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V o r w o r t . 

besondere Gründe, deren Angabe hier müßig'sein 
dürfte, haben mich voranlaßt, das vorliegende Bruch
stück meiner Bearbeitung der l iv- , esth- und curlän-
dischen Rechtsgeschichte schon jetzt, und im Wesent
lichen unverändert in der Gestalt herauszugeben, wie 
ich es vor bereits vier Jahren niederschrieb. Zwar 
darf ich mir nicht vorwerfen, daß ich mich mit dessen 
Herausgabe übereilt habe; denn Jedem, der es über
haupt zu beurtheilen vermag, wird einleuchten, daß 
das hier Mitgetheilte das Resultat vieljähriger müh
samer Sammlung und Forschung ist. Wein ich hatte 
gewünscht, das Ganze in eine andere Form zu gießen, 
namentlich einen Theil dessen, was in den Anmer
kungen enthalten, und zum Theil nun angedeutet ist, 
mit in den Text aufzunehmen, und weiter auszu
füh ren ,— und dazu gebrach es mir an Zeit. Den
noch darf ich hoffen, daß bei Freunden der vaterlän
dischen Geschichte und des vaterländischen Rechts diese 
Gabe, auch in ihrer minder vollkommenen Gestalt, 
freundliche Aufnahme finden, und daß sie auch den 
Germanisten vom Fach nicht unwillkommen sein werde. 
Jenen möchte vorzugsweise die geschichtliche Be
gründung mancher noch gegenwärtig bestehender, zum 
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Theil neuerdings bestrittener wichtiger Rechtsverhält
nisse, diesen die übereinstimmende Entwickelung des 
l i v - , esth- und curländischen Rechts mit der des 
deutschen Rechts überhaupt anziehend sein. Um Letz
teres zu erkennen, reicht eine nur flüchtige Vergleichung 
des hier Gelieferten mit den betreffenden Abschnitten 
von C. F. Eichhorn 's deutscher Staats- und Rechts
geschichte hin. Der überaus hohe Wcrth und die 
Trefflichkeit dieses unerreichten Werkes, die Tiefe und 
Umsicht der Forschung wird gewiß Jedem offenbar, 
der sich der Bearbeitung der Geschichte irgend eines 
deutschen Particularrechts unterzieht. Daß diese über
all die genauere Begründung der großartigen Umrisse 
giebt, welche jenes Werk i r i lichtvoller Darstellung 
enthält, liefert den sprechendsten Beweis dafür, wie 
tief Eichhorn in den Geist des deutschen Rechts 
aller Zeiten eindrang, mit welch Hellem und scharfem 
Blick er alle die so überaus mannigfaltigen, und doch 
wieder so harmonischön Einzelheiten des deutschen 
Rechtslebens überschaute und umfaßte,' um daraus 
ein Gesammtbild zu schaffen, in welchem jedes deutsche 
Land und Volk das seinige erkennt. 

Die Kenntniß des Rechtszustandes unserer Pro
vinzen während des deutschen oder sog. angestammten 
Zeitraums schöpfen wir theils aus den Rechtsbüchern 
jener Zei t , theils aus anderen Quellen, besonders 
Urkunden. Einen so zuverlässigen Beweis die inlän
dischen Urkunden für die wirkliche Geltung der darin 
ausgesprochenen Grundsätze zur Zeit ihrer Entstehung 
abgeben, so vorsichtig muß man, bei der Darstellung 
des Rechtszustandes in diesem Zeitraum, mit den 
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Rechtsbüchern verfahren, besonders mit denjenigen, 
welche aus recipirten deutschen Rechtssammlungen ge
schöpft sind. Zwar nahmen die Compilatoren der in
ländischen Nechtsbücher bereits Vieles aus jenen deut
schen Mustern nicht auf, was und weil es in Livland 
durchaus unanwendbar war (vergl. meine Schrift 
über den Sachsenspiegel, als Quelle des livländ. Ritter
rechts S . 72 fgg., 109 fgg) ; aber es blieb dennoch 
Manches der Art stehen. Namentlich die Bearbeitung 
des Sachsenspiegels für Livland, mithin die später« 
Ritterrechte, in welche dieselbe unmittelbar oder mittel
bar übergegangen, ebenso das älteste (sog. Pufen-
dorf'sche) n'gische Stadtrecht, enthalten einzelne Sätze, 
von denen es mit Gewißheit, und noch mehrere, von 
denen mit vieler Wahrscheinlichkeit behauptet werden 
kann, daß sie im alten Livland nicht practisch gewesen 
sind, indem sich wenigstens nirgends Spuren der An
wendung finden, wie zum Theil schon v. He lmer -
sen in der Geschichte des livländ. Adelsrechts ( S . 
206 fg . , 301 fg.) nachgewiesen hat. Daher muß 
bei jedem Satze dieser Rechtsbücher möglichst genau 
geprüft werden, ob dessen Geltung in den Osiseepro-
vinzen durch andere Quellen, deren indigener Ursprung 
nicht bezweifelt werden kann, insbesondere durch Ur
kunden, unterstützt und bestätigt wird. Vor Allem 
muß dies von ganzen Instituten erwiesen sein: denn 
ist deren praktisches Bestehen dargethan, so können 
die darüber in den Rechtsbüchern enthaltenen speciellen 
Rechtsgrundsätze in der Regel wohl als gleichfalls 
practtsch und gültig angenommen werden. Der Gegen
stand des vorliegenden Beitrags zur Proviwemkvechts-
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geschichte gehört zwar gerade zu denjenigen, welche in 
den Rechtsbüchern fast ganz mit Stillschweigen über
gangen werden; allein auch er liefert in dem, was 
S . 33 Anm. 99 über die peinliche Oerichtsbar-^ 
keit der livländischen Vasallen angeführt ist, ein merk? 
würdiges Beispiel davon, wie Rechtssätze, die in 
einem Territorium mcht galten, dennoch von den 
Compilatoren der Rechtsbücher aus ihren, anderen Ter
ritorien' angehangen, Mustern aufgenommen wurden. 

Ich brauche zum Schluß wohl kaum anzufüh? 
ren, daß es bei meiner Bearbeitung der l iv - , esth-
und curländischen 'Rechtsgeschichte stets ein Hauptbe
streben gewesen ist, diese Rücksichten im Auge zu 
behalten, und die Quellen, aus welchen ich das Ge
sagte stets möglichst zu begründen suchte, genau zu 
prüfen und zu sichten. 

Von der mehr oder minder günstigen Aufnahme 
dieses ersten Beitrages wird es abhängen, ob. und 
wie bald ich einen zweiten Beitrag bekannt mache, 
welcher wohl zunächst die Ursprünge der deutschen 
Verfassung in den Ostseeprovinzen betreffen dürfte. 

Dorpat, im Mai 1838. 

Der Verfasser. 
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Einleitung. 

H ? i e deutschen Einwanderer, welche sich seit der Mitte des 
zwölften Jahrhunderts in Livland niederließen, waren wohl 
ausschließlich freier Herkunft (wiewohl auch unvollkommen 
freie Ministerialen unter ihnen gewesen sein mögen), und 
behielten auch ihre Freiheit, wofern nicht Einzelne -unter 
ihnen dieselbe aus besonderen Gründen einbüßten. Die bei 
der Einwanderung der Deutschen gleichfalls freien Landes-
eingebornen (denn bei ihnen scheint nur Unfreiheit fremder 
Kriegsgefangenen stattgefunden zu haben) behielten zwar 
auch Anfangs im Wesentlichen ihre Freiheit; diese wurde 
aber allmälig durch die Einwanderer beschränkt, und ging 
zuletzt in völlige Leibeigenschaft über, von der nur Einzelne 
durch besondere Umstände befreit blieben oder sich befreiten. 
So fällt mithin im alten Livland die Geschichte der Unfrei
heit mit der der Landeseingebornen, die Geschichte der 
Freiheit mit der der Einwanderer zusammen. 

4* 



Erster Abschnitt. 

Geschieht? der Nnftnheit der NanbeseinFebonun ' ) . 

§ 1 
Einleitung. 

< V i e Eroberung Livlands durch die Deutschen hatte zwar 
allerdings den Verlust der polit ischen Freiheit der Landes-
eingebornen zur unmittelbaren Folge; keineswegs wurden 
sie aber, wie man gewöhnlich anzunehmen Pflegt, gleich bei 
der Eroberung des Landes ihrer persönlichen Fre ihe i t 
beraubt. Dies geschah nur nach und nach, durch stufenweise 
Beschränkungen, und kemesweges a l lgemein ; erst seit dem 
fünfzehnten und vorzüglich in dem sechszehnten Jahrhundert 
bildete sich eine wahre Leibeigenschaft aus, und verbreitete 
sich über das ganze Land. 

s 2. 
Ursprüngliche Beschränkungen der Eingebornsn. 

Die Beschränkungen, zu welchen sich die Landesein-
gebornen gleich nach ihrer Unterwerfung und Bekehrung 
bequemen mußten, bestanden in Leistungen verschiedener 
Ar t , welche sie theils der Kirche, theils den Landesherren, 
als solchen, prästiren mußten. So mußten sie 

1 . Na tu ra labgaben entrichten, welche ursprünglich 
vielleicht allgemein im Zehnten bestanden ^ ) , der aber in 
der Folge, und zwar sehr bald, wohl eben so allgemein, 
in einen Z i n s verwandelt wurde, welcher vom Pferde oder 
Pfluge, Haken, entrichtet wurde, und nicht überall von 
demselben Betrage war ^). Der Zehnte, und so auch der 
an dessen Stelle getretene Zins war ursprünglich zum Besten 



— 8 __ 

der Kirche auferlegt ^ ) , ging aber um so mehr bald in 
das Eigenthum des Landesherrn über, als die livländischen 
Landesherren Geistliche waren, daher denn der Zins als 
landesherrliche Grundsteuer sich ausbildete ^). 

2. Auch zur Leistung von Diensten oder F rohnen , 
Schaarwerk, an die Landesherren wurden die Eingebornen 
verpflichtet 6). Die Art der Dienste und das Maaß derselben 
mochte nicht überall gleich sein ^ ) , und in der späteren 
Zeit rissen große Mißbräuche ein, durch welche die Dienste 
ungemessene wurden )̂< Als eine besondere Gattung? der 
Dienste erscheinen 

3. die Kr iegsd ienste , Re isen , Z^/ isM/ones, zu 
welchen sie sämmtlich verpflichtet wurden, und zwar nicht 
bloß zur Vertheidigung des Landes, sondern auch zu aus
wärtigen Feldzügen ^). Zu den Beschränkungen der poli
tischen Freiheit der Landeseingebornen gehört auch noch 

4. daß sie der landesherr l ichen Ger ichtsbarkei t 
der Bischöfe, des Ordens und ihrer Vögte unterworfen 
wurden ^°). 

Alle diese Verhältnisse sind jedoch so wenig geeignet für 
die persönliche Unfreiheit der Landeseingebornen zu zeugen, 
daß sie vielmehr aus der landesherrlichen Voigtei sich erge
ben, uud zu derselben Zeit in Deutschland bei allen Freien 
vorkommen, die nicht zur Ritterschaft gehören " ) ; hie drei 
zuerst erwähnten Leistungen erscheinen überdies als Real-
lasten, durch welche die persönliche Freiheit der Besitzer der 
belasteten Grundstücke an sich durchaus nicht beeinträchtigt 
wird " ) . 

§ 3 . 
Beweise für die persönliche Freiheit der Landeseingebornen. 

Es giebt aber auch directe Beweise dafür, daß die 
Landeseingebornen ursprünglich ihre persönliche Freiheit be
hielten. Dahin gehört: 

1. daß sie ihre E igenthums- und Vermögensrechte, 
wiewohl sie belastet wurden, im Uebrigen behielten ^ ) und 
namentlich auch auf ihre Erben übertrugen " ) . Insbesondere 
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wurde ihnen das E i g e n t u m s r e c h t am Grunde und 
Boden gelassen ^ ) , und die Befugniß, dasselbe zu'ver
äußern, nicht genommen " ) . Nur durch freiwillige Abtretung 
oder gegen Ersatz erwarben die Deutschen ursprünglich Land-
eigenthum ^ ) . Man findet ferner, daß Eingeborne von den 
Landesherrn mit Grundstücken belehnt wurden ^ ) . 

2. Wiewohl sie der landesherrlichen Gerichtsbarkeit 
unterworfen wurden, so waren sie doch keineswegs von 
aller Teilnahme an derselben ausgeschlossen;' im Gegentheil 
wurden vielmehr in Sachen der Bauern, selbst noch in der 
späteren Zeit , Bauern zu Rechtssindern genommen ^ ) . 
Schon daraus, aber auch aus anderen ausdrücklichen Zeug
nissen ergiebt sich, daß sie in der Negel bei ihrem Gewohn
heitsrecht gelassen wurden ^"). Aber es wurde ihnen auch 

3. ihre persönliche Fre ihe i t bei der Unterwerfung in 
der Negel ausdrücklich und wiederholt vorbehalten "^) , und von 
einer Fledae aclsLi'iptio findet sich keine Spur. Sie hatten 

4. unstreitig Gemeinderechte, denn ihre Landesältesten 
oder Zeuiores erhalten sich noch aus der früheren Zeit "°) . 
UeberHaupt mußten sie frei sein, wenn 

3. mit ihnen, wie dies öfters geschah, förmliche Ver
träge abgeschlossen wurden ^ ) ; ^ sie haben 

6. wenigstens im Anfange, des 13. Jahrhunderts, ge
wissermaßen landständische Rechte,' indem Bischof Albert im 
I . 1220, als König Waldemar I I . von ihm Unterwerfung 
unter Dänemark forderte, darüber, außer den verschiedenen 
Classen der deutschen Einwanderer, namentlich auch die 
Landeseingebornen befragte, und sich mit ihnen berieth ' " ) . 

§ H. 
Erste Versuche, die Eingebornen zu Unfreien zu machen. 

Obgleich also, dem Obigen nach, die Freiheit der Ein
gebornen ursprünglich nicht nur durch Vertrag und Gesetz 
gesichert war, sondern auch faetisch bestand, so finden wir 
doch schon früh Versuche, sie ihrer Freiheit und ihres 
Grundbesitzes zu berauben. Davon zeugen, außer directen 
Nachrichten °°) , besonders auch mehrere Strafmandate von 
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Kaisern und Päbsten, in welchen die Eingebornon gegen 
solche Gewaltchätigkeiten in Schutz genommen werden ^ ) . 
Besonders kräftig äußert sich darüber ein Schutzbrief Kaiser 
Friedrichs I L , welcher den Neubekehrten und ihren Erben 
nicht nur ewige Freiheit, und die Beibehaltung aller Rechte^ 
die sie vor ihrer Bekehrung genossen, zusichert, sondern sie 
auch von aller Dienstbarkeit (86rviw8) und Gerichtsbarkeit 
der Könige, Herzöge, Fürsten :c. enmirt, so daß sie nur 
der Kirche und dem Reiche, wie andere Freie des Reichs 
(lideiT Koinines Imperii) untergeben sein sollen 2^). Dessen 
ungeachtet verschlimmerte sich der Zustand der Eingebornen, 
wenn auch Anfangs nicht allgemein, wozu Heils der Wieder
abfall einzelner Districte vom Christenthnm °^), theils andere 
Umstände mitgewirkt haben mögen. Insbesondere mochten 
auch diejenigen sich eine härtere Behandlung zugezogen 
haben, welche, wie die Esthen, einen hartnäckigeren Wider
stand gegen die deutschen und dänischen Eroberer bezeigten. 
Wenigstens erscheint das Verhättniß der Esthen schon früh 
weit drückender, als das der Euren, Oeseler und Liven, 
welche weniger durch Kriegsgewalt, als vielmehr auf ver
tragsmäßigem Wege sich zur Anerkennung der Oberhoheit 
der Einwanderer verstanden. Allein alle diese Umstände 
führten immer noch keine Hörigkeit oder gar Leibeigenschaft 
und Unterwürfigkeit unter die Gewalt von Privatpersonen 
herbei, sondern es gaben zur Entstehung dieser andere 
Verhältnisse die Veranlassung. 

8 3. 
Entstehung der Hörigkeit und der herrschaftlichen Rechte der Privat

personen durch Belehnung. 

> Die erste Veranlassung zur nachmaligen Leibeigenschaft 
gab nämlich die Verlehnung größerer und kleinerer Land
strecken von Seiten der Landesherren an ihre deutschen und 
dänischen Krieger. Denn wir ersehen einestheils aus einzelnen 
Beispielen von Lehnbriefen, daß mit dem Lehngute dem 
Vasallen nicht nur das Recht auf die Zinsen und Zehnten 
von den auf den verlehnten Ländereien ansäßigen Einge-
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dornen, sondern auch die Gerichtsbarkeit über dieselben, — 
wiewohl mitunter der Landesherr sich die peinliche Juris
diction vorbehielt, — übertragen wurde ^ " ) ; anderenteils 
finden wir auch in den einheimischen Rechtsquellen den 
Grundsatz ganz allgemein ausgesprochen, daß Lehngüter 
„mit allem Nutzen, mit Zehnten, mit Zinsen, mit allem 
Rechte in Hals und in Hand" verliehen werden ^") . So 
bildete sich denn allmälig die Abhängigkeit der Eingebornen 
von Privatpersonen aus, welche in ihrem Gebiete einzelne 
landesherrliche Rechte erwarben, wiewohl dadurch— wie es 
in den Lchnbrieftn ausdrücklich heißt — die (persönliche) 
Freiheit der Eingebornen nicht beeinträchtigt werden sollte ^ ) , 
und wohl auch in der ersten Zeit nicht beeinträchtigt wurde. 
Dieses zunächst sehr lare Abhängigfeitsverhältniß mußte dort 
früher in ein strengeres übergehen, wo, wie in Harrien 
und Wierland, gleich Anfangs der bei weitem größere Theil 
des Landes unter Vasallen vertheilt wurde ^ ) , welche 
überdies durch ihre minder abhängige Stellung gegen den 
Landesherrn, wie im Uebrigen, so auch nach dieser Richtung 
hin ihre Rechte früh eigenmächtig erweiterten ^ ) . Aehnliche 
Verhältnisse begünstigten die Ausbildung einer strengeren 
Abhängigkeit der Land- und Zinsleute von den Vasallen in 
den Stiftern, wogegen in den ursprünglichen Ordenslanden, 
wo das ganze Land meist dem Orden unmittelbar unter
worfen blieb, durch Beamte verwaltet wurde, welche ihr 
Amt jährlich wechselten, wo es der deutschen Basallen 
verhältm'ßmäßig nicht viele gab, und wo nicht selten Lan-
deseingeborne selbst Lehngüter erhielten ^ ) , aus allen diesen 
Gründen sich die persönliche Freiheit der Landeseingebornen 
in größerem Umfange und länger erhalten mußte, und auch 
in der That erhalten zu haben scheint. 

§ 6 . 
Uebergang der gutsherrlichen Unterwürfigkeit in Landpflichtigkeit und 

Leibeigenschaft. 

Schon früh finden wir zwar hin und wieder den Grund
satz ausgesprochen, daß der Land- und Zmsmann „zu dem 
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Lande gehört," auf welchem er wohnt ^ ) ; allein es scheint 
dieser Grundsatz lange Zeit ebensowenig allgemein gegolten 
zu haben, als zu seiner Aufrechterhaltung Gelegenheit da 
gewesen zu sein. Diese wurde aber zunächst gegeben, als, 
wenigstens zum Theil in Folge der durch Kriege, Anarchie und' 
sonst herbeigeführten schweren Zeiten, zum Theil aber auch 
aus Uebermuth, die Gutsherren sich übermäßige Erpressun
gen von ihren Land- und Zinsleuten, und Bedrückungen 
derselben erlaubten ^ ) . Die Wirkung davon war, wo dieses 
allgemeiner geschah, wie in Harnen und Wierland, Em
pörung der Landeseinge.bornen gegen die Herrschaft ^ ) , an 
anderen Orten das Entweichen der Bauern von ihren 
Wohnsitzen, indem sie unter anderen Herren mildere Be
handlung zu finden hofften ^ ) . Dieses in den Quellen 
sogenannte Verstreichen der B a u e r n nahm besonders 
seit der Mitte de5 13. Jahrhunderts überhand ^ ) , und gab 
zu sogenannten „E in igungen über die A u s a n t w o r t u n g 
verstrichener B a u e r n , " nicht nur zwischen den Vasallen 
einzelner Territorien unter sich, und mit.ihrem Landes- und 
Lehnsherrn, sondern auch mehrerer Territorien unter einan
der, Veranlassung " ) . Dadurch wurde nunmehr nicht nur 
der Grundsatz, daß der Bauer an die Scholle gebunden, 
Z1edl»,6 aäsoripwF, sei, allmälig allgemein verbreitet und 
festgestellt, sondern auch mittelbar die persönliche Abhängig
keit desselben von der Gutsherrschaft immer fester begründet. 
Wie weit sich diese erstreckte, wird in der nunmehr folgen
den Darstellung des Rechtszustandes der Eingebornen am 
Schlüsse der bischöflichen und Ordensherrschaft erörtert 
werden. 

§ 7 . 

Rechtszustand der Landeseingebornen am Schluß der bischöflichen und 
Ordensherrschaft. ^ . Leibeigenschaft. 1. Benennungen und Arten. 

Die Unfreien kommen unter verschiedenen Benennungen 
vor, welche theils ganz allgemein sind, theils den Stand 
der Unfreiheit überhaupt bezeichnen, theils gewissen Gattungen 
Unfreier eigenthümlich sind. Zu d m ersteren gehört besonders 
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die Benennung mit dem Nationalnamen: Liven, Euren, 
Esthen " ) :c.; desgleichen die für Leibeigene häufig vor
kommende Benennung: L e u t e , in der einfachen Zahl 
M a n n " ) ; auch der Ausdruck Landmann, L a n d l e u t e " ) 
gehört dahin. Erst später findet sich der Ausdruck B a u e r 
gebraucht " ) , und ebenfalls jünger scheint das Wort Ge
sinde, I nges inde , zu sein, welches aber zugleich auch eine 
auf einem Bauerhof angesessene ganze Familie zu bedeuten 
scheint ^ ) . M e diese Benennungen fassen jedoch keines-
weges immer den Begriff der Unfreiheit in sich, indem die 
meisten auch von Freien gebraucht werden " ) . Daher fing 
man aber auch in der späteren Zeit, und besonders seit 
dem Ende des 13. Jahrhunderts, an, sich der die Unfreiheit 
mehr bezeichnenden Ausdrücke: E r b m a n n , E rbbauer , zu 
bedienen, welchen auf der anderen Seite der Erb Herr 
entsprach " ) , wahrend man in letzterer Beziehung bis dahin 
bloß den Ansdrnck H e r r , Herrschaf t , gebraucht hatte, 
welcher allerdings auch die bloße Guts- oder Oerichtsherr-
schaft, ohne Rücksicht'auf das persönliche Abhängigkeits-
verhältniß, bezeichnen konnte ^ ) . M H kommt der Ausdruck 
Eigen M a n n vor " ) . Andere die Unfreiheit weniger be
zeichnende Benennungen sind: Knecht ^") und Unter
saß e ^ ) , welches letztere später gewöhnlich für Unterthan 
gebraucht wird ^ " ) .—^ Unter den Erblcuten oder Erbbanern 
wird wieder unterschieden der Hakenmann, der E in fo t -
l i n g (Einfüßling), und der Los dien er oder Lostre iber. 
Unter dem ersteren wird ohne Zweifel ein aus einem Grund
stück, das einen Haken betrug, angesessener Bauer verstan
den, analog dem deutschen Hubner, und gleich dem jetzigen 
Häkncr ^ ) ; die Lostreiber oder Losdiener sind unstreitig 
gleichbedeutend mit loen losen, „unbesaßten" B a u e r n , 
die in einigen Urkunden vorkommen ^ ) ; die Einfotlinge 
scheinen zwischen beiden gestanden zu haben, und es sind 
darunter wahrscheinlich solche Bauern zu verstehen, welche 
ein Grundstück besaßen, welches weniger als einen Haken 
betrug, oder auch ohne solches zu sg. Fußarbeiten (im Ge
gensatz von Spanndiensten) verpflichtet waren ^ ) . 
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Von den bisher erwähnten Erbleuten scheinen die sg. 
D r e l l e n , nnstreitig vom altnordischen ^/-ä'i ^ ) , unter
schieden werden zn müssen, die in einer ans besondern 
Gründen entstehenden härteren Leibeigenschaft standen, und 
in welche auch Erbleute verfallen konnten; jedoch können 
darunter wohl schwerlich Angesessene verstanden werden ^ ) . 

§ 8 . ' 

2. Entstehungsgründe der Leibeigenschaft, und Erwerbung der erbherr
lichen Gewalt. 

Wie die Leibeigenschaft, oder Erbunterthänigkeit der 
Landeseingebornen allmälig entstanden nnd sich ausgebildet, 
ist bereits oben (§ 4 — 6 ) entwickelt worden. Hier kommt 
es dagegen darauf an, zu zeigen, aus welchen Gründen, 
nach der Ausbildung derselben, sie für Einzelne entstehen, 
und die erbherrliche Gewalt erworben werden konnte. Dies 
geschah: 

1 . dnrch die Gebur t von unfreien Eltern, in welcher 
Hinsicht der Grundsatz galt , daß das Kind dem Vater 
folge, welcher zunächst für den Fall ausgesprochen wird, 
wenn die unfreien Eltern verschiedenen Herren zustanden ̂ ) ; 
allein wahrscheinlich galt er auch da, wo von den Eltern 
nur ein Theil unfrei war.—Ob die Ehe einer freien Person 
mit einer unfreien die Unfreiheit der ersteren nach sich zog, 
darüber findet sich in den inländischen Rechtsqucllen keine 
Bestimmung. 

2. durch f r e i w i l l i g e ^ ) Ergebung vor Gericht, 
welcher aber der Erbe widersprechen konnte " " ) . Dahin 
gehörte wohl auch die Niederlassung auf einem unfreien 
Gute, oder die Uebernahme eines solchen, was für still
schweigende Ergebung angesehen wurde " ' ) . 

F. I n wiefern durch Ve r j äh rung erbherrlichc Gewalt 
begründet wurde, wird sich aus demjenigen ergaben, was 
unten (§ 11) über die Verjährung, als Aufbebungsart der 
Unfreiheit gesagt werden wird. 

4. Verschieden von den bisher erwähnten allgemeinen 
Entstchungsgründen der Unfreiheit oder eigentlichen Erbun-
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terthänigkeit, sind die Entftehungsgründe der sg. D r e l l , 
schaft. Diese war, wie es scheint, eine rem persönliche 
Knechtschaft, ohn'e Rücksicht auf den Besitz eines unfreien 
Grundstücks. Dergleichen Drellen scheinen zunächst durch 
Kauf, Gefangenschaft und dgl. aus fremden Landen, wahr
scheinlich besonders aus Litthauen, nach Livland gekommen 
-zu sein °2). Ein Christ konnte nicht anders zum Drellen 
gemacht werden, als in Folge eines Verbrechens, wegen 
dessen er „ in Hals und Hand gerichtet," d. h. zum Tode 

^verurtheilt war. Er konnte sich nämlich von der Todesstrafe 
durch Zahlung des Wehrgeldes, welches 1t) Mark betrug, 
lösen, und bis dies geschah, war er Drel l , welcher Zustand 
aber nicht langer, als zehn Jahre dauern durfte, während 
welcher der Drell feinem Herrn jährlich eine Mark zahlen 
sollte. Es konnte diese Auslösung auch durch einen Dritten 
geschehen ^ ) . — Uebrigens ist es sehr wahrscheinlich, daß 
Landeseingeborne, besonders in Harnen und Wierland, 
auch sonst, und ohne diese gesetzliche Ursache, häufig zu 
Drellen, und zwar für immer gemacht worden sind " ) , 
woraus die sg. Hofsleute in der späteren Zeit hervorgegangen 
sein mögen ^ ) . 

§ 9 . 
3. Wirkungen der Leibeigenschaft und Grbunterthänigkeit. ^ 

Was die Wirkungen der Erbunterthäm'gkeit betrifft, so 
ist die wichtigste, aus der sich die übrigen zmn Theil ergeben, 

1 . die Unterwürfigkeit des Erbunterthans oder Erb
bauern unter die Gewalt, ^otssian 6°), des Erbherrn, 
dem er „erbl ich zuständig" ist ^ ) . Damit hängt zusam
men, daß ' 

2. der Erbbauer an den Grund und Boden seiner Herr
schaft gebunden, Klcckae 3,ä8criptu8, ist, und denselben ohne 
des Herrn Erlaubniß nicht verlassen darf ^ ) . Dasselbe gilt 
von den Drellen <"). Wenn daher 

3. ein Erbbauer oder ein Drel l ^") seinem Erbherrn 
entläuft, so darf letzterer ihn von jedem Dritten „ f o r 
de rn , " bei dem er sich aufhält, oder niedergelassen h a t " ) . 
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J a , es darf niemand einen verlaufenen Erbbauer bei sich 
aufnehmen, sondern er muß von einem solchen jedesmal 
den Erbherrn desselben in Kenntmß setzen ^ ) . Die „ F o r 
d e r u n g " geht nicht nur auf den Erbbauern, sondern auch 
auf alle Habe, die derselbe mitgebracht ^ ) , und darf der 
Erbbauer wegen etwaniger Schulden nicht vorenthalten wer
den ^ ) . Der Angegangene muß vielmehr den entlaufenen 
Bauer ohne Widerrede „ausan two r t en " ^ ) , und verwei
gert er solches, so verhilft der Hakenrichter dem Kläger zu 
seinem Recht auf dem Wege eines summarischen Processus " ) . 
Hat inzwischen, der Beklagte den geforderten Bauer entkom
men lassen, so wird von seinen, des Beklagten, Erbbauern 
einer dem Kläger ausgeantwortet, bis der entlaufene ihm 
wieder gestellt wird " ) . — D e r Erbhen darf aber aucb den 
entlaufenen Knecht, wo er ihn antrifft, greifen; in welchem 
Falle er ihn jedoch demjenigen aufbieten muß, auf dessen 
Grund und Boden er ihn gegriffen, und wenn dieser sich 
für den Läufling nicht verbürgt, darf der Erbherr ihn mit 
sich nehmen ^ ) . M s diesen Verhältnissen ergiebt sich fer
ner, daß 

4. der Erbherr mit dem Grunde und Boden auch die 
dazu gehörigen Erbleute veräußern kann; ja er darf die
selben, oder doch wenigstens die Drellen im engeren Sinne 
des Worts, auch ohne Land, also einzeln, veräußern ^ ) . 

8. Ob zur Eingehung der Ehe der Leibeigene der 
besonderen Einwilligung der Herrfchaft bedurfte, und ob 
dafür eine Abgabe, und welcher Ar t , entrichtet werden 
müssen, darüber finden wir in den einheimischen Quellen 
gar nichts bestimmt ^") . Es ergiebt sich daraus nur so viel, 
daß Eheleute nicht getrennt werden dürfen, sondern das 
Weib dahin gehören müsse, wohin der Mann gehört ^ ) , 
so daß wahrscheinlich der Herr einer Unfreien dieselbe folgen 
lassen mußte, wenn ein Unfreier eines anderen Herren sie 
heirathete s^). 

§ 10. 
Fortsetzung. 

6. Seitdem sich die Erbunterthänigkeit ausgebildet, konnte 
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von einem Grundeigenthum des ErbbauerS natürlich nicht 
mehr die Rede sein; dieses stand ohne Zweifel dem Erbherrn 
zu ^ ) . Wohl aber hatte der Erbbauer, und höchst wahr
scheinlich selbst der Dre l l , E igenthum an seinem M o 
b i l i a r ^ ) . Hinsichtlich der ersteren erleidet dies nach frü
heren Nechtsqnellen ^ ) ^ r keinen Zweifel. Es ergiebt sich 
aber auch aus den Vorschriften der verschiedenen Läuflings-
einigungen darüber, daß bei der Ausantwortung entlaufener 
Bauern, diesen — und nicht ihren Herren — ihre mitge
brachte Habe nicht nur, sondern auch die Erndte von dem 
von ihnen bebauten Acker — letztere gegen Entrichtung des 
Zehnten — mit verabfolgt werden solle ^ ) . ' Ferner folgt 
dies aus der den Bauern ertheilten Erlaubnis), ihre Erzeug
nisse zu ihrem Besten auf dem Lande und in den Städten 
auf freiem Markte zu veräußern. Nur förmlicher Handel 
und Aufkauf von Waaren zum Wiederverkauf war ihnen 
verboten ^ ) , was jedoch, zum Theil wenigstens, einen 
anderen Grund hatte, als die Erbunterthänigkeit ^ ) . Dieses 
Mobiliar vererbte der Bauer auf seine Descendenz; starb 
er ohne Kinder (erblos), so fiel sein Nachlaß dem Erbherrn 
anHeim ^ ) , und scheint daher in der Seitenlinie, wenigstens 
in der späteren Zeit2"), kein Erbrecht gewesen zu se in " ) . 
Von einem Mo/-tna^«'i«n findet sich keine deutliche Spur ^ ) , 
und ebensowenig 

7. von einem Leibzinse, oder einer sonstigen Abgabe, 
die bloß persönlich wäre, ohne auf einem Grundstücke zu 
ruhen ^ ) . Dagegen scheint 

8. die Verpflichtung zu Diensten oder F rohnen , die 
früher wenigstens zunächst auf Grundbesitz ruhte ^ ) , den 
Bauern ganz allgemein, und als persönliche Last auferlegt 
worden zu sein, und zwar waren diese Dienste ungemes
sene ^ ) . M Gattungen derselben kommen vor Felddienste, 
Burgdienste, Wegebau und Kriegsdienste ^^). I n Folge 
dieser Dienstpflicht darf kein Erbbauer seine Dienste, ohne 
Einwilligung seines Erbherrn, einem Dritten vermiethen; 
thut er es, so muß er auf seines Erbherrn Forderung von 
dem Dritten sofort ausgeantwortet werden ^ ) . 
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9. Der Erbbauer stcht unter der Gerichtsbarkeit des 
Erb Herrn. I n Harnen und Wierland stand letzterem nicht 
nur die niedere (Civil-) sondern auch die höhere (Criminal-) 
Jurisdiction, oder das Gericht an Hals und Hand zu ^ ) ; 
in den übritzen Gebieten des Ordenslandes dagegen, so 
wie in den Stiftern, hatte der Erbherr bloß die niedere 
(bürgerliche und polizeiliche) Gerichtsbarkeit'^); die peinliche 
konnte nur unter Zuziehung des landesherrlichen Voigtes 
ausgeübt werden " " ) . Zur Urtheilsfindung wurden die älte
sten Bauern zugezogen"^). Eine Berufung vom Herrn an 
einen oberen (landesherrlichen) Richter mochte in der frühe
ren Zeit allerdings stattfinden^), ^n: Ende dieses Zeit
raums ist dies zweifelhaft ^ ) . I ^ h^ polizeilichen Juris
diction lag zugleich das Recht des Erbherrn, seinen Erbbauer 
und Drellen wegen Widerspenstigkeit oder Dienstvernach-
lässigung zu züchtigen/^), und im Zusammenhange mit 
diesem Gesammtverhältm'ß steht auch die Befugniß des 
Herrn, seinen Bauern „ein sonderlich'Recht," welches 
jedoch dem allgemeinen Landesrechte nicht widersprechen 
durfte, zu geben ^ ) . — Endlich ist hier noch 

10. das Verbot zu erwähnen, daß Bauern keine Waffen 
tragen dürfen ^ ) , so^wie der Umstand, daß die Probe 
des glühenden Eisens, — welche von allen Ordalien 
fast ausschließlich in Livland vorkommt " ^ ) , —nur bei den 
Bauern scheint angewendet worden zu sein ^ ) . 

8 11 
4. Aufhebung der Unfreiheit und Beendigung der erbherrlichen Rechte. 

Die Unfreiheit hört auf 
1. durch Freilassung ^ ) , welche auch im Testament 

geschehen konnte " ° ) . I m Uebrigen finden sich weder über 
die Form der Freilassung, noch über deren Wirkungen 
Bestimmungen in den Rechtsquellen dieser Periode. Wahr
scheinlich erhielten die Freigelassenen (Gefreieten), wenigstens 
in der letzteren Zeit, gleiche Rechte mit den Freigeborenen ^ ) . 

2. Durch Verjährung hörte die Unfreiheit nur auf, 
wenn ein Unfreier in einer Stadt^ in welcher rigisches Recht 
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galt " ° ) , als Bürger aufgenommen, und von seiner Herr
schaft, nach dem älteren Recht binnen Jahr und Tag " ^ ) , 
nach dem neueren im Lauft von zwei Jahren, nicht gefordert 
worden war " ^ ) . Zwar entstand in der letzteren Zeit, wahr
scheinlich durch Einfluß des römischen Rechts, der Grundsatz, 
daß ein entlaufener Bauer, der sich unter einer andern 
Herrschaft niedergelassen, wenn er binnen 30 Jahren von 
seiner Herrschaft nicht gefordert war , ungefordert bleiben 
sollte, wodurch jedoch derselbe nicht frei, sondern der Erb
bauer dessen wurde, unter dem er 30 Jahr gesessen, so 
daß also durch Verjährung erbherrliche Rechte auch erworben 
werden konnten " ^ ) . 

3. Von besonderen Aufhebungsarten der Drellschaft ist 
bereits oben (§ 8) die Rede gewesen. 

§42. 
1Z. Freigebliebene Landeseingeborne. Landfreie. Curische Könige. 

Der Erbunterthänigkeit wurden, Obigem nach, die mei
sten Landeseingeborne« unterworfen, jedoch keineswegs 
alle. Mögen der Fälle nur sehr wenige gewesen sein, wo 
Landeseingeborne in den deutschen Ritterstand aufgenommen 
wurden " ° ) , so war es dagegen gerade nichts Seltenes, 
daß Eingeborne für Verdienste, die sie sich um die Landes
herrn und um die Deutschen überhaupt erworben hatten, 
von bäuerlichen Lasten, Zinsen und Diensten, befreit ^ ^ ) , 
und mit Grundstücken belehnt wurden, von denen sie nur 
Kriegsdienste zu leisten hatten ^ ) . Sie kommen unter dem 
Namen der Fre ien oder Landf re ien vor " ^ ) , M h z^v^ 
wie es scheint, vorzüglich in den Ordenslanden; auch nicht 
bloß aus einer Nation, sondern es werden freie Euren, 
freie Liven und freie Esthen genannt ^ ° ) . Zur Bezeichnung 
des Rechtes, mit welchem sie ihre Grundstücke besaßen, 
werden die Ausdrücke livisches Recht ^ " ) , curisches 
Recht ^ 2 ) , L e h n g u t s r e c h t ^ ) gebraucht; worin dasselbe 
aber bestand, läßt sich nicht genauer ermitteln; nur so 
viel dürfte mit Gewißheit anzunehmen sein, daß sie, wie 
bereits erwähnt, von dm eigentlich bäuerlichen Lasten befreit, 
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und bloß zu Kriegsdiensten verpflichtet waren ^ ) . Dessen 
ungeachtet scheinen diese Lehne keine Ritterlehne gewesen zu 
sein; denn es werden die Freien oder Landfteien immer 
vom deutschen Adel unterschieden, und scheinen einen Mittel
stand zwischcu diesen: und den Bauern (Erbbauern) gebildet 
zu haben ^ ) . Bcrmuthlich waren ihre Verhältnisse ähnlich 
denen der Freien oder Freiculchnslcutc in Preußen, denen 
ihre Güter vom Orden „nach preußischem Recht" verliehen 
waren ^ ) . , 

Unter den Freien in Livland sind insbesondere die sog. 
curischcn Könige in der Gegend von Goldingen, und 
zwar vor Allem dadurch merkwürdig, daß sie sich bis auf 
den heutigen Tag erhalten haben ^ ) , wahrend die übrigen 
Landfrcien, wie es scheint, ihre Freiheit nicht über das 16. 
Iabrhuudert hinaus behielten, sondern wahrscheinlich in den 
Kriegszeitcn am Ende dieses und am Anfange des folgenden 
Jahrhunderts in die Categorie der Erbbauern traten. Die 
curischen Könige haben ihren Namen, der übrigens schon 
in dieser Periode vo rkommt^ ) , wahrscheinlich der Ver
stümmelung des lettischen Wortes XnnZ8, Plur. XnuZi, d. i. 
Herren, den sie von den übrigen Bauern erhalten haben 
mögen, zu verdanken ^ ) . I ^ ihren Rechtsverhältnissen 
kommt übrigens nichts Besonderes vor, was sie nicht mit 
den übrigen Landfteien gemein gehabt hätten ^ ° ) . 

Anmerkungen zum ersten Abschnitt. 
') Was bisher für die Entstehungsgeschichte der Leibeigenschaft in 

den Ostseeprovinzen geleistet worden, ist, besonders für die allere Zeit, 
unbedeutend und dürftig zu nennen. Die bekannten Werke von H. v. 
I a n n a u (Geschichte der Sclaverei, und Characrer der Bauern in 
Liu- und Esthland. 8. 1. 1786. 8.) und G. Merke l (Die freien Letten 
und Esthen. Leipzig, 1820. 8.) gehen namentlich über die altere Zeit 
ziemlich flüchtig hin, ihr Augenmerk mehr auf die polnische und schwe
dische, und Merkel hauptsächlich auf die Aufhebung der Leibeigenschaft 
während der russischen Herrschaft richtend. Nur Bruchstücke aus Chro
niken und Urkunden finden sich zusammengestellt in C. G. Sonntag 's 

2 
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Aufsatze: Ueberreste und Vorbereitungen eines günstigeren Zustande der 
Letten in Livland von 1200 bis 1636; in den Iahresverhandlungen der 
curlänbischen Gesellschaft für Litteratur und Kunst. Bd. I. S. 305 
bis 314. 

') / / ) . ^ « b ^ i oll^mez I^tvnniHe (Chronik Heinrichs des 
Letten), S . 79, 90 fg. 120 fg. 168 u.a. Bulle Pabsd Innocenz's l l l . 
vom 20. October 1210. Urk. Bischof Heinrichs von.Eurland vom April 
1253. Vergl. auch noch die Vereinigung der Ritterschaft zu Wemel vom 
Donnerstag vor Iohcmnis 1-182 : „vnät so lort ßM't üe num «ienon 
tei«</sn nacli ^,nta1 wiener «lieät, vnät llen larät !v»t lis vor 
m^mip»t Klit an Koppen, liomA, liontir, ^en86, 5p«clc, tlelscn, 
Ilou^v, lwl t«, drecler, vnät vvut l»6 n^ Liner geleZenlieit dutt, »ine« 
ßulie» äon towäen." 

' ) 6^«,̂ «?» 1. e. 'S . 79 : „I^ivone» nelunt, iur» cnriztlQnorum od 
mgxime öeoiniIw Allevlllri elc. — ^,t j5pii,copu5 — pro üeoim» 
men8iir2M yulmägm'mtxlü, lzui e«3et äecem et octo äi^itni-um, <is 
<̂ us»̂ det elfuo «nnuatim «alvenclllm tn«Utliit." S. auch das. S. 90 
fg. 94, 120 u. a. Urk. vom Jahre 1211 in I . Vo ig t ' s Geschichte 
Preußens. Bd. l . S . 676. Urkunde des Ordensmeisters Wolter von 
Nordeck vom 6. Juli 1272. Eine weitere Ausführung über jenen mulliu» 
und über die älteste Bedeutung des livlandischen Hakens muß für" eine 
andere Gelegenheit vorbehalten bleiben. 

") Bulle Innocenz's I I I . v. 20. Ott. 1210. /^ube^ oriss. l.ivon. 
p2^. 120, 170 u. a. Hier war also der Zins der Regel nach kein 
vorbehaltener, sondern ein auferlegter. — Zu Gunsten der Kirche und 
Geistlichkeit finden sich übrigens auch noch außer dem Zehnten und 
eigentlichen Zinse, Auflagen. S. z. B. die Verträge B. Balduins mit 
den Euren v. Tage Innocentum 1230. Vertr. des Meisters Andreas v. 
Velven mit den Oestlern vom I . 1241. 

°) Vergleichenden Vertrag des Marienconvents, des Schwerdtordens 
und der Stadt Riga mit den Euren von 1230-, die Urk. des Bischofs 
Nicolaus von Riga, des Ordens und der Stadt Riga vom 20. Decbr. 
1234. Vertrag des Ordensmeisters Andreas von Velven mit den Oest
lern vom I . 1241. Urk. des Bischofs Heinrich von Curland vom April 
1253. Vertrag des O.M.Otto von Lutterberg mit dm Euren vom August 
1267. Auch Balthasar Russow's Chronika derProvintz Lyfflandt. B l . 
8, d. 9. 16, l). 

") Daß diese Verpflichtung allgemein war, ersieht man daraus, daß 
die Bauern auf Kirch enlandereien davon, vermöge einer besondern Be
günstigung, befreit wurden in der Entscheidung des Legaten, Bischofs 
Wilhelm von Modena, vom I I . April 1226. Vergl. auch Russow's 
Chronik B l . t^ 1). und I . G. Arn dt 's Chronik Thl. I I . S . 48. 

') Der Vertrag des O.Mx Otto von Lutterberg mit den Euren vom 
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August 1267 setzt fest, daß die Euren den Ordensbrüdern jeder 4 Tage 
arbeiten sollen: 2 Tage im Sommer und 2 Tage im Winter. Eine 
ähnliche Bestimmung enthält der Vertrag des O.M. Wolter von Nordeck 
mit den Semgallen vom 6. Jul i 1272, der auch noch insbesondere von 
Burg- und Wegebau spricht. S . unten Dun. 94. 

s) I n der Kirchenordnung des Erzb. Hennig Scharffenderg aus dem 
Anfange des 15. Iahrh., 1'it. 5 äs lern», wird z. B. verboten, daß 
die Bauern an Sonn-, Fest- und Heiligentagen zur Arbeit angehaltm 
werden; — im Statut des Hochmeisters für den Orden in Livland vom 
I . 1441 wird festgesetzt: es sollen Meister und Gebietiger darauf halten, 
daß ihre Amtleute die Bauern nicht zu schwer mit Scharwerk belasten 
u. s. w. 

°) Wegen der Allgemeinheit dieser Verpflichtung läßt sich auch hier 
auf die Befreiung der Bauern auf Kirchenländereien in der Entsch. 
Wilhelms von Modena vom 11. April 1226 (S. Anm. 6) hinweisen, 
wie auf viele Stellen bei Heinrich dem Letten. S . aber auch des 
Bischofs Balduin, desgl. des Ordens und Riga's Verträge mit den 
Euren von 1230, die Urk. Bischof Heinrichs von Curland vom April 
1253, den Vertrag des O.M. Anno mit den Oeselern vom 2?. August 
1253, wo ausdrücklich die Theilnahme der Eingebornen an den „Reisen" 
ausbedungcn wird. Auch in dem alten livischen Bauerrecht ist von dem 
Aufgebot die Rede. — Was ist unter den „teenäen äe» rki8e Zu-
<!L8" zu verstehen, welche Meister Otto von Lurterberg in der Urk. 
vom August 1267 Z 7 den Euren erläßt s — I n der Vereinigung der 
Ritterschaft zu Wemel von Iohannis 1482 ist von einem Geldzins der 
Bauern in den Schatz des Meisters (Meiftergeld) die Rede, „da der 
Orden zum Kriege Vorrath haben muß." 

'") 6?i'»b"'i 0ri:;in68 I^iv. S . 44, 46, 59, 154 und a. Vertrag des 
Ordcns-Meifters Andreas von Velven mit den Oeselern v. 1241, desgl. 
Meisters Anno mit denselben v. 27. August 1255 und O-M. Wolter 
von Nordeck mit den Semgallen vom 6. Ju l i 1272. 

" ) Vergleiche C. F. Eichhorn's deutsche Staats- und Rechtsge
schichte Z 302 und 304, auch Z 343 und 368; L.F.v.Löw's Geschichte 
der deutschen Reichs- und Territorialuerfassung S . 213, 220, 236 fgg. 

'-) Vergleiche C. I . A. M i t t e r m a i e r ' s Grundsätze des deutschen 
Privatrechts 4te Ausgabe Z 155 a. G. § 169, 170. R. Mau ren 
brecher's Lehrbuch des deutschen Privatrechts Z 256 und besonders 
auch P. W i g a n d : Die Dienste. (Hamm, 1828.) S . 51 fgg. 53 fgg. 

" ) Vergleiche die Urk. des O.M. Anno vom 27. August 1255: „ n t 
nullll inter eo« (»91I. Osilienze«) viicare possit Kereäiw«." Urk. 
des Abts von Dünamünde vom 12. Mai 1282, worin den Euren der" 
Besitz von Homgbaumen und das Recht, Bienen zu verfolgen, zuge-

2« 
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sichert wird. Vergl. auch I . <5. Brotze in A. W. Hupel 's neuen 
nord. Mifccll. Stück 17, S. 133 fg. und Sonntag a. a. O- S. 310. 

" ) Urk. des D.M. Anno vom 27. August 1255. § 2, 3. Urk. O.M. 
Otto von Lutterberg vom 2cugust 1267. Z 8. Hapsalsches Gtadtrccht v. 
1291. Z 15. Brotze a. a. O. S , 131, 13«. Urk. des O.M. Goswin' 
von Herike von Michaelis 1349. Vergl. unten Z 10. 

'^) Bei e^llb?,- 0 i ! ^ . Livon. G- 34 heißt es beim Jahre 1204 von 
den nach einem Aufstande wieder bezwungenen üivcn: ..unäe — villi!« 
et i lgw», «t tf»«6 ill«te iUllii,l.',«6 vllI^l)«llt!N', !6Äl»nere psrlNlttüU' 
tu r . " I n dem Vertrage des Marienconvcnts ic. mit den Curen von 
1230 wird von der Unterwerfung und Bekehrung der Letzteren gesagt, 
sie sei geschehen .,8u1m» »M («eil. Ouromliu») p0«',6l'l>ic,iül)ll8 «t 
z>rop?iet3<i!)nz> n^i'yrum eewiArumPi« rerum etc.^ Urk. des Bischofs 
Heinrich von Curland vom April 1253 : .,vnä ll!e geml'vne t^nren. 
en «ul<!N en «tiene ^vi» llf^l^vi»«! 'lverclt'u v«m iren eruen ul» in 
al leren vuä llovk«I»ck <?lc." I n den Urkk. des Erzb. Johann von 
Fccbtcn vom September 1268 und vom Agathentage 1294 ist die Rede 
von den ,,!wm!nili»8, et t»l»l»m lulerelli<li!ll>i!<, e! sic><,8e88!oiüli» .̂--
S . auch noch N. von Helme r fen 's Geschichte des liulandischcn 
Adclsrechts (Dorpat und Leipzig 1836. 3.) Z 61. Vergl. überhaupt 
Sonnrag l. c. S . 308 fg. 

" ) S . z. B. die Urk. des Legaten B. Wilhelm von Modena vom 
7. Mai 1226, worin von Acckern die Rede ist, welche die Selen von 
den Lioen gekauft, u. a. m. 

'") Bischof Albert I. z. B. ließ sich einen Platz zur Erbauung der 
Domgebäude in Riga von den Liucn abtreten, theils gegen andere 
Plätze, theils gegen vaares Geld. Urk. B/Alberts vom 25 Jul i 1211. 
Ebenso traten dem Bischof Heinrich von Oesel Land zur Stadtmark 
von Hapsal die Eingebornen freiwillig ab: ..nä ^etilwuem no8trmn 
» I^eoplücis, vieiniZ nuzln»/' Urk. Bischof Heinrichs v. I . 1279. 

'^) S. die Urkunden des Bischofs Heinrich von Curland vom April 
1253 und besonders die Urkunden, welche die sg. curischen Könige be
treffen, von denen unten Z 12 ein Mehreres. Sonntag a. a. O. 
G. 309. 

'°) Vertrag des Ordensmeisters Andreas u. Vclven mit den Ocselcrn 
vom Jahre 1241: „^äuooatum lid seonliina wüicül «emel in nnnn — 
rel'.lpient, <zul cle Hs/n'oi'ltin t^ i '^ß <>c>n,fifi<) nidiclllnt, lzulie fnerint 
üiäicanää." Erzb. Michael Hildebrandt's Läufimgscinigung vom 31. Jan. 
1191. Vergl. 6>llb<?i-i orl«!n. S. 59, 86. Russow's Chronik B l . 18. 

^°) Vergl. die Urkunden des Ordensmeisters Anno vom 27. August 
1255 Z 3 , des O.M. Wolter von Nordeck vom 6. Jul i 1272 §4. Urk. 
vom 15. März 1528. Russow B l . 16. Vergl. überhaupt Sonn tag 
a. a. O. S. 309 fg. 
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" ) I n den Unterwerfungsvertragcn der Euren v. Tage Innacentnm 
1230 heißt bs: ,.Perpetuum ei« inöulzimu!, lüierwtom, quunuNu eo5 
Az.,o«tatär6 nou contizeiit." I n den Lehnbrnfen Bischof Balduins von 
Semgallen vom I . und 27. April 1234 heißt es, in jenem: „Interna so 
umnill ^ulull erit lilierw? i^eonl^toruin", in diesem: „iidertäts ^eo-
^,ll)turum äs ip8K terra mmients illlle«»." 

^^) S . M m . 19; desgl. die verschiedenen Unterwcrfungsuertrage der 
Eingebornen, und viele Stellen bei Heinrich dem Letten. Hierher 
geyört auch, daß Eingeborne in Städten das Bürgerrecht erwerben 
konnten: Hapsalsches Stadtrecht vom Jahre 1294, § 1 6 : „ W i l l ein 
deutscher Mann die Bürgerschaft gewinnen, der giebt einen Artig 
und 6 Oer an den Raty. — Ein Esthe einen Artig und 7 Oer." 

- ' ) Die Unterwerfung geschah meist durch Vertrage, wie bei Hein
rich dem Letren hausig angegeben wird, und auch nach Aufstanden 
wurden aberm.als Vertrage abgeschlossen, bei welchen die Landeseinge-
bornen durch ihre Landesältesten >reprastntirt wurden. Mehrere Vertrags
urkunden haben sich bis auf unsere Zeit erhalten, als namentlich I . mit 
den Euren : die beiden Verträge Balduins von Alna vom Tage Inno-
oenlum 1230; der Vertrag des Marienconuents, des Ordens und der 
Stadt Riga von dem Jahre 1230; der Vertrag des Ordensmeisters 
Otto von Lutterberg vom August 1267. 2. mit den Oesetern die Ver
träge des O.M- Andreas von Vclven vom Jahre 1241 und des O.M. 
Anno vom 27. August 1255. 

" ) <?,-llb,',' OrlLmes 3/lvon. psz. 1-13. A rnd t ' s Lieffl. Chronik 
Tbl. I I . S. 168 fg. 

" ) Viele Beispiele davon finden sich schon bei Heinrich dem Lei
ten, nach welchem, wie es scheint, die Eingebornen besonders von dem 
Orden mancherlei Bedrückungen erlitten. Vergl. z. B. 6>ubei' uri».-
I^ivon. piiz. 66 fg. 91. S . auch Russow a. ä. O. B l . 8, 1i. 

2°) S . z. B. die Bulle Innocenz's 111. vom 11. October 1213, 
Honorius' I I I . vom Jahre 1222 (bei ^?«?/na?tl ^nnÄ. Necl. 26, ^ . 
1222 ?ll-. 40), Gregor's IX. vom 14. Mai 1237 und vom 8. März 123^, 

2') S. /^- ^ i3«/l»i^/?^ttc/t, lüstoria I3u5ilßroruiv (Vlleiul,, 
1701. 8.) im Anhange S. 2 fg. 

" ) Vergl. ^',li>e)> a, a> O. S. 90 fg. , desgl. die Clausel im 
Unterwerfungsvertrage der Euren von 1230, oben Anm. 21. 

-°) S . den Lehnbrief Bischof Baldum^ von Semgallen vom 1 April 
?234: ,.1nfeocknmnu«! — I V I . v'nn8 elc, cznpmllliet in XXV. nn, !<; 
^fl>. — <;;I08 uncn«, t»l,?il s/f'cin»',̂  «f c»»l»i '»'-^ ))t>z«'s/^b»«f, 8ir«l c 
<-l»eteri vii^aili in 0»rlnuäi2 creqmli, »npremo t»meil iuäic-i« nul>i«l 
permanente.^ (Daß hil.r von angebauten und — natürlich mit Cinqe-
bormn — besetzen Grundstücken die Re,V? ist, rrgicht. sich auch schon 
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aus der Bezeichnung des Umfanges derselben durch unci, Haken i denn 
unbebautes Land wurde nach man8i gemessen und bestimmt. S. die 

-Verordnung über die rigische Stadtmark vom I . 1232.) sehnlichen 
Inhalts ist der Lehnbrief desselben Bischofs vom 27. April 1234. Vergl. 
auch 6>/lbei-i an'»-, na^. 43: „I^enevÄläeu8e8 — vno. Oanieli, hui 
iüem c28lruw imn 6uäum in neneticio »cceoer^t^ yuolibet »nno äs 
«u-Äiro üiiniüimn tlilenlum «ilij;ini8 uromittunt: «znocl nactenu» in 
lwcliernmn äiew, Änct» tmnen inenzura, ner8olnerunt." S . auch 
die Urk. von den Jahren 1286 und 1294, unten in der M m . 35. 

2°) Waldemar-Vrich'sches Lehnrecht Art. 1 : „8o i« de Künl^plicK-
tig, iül,oäÄne 6nKt tlio verlegnen — inet aller ^utt,' inet l'eZenüen, 
inet ^ini>en, met allem Recdte in llkl» vn<1 in lllwte, im vorp , 
2N Velüe, an Holte, an ^V^ter vnä al80 ferne, »ise eene8 Nmine» 
NilrcK ^enäet." Daraus wörtlich im ältesten liul. Ritterrecht Art. 3. 
(8o i» üe I3i«8cop etc.) Mi t t l . livl. Ritterrecht Cap. 2. Umgearb. RR. 
V . l . Cap. 2. Oesclsches Lehnrecht B. V. Cap. I . Vergl. übrigens unten 
§ 10 und Anmerk. 99. Fast wörtlich wiederholt findet sich jene Stelle 
auch in des Ordensmeisters Wolter v. Plettmberg der harrisch-wierischen 
Ritterschaft ertheiltem Privil. v. Montag nach I^etiire 1525. 

" ) Diese Claustl enthalten namentlich beide in der Anm. 29. ange^ 
führten Lehnbriefe Balduins v. I . 1234. 

'^) Die genaueste Auskunft darüber giebt der silier cen8U8 vaniä« 
in / . /,«MFeb6k, scriott. rer. Dan. meä. 3evi ^ . V I I . vag. 543 8^lf. 

^ ) Vergl. Russow's Chronik B l . 15. 18., dessen Schilderung ohne 
Zweifel zunächst auf Esthland geht, da er überhaupt in seiner Chronik 
Esthlcmd vorzugsweise berücksichtigt. 

" ) Dahin gehören insbcs. die sg. cnrischen Könige, von denen, so 
wie von andern „Landfreien", im Z 12 die Rede ist. 

^ ) So heißt es z. V . schon in einer Urk. des Bischofs Heinrich von 
Curland vom April 1233 über die Theilung Curlands zwischen ihm und 
dem Orden: Z. 8. „ I n üem lanäe clat olmcluvve is ZeKeten i» in 
der lnoäer üe^l ^^u^leu 'WÄtevten etc etc. — ^.räen mit allen 
Iren t» Zeliencliniszs. ü'ie l,/tiö sii« </«/> io F^/l.O)'«i«n. ^»cnli 
Hclnitlcen. simtilce vnä 5vev8sen. clie «^f'/iOIeil, to Hs'i'««^?! mit 
ireme erne. ller eine gelegen i8 in üen !)oiAN8nKun^l!e. vxerbillien 
vnü N«?8eten z;enlmnt. ^vat cl<«' douen i«. douen ir erue. üat 8c»l 
Man mit 0N8 äovlen." — Vertrag des O. M . Otto v. Lutterderg mit 
den Curm vom August 126? § 9 : „Vortmeir v̂l>r ürit Iie (der Oeseler) 
«icli nicler »ettet to ^vnnen. äat sal ne Iielcken voi' ,'l/n eli ' io/l, 
ei-,st!. 80 äie 8tecle en ^Kene erue niclit en lienet." Vergl. auch die 
Urkunde des O. M. Halt vom 10. August 1290 wegen der öselschm 
Geißeln. — Am deutlichsten ist dieser Grundsatz ausgesprochen in der 
Urkunde öes Erzb. Johann v. Fechten vom September 1288, worin er 
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dem rlg. Domcapitel. die Insel und das Schloß Bo len , früher Lehn 
des Johann v. Dolen, schenkt, und wo es heißt: „ I n /lominibl« n.«. 
5tl-lH j ? l l i neo ^lt7lt ti« ciicto /eucla, nee luerunt, ÄC ln Kereäi.. 
tutll)Ü8 eorum, uliicunczue con8l8t^nt, iure nastru — sawo." Darauf 
bezieht sich die Urk. desselben Erzb. v. Agathentage 1294, worin er auch 
diese vorbehaltenen „nomine , oum üäem 2H moclicuw lructum nodiH 
pru8p!cilint, 8eä. nW1oininu8 Ute» et cnntentione« oum eo^um (8cil. 
prÄL^o8iti et Oäpitnli?) Iwin!nil»u8 82epiu8 «»neuntur—cuni yorum 
po88e88iouttill8 et K^erel1it2tit»u8 dem Eapitel schenkt, und überhaupt 
das ganze Schloß Do len , cum omuidus 8ms pei-tinentü», vil l i», 
/lomi/iibllH etc." Vergl. auch im Allgemeinen über ähnliche Verhält
nisse Eichh 0 r n ' s deutsche Staats - und Rechtsgeschichte Th. I I . (4e Ausg. 
1835) S . 110 fg. 

2s) Schilderungen davon findet man besonders bei Russow M . 15 fg. 
18 fg. Vor Allem aber gehört hierher das B i ld , welches die in mehr
facher Hinsicht interessante Vereinigung der Ritterschaften zu Wcmel, 
vom Donnerstag vor Iohannis 1482, von dem Zustande und der BeHand-, 
lung des Bauers in jener Zeit entwirft, und zu den im Text auf
gestellten Ansichten einen ausführlichen Commentar liefert. S . Hupe l ' s 
neue nord. Miscellan. Stck. 7. S . 477 fgg. 480. 466 fg. 

^ ) Dahin gehört besonders der berüchtigte Bauernaufstand jm däni
schen Vsthland im I . 1343, mit seinen Verzweigungen in Oesel, den 
Orde?lslanden ?c. S. darüber Russow B l . 15—17, als Hauptquelle, 
und I . V o i g t ' s Geschichte Preußens. Bd. V. G. 19 fgg. 22 fgg. 

^ ) S. besonders die oben Anm. 36 angeführte wemelsche Vereini--
gung v. I . 1482. 

" ) Ueorigens findet sich schon in dem am 2. October 1323 von den 
meisten livl. Landesherrn mit dem Großfürsten Gedimin von L/tthauen 
abgeschlossenen Frieden die Bestimmung: , , 1^ ' t en ti^el (S . unten ^ 7 
und 8) v«n enei»e lanüe ln äat »näere, äen «eijl men utanluueröen, 
^v^n Ke z^euoräeret wert, — 'Wil en oi'i« ?n«n vmen van eneme 
lanlle in clitt tuiclers, äs« «cäl us n'elilicll sei len." Daß die Aecht-
heit dieser Urkunde im Uebrigm zweifelhaft, oder vielmehr nur der 
Umstand, daß der Friede wirklich vollzogen worden, unwahrscheinlich ist 
(vergl. Vo ig t a. a. O. Th. IV. S. 369 fgg.1, thut hier nichts zur 
Sache, wo es nur darauf ankommt, zu zeigen, daß schon damals das 
Entlaufen der Bauern gewöhnlich und deren Ausforderung üblich war. 

" ) Von den eigentlichen Einigungen sind aus diesem Zeiträume bis 
jetzt fünf bekannt: 1, die älteste davon ist vom Bischof Bartholomäus , 
von Dorpat (zwischen 1443 und 1461) mir dem Capitel, dem Abt von 
Falkcnan und der Ritterschaft des Stifres abgeschlossen, und bisher un
gedruckt. I n ihr wird jedoch schon einer früheren Einigung gedacht. 
Sie ist, da sie in mehreren Beziehungen'mtcrMnt ist, in der zweiten 
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Beilage zu dieser Abhandlung abgedruckt. 2 , des Erzbischofs Michael 
Einigung des Erzstiftes Riga, vom Freitag vor Lichtmessen 1494. 3, die 
Einigung des O.M. Wolter von Plettenberg und seiner Ritterschaft mit 
dem W. Johann v. Oesel, dessen Capitel und Ritterschaft, vom Frohn-
leichnamstage 1598, auf 20 Jahre abgeschlossen. 4, die Einigung des
selben O.M. mit dem B. von Neval, und dessen Capitel, dem Abt zu 
Padis, den Ordcnsmitgebietigern und der harrisch-wierischen Ritterschaft, 
vom Johannistage 1599;.und 5, die Einigung des B. Johann v. Oesel 
und Curland mit seiner Ritterschaft vom Montag nach Maria Geburt 
1554. Außerdem sind aber noch öfter Einigungen über die Ausantwor-
tung der Bauern in anderen Urkunden mit verabredet und abgeschlossen 
worden. Vergl. z. B. die Landtagsschlüsse zu Walk vom 25. Octobcr 
1424, zu Wolmar vom Dienstag nach Oeuli 1532, zu Pernau vom 
I . 1552; die wemelsche Vereinigung der Ritterschaft vom Donnerstag 
vor Johannis 1482 u. a. m. 

" ) Namentlich wird auch noch im wiek-öselschcn Bauerrecht (vergl. 
v. Wunge's Beitrage zur Kunde der livlcmd. 2c. Rechtsquellen. S . 
33 fg.) die Benennung „ E h s t e " öfters gebraucht, an deren Stelle in 
den auf uns gekommenen Abschriften bisweilen das verstümmelte „Ers te" 

'steht; z. B. Cap. I . Z 1. Cap. 10. Cap. I I Z 1. Das richtige „Ehste" 
findet sich gebraucht in Cap. 11 § 2 und Cap. 12. 

" ) Diese Benennung findet sich noch oft in den spateren Lauflings
einigungen; besonders auch im wieL-öselschen Bauerrecht. I n latei
nischen Urkunden, z .B . vom Sptbr. 1288 und vom Agathentage 1294: 
5, Kamine»." 

" ) S . z. B. die Lauflingsverordn. des B. Bartholomäus von Dor-
pat; desgl. den walkschen Landtagsschluß vom 25. Hctbr. 1424. 

" ) Die älteste Urkunde, in der ich es gefunden, ist die wemelsche Ver
einigung vom Donnerstag vor Johannis 1482, wo es „ p l n n " , „plmr-
i>l.-liäst" geschrieben wird. I m l ' r iv i l . 81z;. ^ 1 5 v- I - 15U1 Art. 22 
u. a. „ / i «« i i e i . " 

^°) Der Ausdruck Gesinde kommt, in den drei alteren Läustingseini-
gungen, der dörptfchen, der rigischen von 1491, und der öselschen von 
1508 häufig vor, und es wird,in allen dreien der einzelne Mann oder 
Bauer dem Gesinde entgegengesetzt. Namentlich heißt es in der dörut-
schen § 9: „Wenn aus einem Ingesinde, in welchem mehr als ein Mann 
ist, ein Mann, Neid oder Junge nach Rußland zieht 2c." — 

" ) Dies gilt namentlich von den Nationalnamen; denn es kommen 
öfters ausdrücklich „ f r e i e Curcn" ic. vor; und daß der Ausdruck 
„ M a n n " auch einen ritterbürtigcn Vasallen bezeichnet, braucht hier 
nicht erst erwähnt zu werden- Jedoch lautet in 'diesem Falle der Plural 
immer Mannen, nicht Leute; und im Lateinischen wird von den ritter-
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bürtigcn Vasallen nie der Ausdruck Komo. ^anii,lü.?, sondern « i ^ »i>i, 
gebraucht. S . unten den zweiten Abschnitt § 2 und 4. 

" ) Erbmann wird in der rigischm Laufiingsverordn. von 1494, 
Erbbauer in der öselschen von 1503, E rbher r in allen fünf Eini
gungen gebraucht. 

" ) Dieses ist der allgemein gebräuchliche Ausdruck, selbst in frühe
ster Zeit; desgl. im wiek-öselschen Baucrrecht, und auch noch in den 
spateren Bauereinigungen kommt er in der Regel vor. 

" ) Rig. Stadtrecht Th. I. Cap. 30. 

«°) S . z. B . die öselsche Einigung von 1308. M i t« , livl. Ritterrecht 
Cap. 30, auch 143. Es giebt aber auch edle Knechte (mittl. NR. 
Cap. 21), und in den übrigen Stellen des RR. bezeichnet auch Knecht 
meist nicht einen Unfreien, sondern einen freien Dienstboten, z. B. mittl. 
RR. Cap. 1^9, 150, 193, 194. Plettenberg's Einigung v. 1309 Z 4 
nennt „Miethknechte." S . unten Abschn. I I . Z 4 , und vergl. R. v. 
Helmersen's Geschichte des liuländischen Adelsrechtes Z 59, der im 
Nitterrccht wohl ohne Grund unter den Knechten nur edle Knechte 
versteht. 

°') S . z. B. Plettenberg's Einigung v. I . 1309. 

°2. S . überhaupt v. Helmerscn a. a. O. Z «0 fgg. und 147. 

' ' ) Dörptsche Einigung Z 6: „Ein Hakenmann, der auf einem Haken 
sitzt." Plettenberg's Einigung vom I . 1309, Z 1 : „ein Hakenmann 
mit all seinem Gesinde." S . auch öselsche Einigung v. I . 1508. 

«') Losdiener kommt vor in der öselschen Einigung von 1508; Los
treiber in der Plettenbergischen von 1509 Z 6, an beiden Orten im 
Gegensatz des Hakenmannes. Von „losen unbesaßten Bauern" han
deln die wolmarschen Landtagsschlüsse von Iacobi 1307 und v. Don
nerstag nach I^etin-L 1543. Noch heut zu Tage ist der Ausdruck Los-
trcibcr in der angegebenen Bedeutung in Liv- und Esthland üblich und 
technisch. Vergl. Hupel 's Idioticon der deutschen Sprache in Lief-und 
Esthland v. Lostreiber (in den neuen nordischen Misccllan. Stück 11 
und 12. S. 144 fg.) und F. G. v. Bunge 's l iv - und esthland. Pr i -
uatrccht (Dorpat, 1838. 8.) Z W. 

" ) Oeselsche Einigung v. 1508 §. I : „Wenn ein Erbbauer scmcm 
Erbherrn — entgeht, er sey Hakenmann, Ginfotling, oder Losdiener." 
Plettenberg's Einigung u. 1509 Z 0: „Wenn jemandem ein Einfotling 
oder Lostreiber entgeht, den soll man gleich den Hakenleuten ohne Wi
derrede ausliefern." I n einer Urk. des Bischofs Georg v. Ocsel, vom 
Dienstag nach Christi Himmelfahrt 1528, ist die Rede von der Vcräuße-
ßerung von „zwölf und einem halben Haken Landes mit allen den Ein-
füßlingen, die dort zu derselben Wacke gehören." l S . das Inland. 
Herausgeg. von F. G- v. Bunge. Jahrg. 1837. Nr. 32. Sp. 515.) 
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I m I . 1545 verlehnt der O.M. Herrmann u. Brüggeney - ^ ein Ge< 
finde, Stirne, und zwei Einfottlinge. Zu der 1559 zum Behuf des 
Krieges wider Rußland angeordneten Steuer sollten „ä ie enttotUlnj;« 
eo wnt KeKl»en Heller INclc. 6e entlotliin^e udne llmt^eäer I Nclc." 
geben. Brotze in Hupel 's Miscellan. a. a. O. S. 390 fg. I n der 
dörptschen Einigung Z 6. wird dem Hakenmann der Fall entgegengesetzt: 
„sind zwei oder mehr auf einem Haken." Sollten dies etwa auch Ein» 
fotlinge sein? Oder ist Einfotling vielleicht analog dem in deutschen 
Urkunden vorkommenden „emMuliZM Nl inn"? Vergl. I . G r i m m ' s 
deutsche Rechlsalterthümer S. 312 fg. und K ind l i nge r ' s Geschichte 
der Hörigkeit Z 17 fgg. 

" ) Vgl. Gr imm a. a. O. S. 303, und t?a/on/,t.f <Ie «ervorum 
iure (w 8v!o - lxotlilu). Nü. Hck'itls7is7-. strals. 1819. S. 10. I n 
dem Gutalagh wird das gothische „ t k r e l " in der alten niedersachsischen 
Übersetzung durch „äre l l« gegeben, z. B. Cap. 15 Z 3. Cap. 16 Z 3. 
Cap. 20 u. a. 

°') S . bes. den walkschen Landtagsschluß u. 25. Octbr. 1-124 und 
unten Z. 8. Daß D r e l l einen Unfreien bedeutet, ergiebt sich am deut
lichsten aus der in der Anm. 39 angeführten Friedensurkunde v. I . 
1323, wo dem Drell der freie Mann entgegengesetzt wird. S . verschie
dene Deutungen des Wortes in A r n d t ' s Chronik Th. I I . S . 126 fg., 
Gadebusch's livlandischm Jahrbüchern Th. 1. Abschn. 2. S. 62 
M m . 8., Hupel's nord. Miscellan. Stck. 24 und 25. S.47? fg., von 
Brotze in Hupel 's neuen nord. Miscell. S,tck. 11 und 12 S. 488 fg. 

" ) Rigische Einigung von 1494. Z 2 : „ I tem M äo orüiuan t))s 
6eu trümkäen neren Kiuäer Keääe zzekrezen, 'lvo veel erer ^8 , <1e 
«clinUen äon viiäer vo l len, unüe niclit dllven I>^ <Iem lrümlxlen 
Keren, üar se ^ednreu »>'n. Ve8 ßelilcen )?N äe dröäere unz;^-
freuet weclüer <l!lemen tlio 8)uen ersslieren, 8« 8^nt Lclniläicli ul!« 
äe MNKe8ten Krüder äen üläe8ten tlio vull;enäe, unäe nickt 8cNol-
len dliven 1)̂  clem fiümliäen Keren." 

«°) Abgesehen von dem Verhältnisse der Drellen (s. im Texte § 8, 
Nr. 4 und unten Mm. 62) konnte Niemand wider seinen Willen zum 
Unfreien gemacht werden. I n dem hapsalschen Stadtrecht vom Jahre 
1294, Z 10, findet sich die Bestimmung: „Wer einen freien Menschen 
verkauft, er sei Mann oder Weib, und macht ihn eigen, der soll das 
Leben lassen oder der Stadt 10 Mark S. bessern." 

°°) Mi t t l . l ivl. Ritterrecht Cap. 216 : „>Ve «ick vor ^erickte tlio 
e^Zeu ß M , 8)̂ n erne mäcli <1kt ^vol 'lveääert.prelven mit reckte, 
vnäe bringen en ^veüäer an «)-ne lrve lwll l inze." Diese aus dem 
Sachsensp. B. » I . , A r t / 32 , Z 7, geschöpfte Stelle findet sich auch im 
wiek-öselfchen Lehnrecht I I ! . , 10, 3; im mngearb. R.R. ist sie wegge
lassen. Vergl- v. Helmersen a. a. O. § 62. 



— 27 — 

" ) Darauf scheint schon eine Stelle in dem Vertrage des O.M. 
Otto von Lutterberg mit den Euren vom August 1267 zu gehen, wo 
es Z 9 heißt: „Vortmelr v?»r Ü2t Iie 8ien niäer «ettet to v^onen« 
äst «»I ne lienben vor evn e l o i ^ eruo. «o äie 8teüe en ßdeno 
erue niclit en neuet." Wenigstens wird dadurch tue Ansiedelung auf 
einer Stätte, die keinen Erben hat, freigestellt, und selbige dem An
siedler als ewiges Erbe zugesprochen; mit einer solchen uebernahme 
des Gutes hing aber nicht nur die Uebernahme der darauf lastenden 
Zinsen und Dienste zusammen, sondern in der Folge auch die'Belia« 
2<1scnptio. S. oben Z 2, 5, 6. 

" ' ) Walkscher Landtagsschluß vom 25. October 1424: „'Wenn ock an-
äere vre l len, äe man voräeräe ote." S . die folgende Anmerkung. 

"2) Die näheren Bestimmungen darüber finden sich in demselben Land-
tagsschlusse vom 25. October 1424, in welchem zunächst von der damals 
angeordneten und von den Standen angenommenen Münzverbesserung 
die Rede ist. Dann heißt es hinsichtlich der Drellen: „Vnnne äe Drei-
Ion, 8lil IU3N iä auer älit ßZnt88e I»nt llläu« noläen ä2t M2N nenen 
llristen wvn8<:Iien rieliten eääer mglcen esste voräeren 8»! vor eneu 
Vrellen iä «i äenne älit »in nrolce »oüäne sv aar m»n ene vmm« 
rieliten muß« vnn olc reclitliken vun reäeliken vwme riclite «i in 
Iiäl« esste in liaut, vnn v^ellc iu»n »lzo «ericlitet i» eääer nock 
riclitet v^ert tlio eneme ärellen i« älit äs 8ulue nivnZcue vte «iner 
ärelleselion »inenie Hern nte «inen äen8te vnn Iiroüe entölen i» 
vor ZMe äe«3 I)reue8 «ääer nocli entlienäe v»'ürä« n» Ziilte äe83 
breueg vnüer v^eme äe zevunäen vnn zevoräert >vert, äe 8lil en« 
utantv/oräen 8unüer v^eääerxe^zent, v^ere äuer 8oä2ne ärelle en» 
tozen vor ZMe äe«8 lirene» enn äoeli niolit entozen v»'ere vte» 
»ine« Iiern äen8<e vnn droäe äen ärillen niacli «in nve Kere ä»r 
de vnäerkomen i« lieiioläen esste Iie vville vnn lngcli vor eme de-
talen »ine ärellezcliov Uio zfeuenäe vor iMiK Mr 8iner ürelle8l:liop 
äe Iie noeli 8cliuläicli i8 ene mark olcles ngziinentes vor^erurt, 
auer üe ärellen äe entlien nll zeuinZe äe88 Iireue» vnn üoeli niclit 
vte erer Iiern äen8te vnn Krocle üe niiicli »in n;e lier deuoläen 
eilte iie w i l vnn 8lil vor xe iietalen tlio ^euenöe vor i^ I i i : H»r 
»iner ärelle8cliun ene m^rlc nve8 P«ßiinent8 vorzerurt. Item 82I 
nvne llrelle8elion crislliller mvnsclieu nilicut Iie!>Iien 1)ouen X i»r 
tlio äurenüo vnn äe X M l 8al evn i^UK Kristen ärello meclitig 8in 
»iktlioloxonäe 2I80 äat ne vor i^«lik ^ r 8iner 8cIili1äiZen llreNe-
sclion »inen 8ern Zeue ene mgrk olcle» n»ßiinent8 «0 >vene ne vor 
ZilkrH äe58, I>reue8 tno eneiue üreUen zemäket «v v<e sner in äer 
vorK68cr. ^vi8e tlio enen örellen zfemglcet v^ert ng ßisste ä«88 I»rene« 
v^il 5i'K äe van 8ine Hern ärelle5clion vrien äut m^cn be äon tlio 
Keuenäo «^uome Kern vor ljzlik iar einer äreliezclion ene marli 
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nve« pl^lment5 vorgermt, ivenn ock lmclere vrellen ü« mau vor-
llerde, üe recntliiien vnn reüelilcen zelcesst vveren eääer ßeualet, 
vnn gekrackt -<veräen vte äer vn^elouiZen wnäs üe «»1 man ork 
nickt ^vevzeren tko ant^voräenäe, It. ^ve vp enen man llrellesc-Kop 
voräert üe Zoinälcet i» vor ZMe üe?» Kreues vnüe üer ürellesckop 
vorzelcen 'lvolük 80 sitl men Ü68 zelnnen üeme vordrere nuck 
ulüer ^e^vonkeit, ües ZeliKens «ul m»n ok Melonen üene vorderere 
6e äs ärellesekop vorllerenüe wert na z;iil'te des lireue8, 211er de 
»ullie Vorderer 82! Kevvisen redelike Kenomende 8cKult ^vorunune 
de venne den Ke vorder! tko eneme drellen genutet si, l t . welk 
niliil rec:Kt vnn redelilcen ^ricKtet is in K2I8 edder in K2nt >vert 
Iis ^evordert man 83,1 ene vtlinNvorden id ene 8V denn« dut de 
8u!ue edder 8in Her Ü2r Ko vndsr Kelcomen ist de KrüKe lösen 
>v!IIen üllt inüzen' 26 äc»n tlio Iieternde mvt olden 02^'nnente de 
uröks üo vor îsste des8 lireues ZescKen «in, 2uer KröKs de d2r 
«cken na giiste dess Krsuss 8äl niini Keteren nivt nven nIgimente." 
Hierauf folgt die Festsetzung des Wehrgeldes auf 10 Mark. Dann heißt 
es noch : „ ltein also vmine de Inde de tKen V2N euer KerzcKon vnder 
du 2nderen vnn nene drellen sin ok nickt 2n K«l? edder 2n li2nt 
f>ericktet «in, «int de sulue Inde 8cKnld!cK vnn werden xe Zevor-
dert M2N 82,1 vor 26 zut 8in vn liewlen vor redelike !>en'ii,Ii!c 
»clmlde, edd«r m»n »2I de 8uluen lüde v<l»ntvvorden N2 der «Iden 
^vonkeit."— Auf dasselbe Berhältniß scheinen sich auch die etwas dunkeln 
Bestimmungen der rigischen Einigung vom Jahre 1-434 Z 6—8 (.,Item 
2!» men rekent Kidslirölce, v« 6o erste lull« nickt gegnläen eilte 
l iet^lt, »cliul inen nieill mer üen einen Iinl» relcen eiste e58<:llen, 
ls äe erste lials vull vnäe »II ße^uläen, «o uwck men den »mlern 
luüs vorvorileren. Itein !,vr v» I»v tl»n '»veten, dut inen neneu 
liuren «vnen lmls »ilge,v!nnen Ic^n nnäer un^ iieseten, 6llr sv 
üenn üe Vazet liv 2n vncle «uer eto. >Vur cle Imis nickt so gen»-
men, vclt «ekftl äe. ,Knl<enr'n Kiel' vor Keine sclnüt erkennen.^) zu 
beziehen. Verwandt scheint übrigens dieses Institut auch mit der sg. 
Uebergabe zu Hand und Halfter, welche auch das mittl. livl. R-N. Cap. 
218 (aus dem Sachsensp. Nl., 3N, 1.2.), wenngleich nicht dem Namen, 
so doch der Sache nach, kennt (wiek-öselschcs L-N. I l l - , 10, 5. Umg. 
N.R. l l . , 28). 

° ' ) , Dieses möchte sich besonders aus der Schilderung ergeben, welche 
Russow (Bl . 18, !,.) von der Behandlung der Eingebornen (ohne 
Zweifel sind darunter zunächst Esthen zu verstehen) durch die deutschen 
Gutsherren macht. 

°') Von der Leibeigenschaft als Strafe handelt auch die, übrigens 
etwas dunkle, Stelle des hapsalschcn Stadtrechts vom Jahre 12!) 1. 
Z 9 : „Läuft ein Christe her vor der Hcidmschaft innerhalb der Kriegs-
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zeit, der soll frei sein, ohne einige Widerspräche. Wer aber im S t r e i t e 
sticht vor den Heiden, der soll eigen sein und bleiben." 

°«) Der Ausdruck ^oseziaH wird namentlich gebraucht in dem pr iv l l . 
8>ß. ^.ux. vom 2«. November 1301. Art. 22. 

°?) So heißt es im Landtagsschluß vom Dienstag nach Ocull 1332: 
. D e vor «lrelcenen 15uren «allen einen läeren, clenl ze ei^ii'ck 
i/^«^i«?lNtiic/i^ — vl^eluilworllet ^verüen." 

°') Dieses ergicbt sich nicht nur aus allen Lauflmgseinigungen, son
dern auch aus älteren Rechtsquellen, z. B. dem wiek-öselschen Bauer-
recht Cap. 10, I I . Z 2. Cap. 12. S. auch die Urk. des Erzb. Johann von 
Fechten vom September 1288 und vom Agathentage 129-1 u. a. m. Rig. 
Einigung von 1494. Z 1. 

°«) Friedensschluß mit Gedinün vom 2. Oct. 1323. Walkscher Land
tagsschluß vom 25. Ort. 1424. S. oben Anm. 39 und 63. 

'°) Ueber diese insbes. s. die in der Anm. 69 citirren Stellen. 

>') Dörptsche Einigung ß 1. Oeselsche Einigung von 1508 Z 1. 
Plettenberg's Einigung von 1509 Z 1. I n allen wird der Ausdruck 
„fordern," „vorfordern," gebraucht, der sonach technisch gewesen zu 
sein scheint. I m walkschen Landtaqsschluß von 1424 ,Amn. 63) wird 
der Berechtigte „Forderer" genannt. Das altere Rechr gab der Herr
schaft nicht das Forderungsrecht, sondern erklärt den entlaufenen Bauer 
nur seiner sammtlichen Habe verlustig. Wiek-öselschcs Bauerrecht Cap. 11. 
Z 2. 3. Vergl. Cap. 10 und 12, und hapsalsches Stadtr-cht von 1294 
Z 16. 

^-) Vergl. dörptsche Einigung Z 9. Plettenberg's Einigung von 
1509 Z I : .,1?<)N inelir, 'lver ><1t 8aKe. lwt ^em^nät ein Hacken-
ingn Kelune mit »ll «inem <3e8imls und II»ue, 8« l,u!l äe ^enne, 
6:i lle Î I«nn nnllerkuinnt, üllt lliten t« iveeten n'erclen äem^enuen, 
llem 6e N»nn ent^unn iz«, liinnen veer >Velcen, kick mit eine 
<lgrumme <o vorFl>lm6e. 8inen ^Villen 1o maclcen etiler äen Nl»nn 
ulitilnNvoräen, «iintler ^Veääsireäe. " 

' ' ) Dörptsche Einigung Z 1. Oeselsche Einigung Z 1. Plettenberg's 
Einigung Z I . 

" ) Plettenberg's Einigung Z 2 : „e i l t Iie ein Mennige 8clnilt nn-
Zelelit Iiellcle, äe r̂en äln-ff lie eum nickt Keiliälen.^ Vergl. dörptsche 
Einigung Z 3. Oeselsche Einigung von 1508 Z 1. Rig. Einigung von 
1494 Z 5. Nur den Zehnten von dem von ihm beim fremden Herrn bebauten 
Acker muß diesem der Bauer entrichten, und genießt dafür die Erndte. 
Dörptsche Einigung Z 3. Oeselsche Einigung Z 1. Plettenberg's E in i 
gung Z 1. 

" ) S . den walkschen Landtagsschluß vom 25. Octobcr 1424, die 
wemelsche Vereinigung von 1482, alle Läuflingseinigungen, die Land-
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tagsschlüsse zu Wolmar vom Dienstag nach Oculi 1532 und zu Pernau 
vom Jahre 1552, Privll. Sigism. Aug. vom 28. November 1561. Art. 
22. Insbesondere hinsichtlich der Städte Riga (wolmarsche Astspröke 
vom Mittwoch nach Ostern 1491) und Reval (Entscheidung des Erzb. 
Jasper Linde und des 33. Heinrich von Curland vom 29. Juni 1516). 

" ) S. die verschiedenen Einigungen, besonders die dörptsche und 
Plettenbergische. 

" ) S. bes. die rig. Einigung Z 4. Oeselsche Einigung §1 . Plettenb. 
Einigung Z 3. Vergl. auch die dörptsche Einigung Z 1. 

'«) Pl'ettenberg's Einigung von 1509 Z 15. 

'°) Ersteres ergiebt sich ohne Weiteres aus der ßled^e aäscriptio, 
von Letzterem zeugen mehrere Stellen in den Rechtsquellen. Denn mag 
auch das, was Russow B l . 18 vom „Vertauschen der-Bauern gegen 
Hunde" erzählt, nur als Mißbrauch der erbherrlichen Gewalt — ver-
nmthlich zunächst in Harrien und Wierland — erscheinen, — so spricht 
doch der Landtagsschluß vom 25. October 1424 ausdrücklich von „Drel-
I m , — die rechtlich und redlich gekauft wären," und das I>rn'il. 8 i^ . 
^UA. vom Jahre 1561, von „ruztiei« 2 le^iümi« ipsorum vomini« 
«ynLezsi» et trännwti»." Vergl. auch das mittl. l ivl. R.R. Cap. 30 
(dessen wirkliche Anwendbarkeit freilich nicht ganz außer Zweifelist); 
desgl. das hapsalsche Stadtrecht vom Jahre 1294, in welchem § 10 
nur der Verkauf f re ier Menschen verboten ist. S. obM Anm. 59. 

°°) Das wieksche Bauerrecht erwähnt namentlich nichts davon, wie
wohl dazu Veranlassung hatte geben können die Bestimmung Cap. I , 
§ 2 : „Wann ein Mann ein Weib nimbt, so soll er in die Kirchen 
kommen innerhalb der acht Tagen nach der Gelobte/ und lasse sich 
ehelichen und geben. Thut er das nicht, er soll seinem Herren geben 
50 Mark." 

° ') Vergl. die dörptsche Einigung § 7. Oeselsche Einigung u. 1508. 
Plettenderg's Einigung 8 6. 

"2) Dies scheint wenigstens durch etwas spatere Rechtsquellen ge
rechtfertigt zu werden. Bergt, die curl. Statuten vom Jahre 161? 
Z 56, 59. Ob in einem solchen Falle vom Ehemanne oder dessen Erd-
herrn ein Lösegeld entrichtet werden mußte, darüber findet sich keine 
Notiz. 

62) Eine ausführlichere Darstellung der Gürerverhaltm'sse der Bauern 
muß einer besonderen Abhandlung, im Zusammenhange mit den Güter
rechten überhaupt, vorbehalten bleiben. Vergl. übrigens R. von Hel-
merfen 's Geschichte des Adelsrechts 8 61 und, 147. 

^ ) Zwar sagt Russow <I. c. B l . 18, 1i.): „^.Ileg -lväl ein armer 
Vunr vornwolite, äo« V̂N5 ns nidxt meckti«?, «nnäern üe Hei^c'lwp/' 
Allein wenn dies auch factisch in einigen Gegenden — besonders in 
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Harrien und Wierland — seine Richtigkeit gehabt haben mag, so war 
dies doch nicht der rechtliche Zustand, wie wir ihn noch weit später 
und allgemein angegeben finden. 

" ) S . z. B. das wiek-öselsche Bauerrecht Cap. 1 Z 3. Cap. 10, 
Cap. I I § 2 , 3. 

««) Dörptsche Einigung § 3. Oeselsche Einigung Z 1. Pltttenberg's 
Einigung ß I . 

" ) Landtagsschluß zu Wolmar vom Michaelißtage 1337: „ l 'a 
äewe 8801 es o»K äeu Luren in äen stifften, «1« in lies — 6uit. 
ecneu O^äen» I/«näen, wlln 88« eurer Nersenop vuä ^nintluiäeil 
ilire lplielit vnü 6erecliticlieltt enttrirlrtet Kel>I»en, .äl^lk elire to 
enren Lesten vnä l?losilt, >vor e» ilmen äreMicl i , vnuorbinäertli—> 
to vorlüren vnä to vorkonen tri zzinn. Ouerl»t äe > ucluitt^cken 
«.«ollen vor »sicli Kein <)uick, äätü 8«e willen ^veääerumme vor-
Konen, oäer oek Konmmi88 'Wliare, in Keiner steäe vorkonen, 
6är to mitk Keinerlei Veilunze oäer HöcKerio, äaruuu 8<>icli äe 
Vuittsolle Uan nleclit to derzen vncl to erneren, vmme z;lian." 
S . auch den wolmarschen Landtagsschluß vom Dienstag nach Ocnli 1532< 

^ ) Dieser ist, wie in dem Landtagsschlusse von 1537 in Anm. 87 
deutlich gesagt wird, die Zünftigkeit dieses Handels. 

"°) S. bes. das wieksche Vauerrccht Cap. 1. §3 : „8tir l iet äer N»n, . 
unä nette »ie (d. i. die Wittwe) Kinäer, unä vi^ollt einen gnüern 
Man nelunen, oäer Zterlie »ie äärnacli, ä»88 »ie anäere I^inäer 
von eweni »näeren Nim listte, ilu-s 6e«l-llnieiüe unä illre I1«nä-
treue entviin^en üie ersten Kinäer. stiirlis sie aucli olme I<>.inäer, 
so fellt e8 alle« an äie llerrzcliaft." — Vcrql. auch das hapsalsche 
Stadtrecht von 1294 § 15. Auch sonst, wo in späteren Rechtsquellen 
von der Erbfolge die Rede ist, wird sie nur der Descendenz zugespro
chen. So z. B . heißt es von den Honigbäumen der Liven bei Riga, 
1344: „ e t 8ic tlereäilllüit (^ake äe vozkele — ardores meÜI^erlls) 
li« ^^oFenie ,'n, ^roF«,nem^>" — und 1349: „ ä e (Ilonniclilwme) 
»oliolen un8e I^vuen liesitten Hüntie^ L7nck« t/,o ^,»»^np.-" — 
Aus dem 16. Iahrh. finden sich über die Erbfolge keme Nachrichten; 
allein es ist kein Grund anzunehmen, daß die Grundsatze des wietschen 
Bauerrechts nicht überall gegolten, und sich nicht auch später erhalten 
hatten. 

" ) Ueber das frühen Recht verql. die Urk. des Q.M. Anno- vom 
27. August 1233 § 2 : „ D t nnlla inter eos s«cil. Ozilien^e«) v»c:»re 
z,o58it !laereäit2» aä usum Vomini terrae, yuam üiu 2!i<j>n» rene-
ritur «zni '>? <<>?i?) F«<l /x^ 'snt^ / l Acpi2M s"?) et emenäum Komi» 
eilM no8citnr per8olui88e.^ Urk. des Q.M. Otto von Lutterbcrg vom 
VlZust 1267 Z 8 : „ Lvn vezelike ei°u« Holen 3i snäml. die Euren) 
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fi>/t<!»e» i,» ciem V?/>-lle'i K«i,<<. ^.lso üuell <̂ at «in lwre in «im« 
reekte en Alanen 8<Kaüen neme.-

" '^ Was Russow B l . 18, I i . dem zuwider erzählt s„Vn<1e ^venn 
ein linkr mit svnew ^Vvke 8wrss, vn«le letk Xinüer na, -,int äe 
Ii.inäer lüzo ^euormünüert -vvoräen, üat üe IIei8cllon alle« v̂a< äs 
Oläern na^elaten Iiaäöen, tiio »Iclc ^enaineil Iiefft, vnüe äe Ivin-
äer mü8ten naeket vnüe liloclt — li«!;en Mim — — vn«Ie ere« 
veclerlilcen zuäe8 gant» entlieren^^), ist offenbar bloßer Mißbrauch 
der erbherrlichen Gewalt, — und hat ohne Zweifel nur in einigen Ge
genden Harriens und'Wicrlands Statt gefunden. 

°2) Vielleicht sind die Schlußworte der Stelle in der Urk. vom Jahre 
1267, oben M m . 90, von einem Mortuarium zu verstehen. 

°2) Die Lehre von den dinglichen Zinsen und Zehnten bedarf einer 
besonderen Erörterung. 

°') S. z. B. die Urk. des O. M . Otto von Lutterberg vom August 
1267. Z 5: „V ie r äaze 8al evn vez;e!iclle (l^uie) ariieväen !» «lein 
lanäe clsŝ  /l« .n'ii«t üsn Iiroüereu. Uve «la^e in clem Rainer, vnä 
t^ve in äein hinter. Z. 6. ^var von cien liroüeren evn nu« vor den 
neväen >virt ^edmvet. ^velille üe» eri8len ^elouen vertvet. «IIe 
slll üar selues e^n niant ülnen Iii «wer evgen Ii08t. 'lvannere üat 
Mlln innvet. «o «ölen «i üe8«e Ko8t «Ion. «innere üat man nicdt 
l iu^el . «o 'lville ^vl 8i von üi88er 1co«l vnü von anüeler allein« 
arkevt verärazen. §. 7. Vortmeir von anüeren I>orz;Ii »ldeit w i l 
ivi «i e^velike veräraZen." Urk. des Erzb. Albrecht vom 6. Jul i 1272 
Z. 2 : „Vortmeir 80 8u1en 8i (die Senzgallen) to üem arlieil, üienen. 
t^ve üa^e in üem 8omer unä Nve üa^e in üeni ^vinier. al8o äoen, 
üat in ä'l88en ^vvr üa^en voit ?/e^«lic^ö?ne /i,n^«» evu vore «Ion 
8olen to vorenüe vve» üat wi ueliouen. vnü üie anüeren veifelüien 
Personen, üie also alt 8in. üat 8i ariievüen mo>;en äie 8olen vn» 
üienen mit iren liant arlievt. al8 Iiove to 8lanüe. oü' liolt to üra-
z;eu vnü Konten itt üat it Iieliuf is. §- >̂ — ^ ^ ^ to üer I>orc-n 
dnvnze. vnä ü!e ^ve^e to makene vnüe to rev8eu 8u1en 5ie Zieli 
vvillwli vncl revt de^vi86n." 

^ ) Dies dürfte sich aus folgenden Worten des Privilegiums Sigis-
muyd Augusts vom I . 1561. Art. 23 ergeben: „D t Kactenu8 Nolnlimn 
ru8tiei «ci zoiil öonnnoj'l,,?« ^uoi'l«», o^?«)'« luerunt uii8tricti, ita 
petimns prouiäeri, ne aä alia .56i«u,iii« in 1idertati8 nostiae ziraeiu-
äicimn co«antur, 8e<1 ut antl<;ua con8ueluä« uN8ervetur." 

^°) Vergl. die Urkunden in der Anm. 94. 

^') Dörptsche Einigung § 6 : „ I t em ein IlacKenmann, äer aulk 
einem ItaeKen «itxet, 6er «oll äeZ8 Keine Uaeutt Iiaden, 6a88 er 
sicli ^emanäe« lrömäe» vermiete, 'lvelue es säciie, üas» üarülier 
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xezcliens, 8a «olt ituu äer leni^e, 6er Um gemietet natt 2U882yä<-
wortten. 8eindt Inr 2 oder mein- »uff einen, Haken, äi« 
miizen «ick vermieten ^ l e 8ie miizen mit Oonzens Inrer Herr» 
«enZfft, 8« 8ie xu Inren völligen IZnren gekommen «ein, mit 
Voluortt äe« IngesinäeZ, ^Vill äenn äariioer 8ie Iure Lrlilierr 
<lvieciel IiilKen, in seinem Dienste, Nr «ol! äis ZIntlien meäest« 
«lein leniZMN ,̂<ts8 lticliten äer t,icli vermietet Kette etc." Ähn
liche Bestimmungen, übrigens ohne Unterscheidung des Hakenmannes 
von anderen Bauern, enthalten die öselsche Einigung Z I , die Pleiten-
bergische Z 4. 

°°) Waldemar-Erichsches Recht Art. I . Wolter von Plettenberg's 
Privil. der harrisch-wierischen Ritterschaft vom Montag nach I^etar« 
1323, worin ihr unter andern das Recht bestätigt wird, ,,50 von 0I> 
clinZe« i^erls gedruckt iss in 6en deväen I^mäen, tlio ÜÄrrien 
vnä >VlerIan<It, in eliren Nötlen vnä Viirpern, Älilrclc vnä I^lwäeu, 
tlio Holte vnä ^Vllter, »o lern' alss ere NarcKe wendet vncl Keurt, 
au Ilal«« vnä Illlnä tno ricutende." S. auch das pr iv i l . 8ig. ^u^> 
Art. 26 in-der folgenden Anm., und besonders' auch Russow B l . 18» 
S. unten Anm- I l ) I . 

" ) Daß noch am Schlüsse dieses Zeitraumes die Vasallen in den 
Stiftern und Ordenslanden (außer Harrien und Wicrland) die pein
liche Gerichtsbarkeit nicht hatten, ergiebt sich am deutlichsten daraus, 
daß im Privilegium Sigismund Augusts von 1561 Art. 2N die Not». 
les I^ivoniae darum bitten, „ut äe «ingulari Zratia, meri^ue Imnerii 
8. ejus Naie«t2tl6 notestäte, «ni« curli« e/??>?'f«i?'.l civiliz^ue?'u» 
ck'oii ^ i l i^sFi l i l^ l ,^ ynemäämoäum ?fnnile8 LstlioiÜÄe vueätu« olim 
2 Region« Vilniae consecuti sunt, et in N2nc usyue äiem obiinent, 
annectlitur conceüätur^ue. ̂ ' Daraus ersieht man aber auch, wie 
wenig die in dm livl. Ritterrechten, selbst aus dem Waldemar-Erich-
schen Recht, aufgenommenen Bestimmungen, für deren wirkliche Gültig
keit im ganzen Lande zeugen; denn die Stelle des Waldemar-Erichschen 
R. Art. I . , welche dem Vasallen die peinl. Gerichtsbarkeit zuspricht, 
findet sich im ältesten R.R. Art. 3, im mittl. R. R. Cap. 2 , im um-
gearb. R.R. B . I. Cap. 2 , im wiek-öselschen Lehnrecht B. V. Cap. I . 
Vergleiche auch noch oben s 5 und die m der Anm. 100 angeführten 
Quellen. 

" " ) S . die rigische Einigung 8 7 und 8. Die Plettenbergische Z 8. 
und andere mehr. 

" " ) Vergl. die rig. Einigung § 7 und 8 und besonders Russow 
B l . 18: „ va r tuo nefft ein veäer vam ^.üel (in Harrien und Wier-
land) vn »vnem Haue ein evgen Ko^FS^c^t t^a Ha55e ««tls tüo 
öu^e tno liowenäe genat, vnüe 'lveun ein Wzzäeäer in eine» Vä-
6etm2Nz guäe zezrep«» 'lvorät, äo 78 äesüluige! nickt ä«r ^.ueri-
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ebeil, Kesunäew sein Nääelman, ln weg mzrck vnä« ßr«nt»eu K« 
KezcKlaAen, aueranNvoräet, Vnäe — Keilt äesüluige Lääelman 
otlilce anäere vam ^ ä e l , neuenst etliken öläesten Vuren tko «ick 
in äon Volk gekörüert üenn cle öltleztsn, HuT'en, m^<Ht̂ n, 
«llöioeFS na ol^em ^.e?'^«msn tle^ ^,anlleH, clat ^?e<Ht f ie len 
vnäe äat Oräel auer äen Ni8«äeäer feilen." 

'°^) Wiek-öselsches Bauerrecht Cap. 6 : „Ol) einer mit äein anäern 
leinäet, äa» »oll er vorlclg^en vor seinem Herren. >Vollt ikm »ein 
Herr nickt Kelssen, so zeke er l>07> tle«, obßi'HtsTl. /?ie/l,te?'. V25 
vorkrickt er vor seinem Herren nickt." Vergl. auch ebendaselbst 
Cap. 2 und 8, wo gleichfalls vom obersten Richter die Rede ist. 

"2) Es läßt sich mit dem ganzen übrigen Zustande der Erbbauern, 
und vollends der Drellen, nicht vereinigen. 

" " ) Zwar wird dieses Rechtes nirgends ausdrücklich gedacht) allein 
dessen Existenz unterliegt aus den angegebenen Gründen gar keinem 
Zweifel; auch hat es unstreitig zu der in spateren Zeiten so aus
gedehnten Anwendung der Nuthenstrafe Veranlassung gegeben. — Daß 
übrigens Mißhandlung (vergl. Russow B l . 18, K.) und vollends 
Todschlag eines Bauern durch seinen Herrn nicht straflos blieb, beweist 
das Beispiel Johann Uexkülls, der vom revalschen Rathe wegen Tod-
tung seines Bauern hingerichtet wurde (Russow B l . 24). 

'°°) S. das nüttt. livländ. Ritterrecht Cap. 239 und 240, geschöpft 
aus dem Sachsensp. B . UI. Art. 79 § 1 , 2. Umgearv. R. R. B. I I . 
Cap. 38. Wiek-öselsches ?ehnrecht B. I I I . Cap. 13 Z 3, 4. I m Cap. 
239 des mittl. R. R. heißt es : „^Vor ein Kere ein äoro Keilt, aar 
mack Ke svnen Kuren ßeuen ein «ünäerliclc reckt. Wen neu reckt 
mack Ko en Zeuen, nock «e «üluen Ke«en, aar l,e äe 1enäe8 reckte 
meäe Krenclcen, eääer Krelcen, eääer 8vn gsv^eääe miuäeren,^eä» 
äer weren mözen. Cap. 240. Nen vtk^venäick man v» vlicktick in 
äem üorve tko antivoräen, N2 erem «üuüerlilcen äoro reckte, Ks 
en KI2ZS vv erus, eääer vo ^uät, eääer vn zckulät." 

'°") Dieses Verbot gründet sich wohl zunächst darauf, daß nach den 
Grundsätzen des damaligen deutschen Rechts das Waffenrecht ein aus-
schließliches Recht der Freien war (vergl. Eichhorn's Rechtsgeschichte 
§ 347 und von Helmersen's Geschichte des livländ. Adelsrechts Z 30), 
theils betrifft es auch den Gebrauch der Iagdwaffen zur Jagd, ohne 
Erlaubniß des Herrn, in welchem Falle der Bauer von dem Herrn 
einen Erlaubniß schein (lecken) haben mußte. Von beiden scheint zu 
handeln der Landtagsschluß vom Iacobitage 1507 Z 8 : „^VelcK LnKr 
äe >VeKre äreZt, 2I5 8cKv?eräe, VaKräen oäer ^velclcer v^ekr vät 
»v, äe «oll man nekmen unä äen Vuren ßripen, unä vor^vitllcken 
»oäsne» »iner Herr«oKov. Unä ^velcll NuKr äer llerrzckatt leecllen 
Keilt, äe maß 'WeKre bv «ick ärazen, nnä äer 7eeKen »oll nickt 
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lenzer neren <l»nn äree 'VVecckon." Vergl. auch Plettenberg's Eini
gung von 1509 § 5 und den wolmarschen Landtagsschluß v. Donnerstag 
nach I^etare 1543. 

" " ) F. G. v. Bunge über den Sachsenspiegel, als Quelle des Uvl. 
Ritterrechts (Riga, 1827. 8). S. 74 fg. M m . n> 

'°s) S . ebendas. und v. Helmersen's Geschichte des Adelsrechts. 
S . 76. fg. 

'°°) Vergl. die rigische Einigung vom I . 1494. Z 1. 

" ° ) S . z. B. das Testament Otto's von Ixkull v. Margaretentage 
1417: „ Ilem alle äreüen in mvn« Iioue mezeäe vnäe Knecnts 6a 
ßeu6 ielc vi-)' vnäe ^uiot ." 

' ^ ) Wenigstens galt dies in Deutschland schon feit dem 13. Jahr
hundert. S. den Sachsensp. B. I. Art. 16. und W. !U. Art. 80 Z 2. 
Zwar sind beide Stellen nicht ins Ritterrecht ausgenommen, und die 
erstere fehlt selbst im Quedlinburger Codex des Sachsenspiegels, indeß 
darf man aus diesem Grunde allein an der Anwendbarst dieses Grund
satzes nicht zweifeln. 

"2) Die Stadt Reval nahm zwar auch, unter Berufung auf das 
lübische Recht, dieses Borrecht in Anspruch, ward jedoch vom Landtage 
damit abgewiesen. S. die Entscheidung des Erzb. Iaspar Linde und des 
B. Heinrich von Curland v. 28. Juni 1316. 

" ' ) Diese Bestimmung findet sich zwar schon im Pufendorfer Coder 
des rig. Siüdtrechts Art. 100 (aus dem Hamburger Stadtrecht von 
1270 V I ! . , 14. Bergl. Stade'sches St. N. VI I . , 11.), ward jedoch in 
das umgearbeitete (Oelrichssche) Statut ursprünglich nicht, wohl aber 
in der Folge, und wie sich aus den Schriftzügen in der Originalhand
schrift folgern läßt, erst Ende des 15. Iahrh. , als letzter (31ster) Art. 
des 1. Theils aufgenommen. ( „Wert en nmn dorZer lür in ausser 
stää vnäs is dir binnen ivanIMicn lar vnä VaeZi vnäe l^veuio 
^ummliut vnä Zeus eins scliult, ä^t ne «in ezene n'ere, vnä Speers 
ene 2n miä tuge iniät «inen liu8M3n vnä macli äe nian äe an^e> 
«prägen ^vert, 62t tuZen, äät ue iiir liorZer vnä I>ur nesst ^e> 
'lveset ^ar vnä äacli iniä Nven Itäätinannen vnä liir ^e^vanet uelkt 
8unäer NnspraKe, Iie en »clial van em nene not Uäen osste van 
«iner 2n«prlllco.") Dies kommt wahrscheinlich daher, weil dieses Recht 

' nicht ohne besondere landesherrliche Genehmigung von der Stadt mochte 
ausgeübt werden dürfen, aus welchem Grunde denn auch Reval dasselbe 
abgesprochen ward (Anm. 112),- und auch Riga wurde in der wol
marschen Afspröke vom Mittwoch nach Ostern 1491 verpflichtet, die 
vom Lande in die Stadt verlaufenen Bauern auszuantworten. 

' " ) I n einer jüngeren Abschrift des rig. Stadtrecht-s findet sich bel 
der oben (Anm. 113) angeführten Stelle ( ! , 31) die Bemerkung: „Anno 

3» 
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15-43 den 2. Novdr. hat G. G. Rath zu Riga diesen' Artikel vorge
nommen und die zwei jährige Prascription festgesetzt." S . I . C. 
Schwartz in Gadebusch's Versuchen in der livländ. Geschichtskunde ^c. 
(Riga, 1785. 8.) Bd. I I . Stück 3. S. 172. 

"5) S. bes. die Plettenbergische Einigung vom Jahre 1509 Z 7 : 
„ I tem, <M Heiuänä, äe etliclce Düren Keääe äüi-tiZ ^älir Iiesitli^ 
Fenint, äe Lure 8ol äe äörtiz ^glir ßeneten, unä »ol! unnorkor-
äert düuen von äem Nilinerren, lie Iielibe z^^ l )^ oäer nielit. 
H.uer äe Luren, äee binnen äörliZ Rainen verlogen »inät, äe «ol 
man vtliÄnNvoräeu «onäer ^Vedäerreäo." Oder sollten die Worte: 
^tle ^u^s «oU äe äortiß ^älir °enelen" bedeuten, daß der Bauer 
frei werde? — Von einer zehnjährigen Verjährung spricht die öselsche 
Einigung von 1508: „>Ve1cK Kuren binnen teienn (10) ^erenn von 
2 äato gezen>vertißer briue tlio rec^ennäe verlogen »vna, 8aI1 
menn, so «e verloräert ^veräeun, vwnttvorlenn," woraus doch zu 
folgern ist, daß die vor zehn Jahren verlaufenen nicht auszuantwor-
ten sind. 

" ° ) So leitet z- B- nicht ohne alle Wahrscheinlichkeit die Familie 
Lieven ihren Ursprung vom Livenältesten Caupo oder Cobbe her 
(vergl- H- I . von Lieven in Hupel's neuen nord. Miscell- Stück 13 
und 14. S. 243 fgg) ; so mögen vielleicht auch die Familien Paykü l l , 
P a t k u l l , Kosku l l u- a. ahnlicher Herkunft sein, da ihr Ursprung 
aus Deutschland nicht nachzuweisen ist, und die Cndsylbe esthnisch oder 
livisch klingt (vergl. v. Lieven in Hupel's nord. Miscell- Stück 15- S. 
282 fgg., 287 fgg. Stück 19. S. 304 fg.), wiewohl es auch deutsche 
Familien sein können, die von den von ihnen besessenen Gütern den 
Namen angenommen haben, wie es z. N- mit der Familie UerküU 
der Fall ist. Lieven bei Hupel a- a- O- Stück 15. S- 259 fgg- S. 
auch noch Gebhardi (livl- Geschichte S- 385 fg.), der aber zu weit 
geht, wenn er von allen „Nachkommen der begüterten alten Liven, 
Letten und Esthen, welche bei der Bekehrung ihre Freiheit behielten, 
und als Landstande an den Regierungsgeschäften Theil nahmen", an
nimmt, daß sie unvermerkt zu den adeligen Deutschen gezogen worden. 
S. auch noch Hupel 's nord. Miscell. Stück 27 und 28. S. 475 fg. 

" ' ) Russow 331. 6, b- „^VeleKere Lsteu — »ick reäelick SSßen 
äe vüäescuen ^elioläen nennen, äe »int cles 3>^baits5 «nll /ia> 
«ealsNHttn snt/'T'Aet «soi'tlsn. Darner äe F^'^en i n ^?///A«nH eren 
oltznrunclc Iiebden, vnäe Zeneten erer vele äersülui^en lrvnsit 
betn in äen nüäiZen ääcn." Urk. des O. M. Eberhard v. Monheim 
vom Himmelfahrtstage 1333. „I'auteßuääen et suis veris nereäinu«— 
contulimu« in nneoäum äuos uneo» in ^2z28t» 8vaIIen—eolenäo«, 
b.2nenäo« et nozsiäenäo« perpetue ab^ue ce»5«H Hvl«tions st 
iabvT'iz /actione > libere et «zuiete «out est«'» «eaziAiti i?«^o-
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niae bona 5U2 leoliali» «unt soliti oo88lüere." Urk. des O .M . Hei» 
denreich Vinke vom Jahre 1447 bei Schwach in Hupel 's neuen nord. 
Miscell. Stück 5 und 6. S- 124. 

"«) Urk- des O. M- Ioh. von Mengden v Dienstag zu Fastelabend 
1454: „VeKsnnen — 62t >vle — ?2nncKc>n — IieZusäiZt unä de-
vr^et üebden — also, Üät de vnä — «iene eruep, «ollen fr^ vnü 
vndyg'lVlU'et 5M — V2n allerlei lure vnä »rde^äe vn8e« oräen^ 
ok vnuornlicntet «ien, ^omanäes, nocb Herren nocn Dienern to 
vol^onäe, in ^eni^erle^ ^ 8 8 äenne gNeMe, so iä vnzem oräen 
Kennt? is vnü 'lvert to rev8en6s etc." Urk. des O . M . Wolter von 
Plettenb. vom Thomasabend 1503. 

" ° ) Russow I. c. V l . 6, d. 28. 28, l i . 31. 31, l i . 42, t>. u. a. m. 

'"") Von Esthen spricht Russow I. c. B I . 6 , I). und 42, b; von 
Liven s. Schwartz 1. e., von Euren die Urk. in der Anm. 117 u. a., 
besonders die Urk- des O. M. Heidenreich Vinke vom 1. Decemb- 1439̂ , 
worin einem Penneike drei Haken verliehen werden, frei zu besitzen :c 
„ßl ike anäeru ^>eie^ /cu^e^l^ naen Kurisenein recnte." 

' " ) Urk. von 1388 und 1447 bei Schwartz I. c. S. 124. Daß 
hierunter nicht, wie Schwartz a. a. O. und Sonn tag in den Iah-
resverhandl. der kurl. Gesellschaft. Bd. I. S . 309 meinen, ein Cover 
zu verstehen sei, sondern ein besonderes lehnrechtlichcs Verhaltniß ist 
wohl nicht zu bezweifeln. S . Rnm. 126. 

' " ) S. die Urk. vom 1. December 1439 in der Anm. 120. 

'22) S . Urk. des O . M . Johann von Mengden v. Bartholomäi 1456, 
und Wolters v. Plettenberg vom 23. August 1504. 

' " ) S . die Citate in den M m . 117 und 118. 

"° ) Dies folgt auch schon daraus, daß sie bei Russow, wo sie mit 
Gdelleuten und Bauern zugleich aufgeführt werden, immer zwischen 
beiden genannt werden, z. B. B l . 42, b., übrigens aber in einer Art, 
daß man annehmen muß, sie standen dem Adel näher, als den Bauern. 
So heißt es z. B. B l . 31 , 1)., nachdem von den Belustigungen der 
Bauern auf Kirchmessen gehandelt worden : ,.H,uer8t cls ^uncHe?-», 
/,anH/>A6?l) Düäesclien vnäe Vn6üäe5cnen, cl« lv«t Honcie l̂ic/c««^ 
«oei'sn, «int mit eren <3e3ten tlio I!u88 getageu, ^näe dedden «ick 
aar etUIce ügZs mit eii^m'cie»' trollen vnäe Zuäer üiuZe ßeinaliet." 
Sowohl hier als an einer anderen Stelle (B I . 3 1 : Zu den Gaftgeboten 
auf den Wacken verfügten sich der Herren oder Junker Hofgesinde 
„8Äiupt Mein vnMiAZenäen ^.üel , vnüe I^snätr^en, Dii6e8elien 
vnüs Vnüüäegcnen") scheinen bei den Landfreien „Deutsche und Un
deutsche" unterschieden zu werden, woraus zu folgen scheint, daß nicht 
bloß Landeßeingeborne, sondern auch eingewanderte Deutsche in oerglei« 
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chen Verhältnissen gestanden haben, worüber jedoch sonst sich nirgends 
eine bestimmte Nachricht findet. 

'2°) S. darüber I . Vo ig t ' s Geschichte Preußens Bd. M . S. 434— 
443. Bd. V I . S . 572—575. «01—608. 

" ' ) Vergl. E. v. Derfchau's und P. u. Keyser l ing's Beschrei
bung der Provinz Kurland (Mitau, 1895. 4.) S. 182 fgg. und beson
ders das Inland, herausgeg. v. Bunge. Jahrg. 1836. ^W 4 und 5. 

"») Urk. des O. M . Wolter von Plettenberg vom 23. August 
1504 : „bekennen — — Ü2t ^Vv — — ^,nürell3 penneclc üem 
Olli'H^en, /conl'i?^ vmmo «ine» tnnven Den8te» wi l len, üen li« 
vu» vnü VN8LM «rüen M Itttesten vor^lnl^en or^ogs vnü vevüen 
in Ruslgntn g«äun iielt. Vnü in to Kmnenüen tiüen üon Kan vnü 
ni l lH ou!6 vnü «wen recliten ^vgren eruen ßeuen vnü vor-
lenen — en2n lmken Ignüe» 8o äl« üe im 6elieüe vnü Vlorzoel! 
to 6o!üwgen :8 Kele^en etc. <uo ne8ittenüe etc. frvZ 
vnü freüssämlilcen na leellZuües rec!it«. tu L v̂iZ,en tiüen^^ 

' ^ ) Vergl. E. Hennig in Albers' und Schröder's Ruthenia. Jahr
gang 1807. Bd. l l . S . 323, und Kü tne r ' s Curonia S . 118. 

'°°) Die ihnen von den Ordensmeistern verliehenen Lehnbriefe und 
Privilegien besitzen die sg. curischen Könige noch jetzt im Original. Die 
meisten derselben sind es, die in den vorstehenden Anmerkungen zu 
diesem 8 über die Landfreien überhaupt angeführt sind. Der Zeitfolge 
nach sind die noch erhaltenen folgende : I , Lehnbrief des O. M . Gerbt 
von Iocke an Toutegoden über zwei Haken, vom Dienstag in Noßatio-
niku8 1320. 2, Lehnbrief des O. M . Eberhard von Monheim an den
selben vom Himmelfahrtstage 1333. 3, Lehnbrief des O. M . Heidenreich 
Vinke an Penneiken über 3 Haken vom Dienstag nach Andreas 1439. 
4, Privilegium des O. M . Johann von Mengden, die Freiheit des Pan-
neke von Fuhren und Arbeiten betr., vom Dienstag zu Fastelabend 1454. 
5, Lehnbrief desselben O. M . an Penneke über einen Haken, von Bar-
tholomäi 1456. 6, Lehnbrief des O. M . Wolthus von Herße an Sukant 
über einen Haken, vom Tage Luca 1470. 7, Lehnbrief des O. M . Wol
ter von Plettenberg an Draggun über zwei Haken, von Abend Thoma 
1503. 8,,Lehnbrief desselben O. M . an Andreas Pennek über einen 
Haken Landes :c , vom Abend Wartholomai 1504, und 9, Lehnbrief des 
O. M. Heinrich von Galen an Andreas Pannycke über ein Stück Landes 
vom St. Luexentage 1555. — Aehnlich den curischen Königen mögen 
die preußischen Könige gewesen sein, deren Vo ig t l. c. Th. I I I . 
S . 443. Anm. I erwähnt. 



Zweiter Abschnitt. 
Gesichtete der Freiheit her Deutschen tu Niulaub. 

Einleitung. Standesverhältmsse in Deutschland im 12. Jahrhundert. 

Um die Fortbildung der Standesverhältnisse der nach 
Livland gekommenen Deutschen gehörig verfolgen zu können, 
ist es erforderlich, eine kurze Uebersicht dieser Verhältnisse, 
wie sie im zwölften Jahrhunderte in Deutschland sich ge
staltet hatten, vorauszuschicken. 

Die alten edlen Geschlechter hatten größtentheils Landes
hoheit erworben, und wurden unter dem Namen des Her
renstandes (freie Herren, Dynasten, v i r i nobile«) begriffen. 
Sie bildeten den eigentlichen (nachmals sog. hohen) Ade l , 
und ihre characteristischen Rechte waren: Neichsunmittelbar-
keit, Landeshoheit und Reichsstandschaft. Alle übrigen Freien 
waren dadurch landsäßig geworden, und zerfielen in zwei 
Hauptclassen, je nachdem sie nämlich mit ihrer Person zum 
ordentlichen Reichskriegsdienst, den ihr Landesherr durch sie 
zu leisten hatte, verpflichtet waren, oder nicht. Jene wurden 
unter dem Namen n«Mss oder R i t t e r begriffen, und zwar 
war der Grund der Dienstpflicht ein dreifacher: 1 . Grund-
eigenthum, von welchem Ritterdienst geleistet werden mußte; 
dies warendiesog. M i t t e l f r e i en oder Schöf fenbar f re ien; 
2. Lehnspflicht, vermöge deren die V a s a l l e n , M a n n e n , 
dem Landesherren zum Ritterdienst verbunden waren; 3. M i 
nist e r i a l i t ä t . Unter den Mmisterialen oder Dienstleuten, 
Ni1it68 86rvi6nt68, 86rvi, lawiliai'68, sind diejenigen, welche 
in einem erblichen Hörigkeitsverhältnisse zu dem Dienstherrn 
standen, und demselben schon vermöge der Geburt zu Kriegs
und Ehrendiensten verpflichtet waren, von solchen zu unter
scheiden, deren Dienstbarkeit,auf Gütern ruhte, die ihnen 
nach Hofrecht verliehen waren. Die letzteren schmolzen schon 
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früh in eine Categorie mit den Vasallen zusammen, in 
welche später anch die elfteren übergingen. Durch den schon 
im 12. Jahrhundert aufgekommenen Grundsatz, daß nur 
derjenige Ritter werden könne, dessen Vater schon Nitter 
gewesen, der mitbin „ r i t terbürtig" war , bildete sich die 
R i t t e r scha f t als erblicher Stand aus, der dem Herren
stande allmälig näher trat, und seit dem 13. Jahrhundert 
die Benennung: niederer A d e l , zu führen begann.—Die 
übrigen Freien,"welche nicht zu den Nitterbürtigen gehörten, 
werden mit dem Namen der P f l e g h a f t e n , aävoeatitü, < 
auch freie Landsaßen, bezeichnet, und bildeten, mit den 
Unfreien zusammengenommen, den seit dem 13. Jahrhundert 
so benannten Bauernstand. Die Städtebewohner machten, 
auch als sie sich in geschlossene Gemeinden verbanden, noch 
keinen besonderen Stand aus, sondern gehörten theils zum 
Ritterstande, wenngleich sie nicht immer eine rittersmäßige 
Lebensweise führten, theils waren es selbst eigene Leute 
des Landesherrn; und erst später, besonders als letztere 
meist ihre Freiheit und Theilnahme an der Verwaltung der 
Gemeindeangelegenheiten erlangt hatten, und mit ersteren 
zu einer Classe verschmolzen, ward der B ü r g erstand ein 
eigener, dem Ritterstande entgegengesetzter, Stand ^). 

§ 2. 

Verpflanzung der deutschen Stcindesverhalinisse nach Livland. 

Deutsche ^) von allen im vorhergehenden § genannten 
Ständen kamen seit der Mitte des zwölften, und besonders 
im Anfange des «dreizehnten Jahrhunderts in großer Zahl 
nach Livland ^). Heinrich der Lette nennt unter denen, wel
che der Bischof Albert l . von seinen wiederholten Reisen 
mit sich brachte, und welche sonst nach Livland zogen, aus
drücklich: 

4. Eine ziemliche Anzahl namhafter Fürsten und Her 
r e n ^ ) , und außerdem überhaupt, ohne sie namentlich zu 
bezeichnen «?«>/ nob,7ss ^), oder «ob/iss schlechtweg, wiewohl 
der letztere Ausdruck nicht immer Personen vom Herrenstande 
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bezeichnen mag, sondern von ihm hin und wieder nur als 
ehrendes Prädicat gebraucht wird ̂ ). 

2. Weit bedeutender war die Zahl der R i t t e r , »»Ntss, 
welche bei Heinrich dem Letten sehr häufig vorkommen ^). 
M i t diesem Namen werden auch 

3. die Lehnsmänner der Bischöfe belegt ^ ) , welche aber 
auch )^>l ^»/soo/tt 2), ^>?' ZoeisssliV " ) i desgl. ^asaitt " ) 
heißen. 

4. Ebenso häufig geschieht der M in i s te r i a len oder 
Dienst leute des Bischofes Albert Erwähnung, denn diese 
sind ohne Zweifel unter der / « n M « Ztzilseo/n ^°) und den 
«sTNls H^lseof,/ ^ ) zu verstehen, welche Heinrich der Lette 
oft nennt, und ihre deutsche Herkunft ausdrücklich bezeich-
uet '4). Auch der Bischof von Semgallen hatte dergleichen 
Ministerialen ^ ) , desgleichen einzelne Vasallen ^ ) , wenn 
hier das Wort seruus nicht eine andere Bedeutug hat ^ 
Zwar bezeugt keine Stelle bei Heinrich dem Letten ausdrück
lich die Identität der servi mit den zur tanM^ Gehörenden; 
allein nach dem damaligen Sprachgebrauch laßen beide Aus
drücke keine andere Deutung zu ^ ) . 

8. Daß auch freie Grundeigenthümer (Schöffenbarfteie 
oder Mittelfreie) nach Livland pilgerten, läßt sich ebenso 
wenig bezweifeln, als es 

6. gewiß ist, daß eine-große Zahl der zur Classe der 
nicht zum Ritterstande gehörigen freien Landsassen unter den 
Einzöglingen waren ^ ) , denen wohl auch die mercatore» 
in Beziehung auf, den Stand beizuzählen sind ^") . Dagegen 
ist es 

7. unwahrscheinlich, daß (außer den Ministerialen) Hön'ge 
und eigene Leute mit nach Livland gebracht worden^). 

§ 3. 
Weitere Entwicklung dieser Standesverhältmsse in Livland. 

Unter den im vorhergehenden § aufgeführten Deutschen, 
welche im zwölften und dreizehnten Jahrhundert nach Livland 
kamen, waren indessen einige nur P i l ge r (psregrini), welche 
meist nur ein Jahr sich hier aufhielten, und sodanu in ihr 
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Vaterland zurückkehrten. Dies war nicht nur mit einzelnen 
Individuen der Fa l l , sondern selbst bei ganzen Classen. 
Namentlich gilt Letzteres 

1 . von dem hohen Adel, der, aus nahe liegenden Grün
den hier nicht ansässig wurde, sondern in seine Territorien 
heimkehrte ^ ) . Somit hat Livland nie einen welt l ichen 
hohen Adel gehabt; wohl aber einen geistl ichen, zu 
welchem nämlich der Erzbischof und die Bischöfe, und, nach 
seiner Erhebung in den Reichsfürstenstand, auch der Ordens
meister oder Herrmeister gehörten. 

2. Ebenso wenig blieben in Livland die zum Ritterstande 
gehörigen f re ien G r u n d e i g e n t h ü m e r , und überhaupt 
fiel auch diese Classe der Ritterbürtigen in Livland ganz weg, 
weil die deutschen Einwanderer, wenigstens in der ersten 
Zeit, kein echtes Eigenthum, sondern nur Lehnrecht am 
Grund und Boden in Livland erwarben ^ ) ; höchstens könnten 
zu dieser Classe ritterbürtige ewss in den Städten Livlands 
gerechnet werden. Was 

3. die M i n i s t e r i a l e n betrifft, so ist es höchst auffallend, 
daß, während sie bei Heinrich dem Letten so oft genannt 
werden, sie in der späteren Zeit in Urkunden und Chroniken 
höchst selten, und nicht über die Mitte des vierzehnten Jahr
hunderts hinaus, vorkommen^). Wahrscheinlich gingen sie 
hier sehr früh in den Stand der Vasallen ü b e r ^ ) , oder 
traten in den Bürgerstand. Nähere Bestimmungen über ihre 
Standesverhältnisse finden sich in den Rechtsquellen nicht 2°). 
Es bestand mithin 

H. der Ritterstand in Livland hauptsächlich aus V a s a l 
l e n , deren Standesrechte sich selbstständig entwickelten und 
ausbildeten " ) . 

8. Der Stand der f r e i en Landsassen ^ ) blieb, ver
breitete sich in Livland, ohne daß derselbe jedoch als solcher 
besonders hervortritt "^) , so daß die Rechtsauellen auch über 
seine Standesverhältnisse sich nicht weiter verbreiten, und er 
daher, sofern er nicht zum Theil in den Bürgerstand über
ging, wohl derselben Freiheitsrechte, wie in Deutschland ^°) 
genoß. 
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Es bleibt mithin für die Darstellung der ständischen Ver
hältnisse, wie sie sich am Schluß dieses Zeitraumes gestal
teten, nur der Ritterstand übrig; denn die Verhältnisse des 
auch hier allmälig selbstständig erwachsenen Bürgerstandes 
können nicht wohl anders, als im Zusammenhange mit der 
städtischen Verfassung überhaupt, "dargestellt werden. 

§ 4 . 

Vom livlllndischen Ritterstande insbesondere: 
I ) Benennungen. 

Die Benennung n«7sH^), R i t t e r ^ ) , mit welcher bis 
in das sechszehnte Jahrhundert die zum Ritterstande gehöri
gen Personen bezeichnet werden, kam jedoch auch in Livland 
nur denjenigen derselben zu, welche die höchste Würde des 
Schildesamts, die Rit terwürde, förmlich erlangt hatten, 
und in Folge dessen selbstständî e Dienst- und Lehnsmannen 
geworden waren. Um zu dieser Würde zu gelangen, mußten 
sie die niederen Stufen durchlaufen, für welche sich verschie
dene Benennungen finden. Für die erste kommt in unseren 
Urkunden die Benennung „ J u n g e " vor^ ) , wofür ander
weitig Bube, Page, Edelknabe, lunior, gebraucht wird ^ ) . 
Zwischen dieser und der Ritterwürde stand die des Knaben, 
Knappen oder Knapen, welche Bezeichnung sich auch in 
livländischen Urkunden findet ̂ ) , jedoch nicht so häusig, als 
die Benennung Knecht, welche die gewöhnlichste ist 2°), 
und wobei zuweilen, zur Unterscheidung von den nicht ritter-
bürtigen Knechten, welche auch schlechte Knechte heißen, 
der Beisatz-„wohlgeborner Knecht" vorkommt^). Sel
tener findet sich für diese Stufe die Benennung Wapener, 
Wapenträger^) , und in lateinischen Urkunden F'anlnins, 

Wie die bisher angeführten Ausdrücke die einzelnen Wür
den in dem Stande bezeichnen, so werden zur Bezeichnung 
der Ritterbürtigkcit überhaupt in inländischen Urkunden die 
Ausdrücke: r i t t e r smäß ig " ) , zu Schild und Helm ge-
boren " ) , schildbar " ) , gebraucht"). Sollte die Besitz-
lichkeit und Lebnspflicht des Ritterbürtigen angedeutet werden, 
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so bediente man sich derAusdrücke: Mann " ) , gut Mann " ) , 
in lateinischen Urkunden: N > " ) , x ^ s « ^ " ) . ^ ^ ^ ^ ^ 
die Gesammtheit der zum Stande der Ritterbürtigen gehörigen 
Einwohner eines Territoriums bezeichnet werden soll, so heißt 
es in der altern Zeit gewöhnlich Ritter und Knechte^), 
auch wohl Ritter und K n a b e n ^ ) , Ri t ter und Wa-
peuer 5"), HWtss MlAtmss st vascliil ^^), später, und 
zwar namentlich im fünfzehnten Jahrhundert, Ritterschaft 
und Mannschaft^) , auch bloß Mannschaft^), l7«i-
v^slta« «ittsaiio^m ^^); seit dem Ende des fünfzehnten, und 
besonders im sechzehnten Jahrhundert gewöhnlich nur Ri t 
terschaft 22). Zu allen diesen Benennungen finden wir 
in der späteren Zeit, und zwar zunächst wo die'Ritterschaft:c. 
als Landstand erscheint, zur Bezeichnung der Gesammtheit, 
den Ausdruck „gemeine" vorausgeschickt, z. B. gemeine 
Ritter und Knechte, gemeine Ritterschaft:e. ^ ) . Erst seit 
dem Ende des 43. Jahrhunderts tritt der Ritterstand unter 
dem Namen Ad el,Edelleute, gemeiner Adel, Adelschaft, 
MiblVes, auf ^ ) , eine Benennung, welche bald sehr häusig, 
und noch in diesem Zeiträume vorwaltend wird ^ ) . Den 
gräflichen und freiherrlichen Titel führt in diesem Zeiträume 
noch keines der in Livland ansässigen Geschlechter ^ ) . 

§ 3 . 

2. Erwerbung des Ritterstandes, und Verlust desselben. 

Erworben wurde der Ritterstand oder niedere Adel 
1. durch die Geburt von ritterbürtigen Eltern ^°). Daß 

beide Eltern ritterbürtig seien, mochte in Livland ebenso ge
fordert werden, wie in Deutschland " ) ; d^rn wiewohl der 
Ebenbürtigkeit unter diesem Namen in den livländischen 
Nechtsquellen nirgends Erwähnung geschieht 6"), so war der 
Begriff oder die Sache selbst-in Livland kcinesweges fremd, 
indem wir finden, daß die Ehe einer Adeligen mit einem 
Unadeligen der ersteren „Ehre", worunter die deutschen 
Rechtsquellen des Mittelalters die besondere Standesehre 
verstehen <"), — schmälerte <"), 
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2. Inwiefern die Erwerbung eines Ritterlehngutes den 
Ritterstand oder doch persönlich die Rechte der Ritterbürtigen 
verlieh ^ ) , ist schon für die ältere Zeit zweifelhaft««.) I n 
der Folge, namentlich seit dem 13. Jahrhundert, war zur 
Erwerbung eines Ritterlehngutes nicht, nur Ritterbürtigkeit, 
sondern zum Theil auch Indigenat erforderlich ^ ) . Um zum 
Genuß einiger Rechte des Adels zu gelangen, wurde übrigens 
der Beweis von vier Anen verlangt^), so daß also auch 

3. die Erwerbung der Ritterwürde und später des Adels 
(Bullenadel) durch Begnadigung des Kaisers ^ ) , in'Livland 
wenigstens nicht in den Genuß aller Rechte des alten Adels 
setzte. 

4. Von einer Gleichstellung der juristischen Doctorwürde 
mit dem Ritterstande " ) findet sich in Livland keine Spur " ) . 

Verloren ging die Ritterbürt igkeit wohl auch hier 
durch die Wahl einer unritterlichen Lebensweise ^ ) , Mo durch 
Aberkennung der Standesehre mittelst richterlichen Urtheils, 
in Folge von Verbrechen ^ ) . Die Ausschließung eines Mit
gliedes der Ritterschaft aus derselben ^ ) beraubte wohl nur 
derTheilnahmc an den Corporationsrechten, als solchen, nicht 
aber der Standesrechte überhaupt. 

s 6. 
3. Rechte des Ritterstandes. 

Hier ist nur von denjenigen Rechten des Ritterstandes 
die Rede, welche, ohne Rücksicht auf seine Verfassung als 
Corporation und Landstand ̂ ) , den einzelnen Individuen, als 
solchen, zustehen. Dahin gehört namentlich: 

4. das Recht, vermöge ihres Geburtsstandes die Ritter
würde zu erlangen, und sie anderen zu ertheilen ^ ) . Damit 
steht im Zusammenhange 

2. das Recht, als Ritter in den deutschen Orden zu 
treten. Schon das Ordensstatut ^ ) macht die Ritterbürtig
keit zu einer Hauptbedingung der Auftmhme zum Ritterbru
der, wovon nur der Hochmeister dispensiren konnte, der also 
wahrscheinlich das Recht hatte, die Ritterwürde auch einem 
Richtritterbürtigen zu ertheilen ^ ) -, spätere Gesetze schärften 
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diese Anordnung e i n " ) , und im fünfzehnten Jahrhundert 
wurde speciell für Livland verordnet, daß man bei der Auf
nahme zum Ritterbruder ^,'auf ebenbürtige Anen" achten 
solle 6°). .Bei Priesterbrüdern und dienenden Brüdern oder 
Graumä'ntlern wurde die Ritterbürtigkeit nicht als Requisit 
verlangt^). 

3. Wie in Deutschland, so scheinen auch in Livland nur 
Ritterbürtige turn ier fäh ig gewesen zu sein. ^ ) . 

4. Von dem ausschließlichen Rechte, Ritterlehngüter zu 
erwerben, ist bereits oben (§ 3) die Rede gewesen. 

3. Zu den Präbenden bei den Domcapi ten erlangte 
der Adel gegen das Ende dieses Zeitraums theils ein Vor
recht vor den Nichtadeligen ^^ ) , theils ein ausschließliches 
Recht; im letzteren Falle wurde jedoch der Beweis von vier 
Anen verlangt und dem Capitcl das iu» ogtionis ausdrück
lich vorbehalten ^ ) . 

6. Das Amt der S t i f t s v ö g t e wurde gleichfalls, wenig
stens im Bisthum Oesel, gegen den Schluß dieser Periode, 
ausschließlich Ritterbürtigen vorbehalten ^ ) . 

7. I m Manngericht konnten nur Ritterbürtige Richter, 
Beisitzer, Urtheilsleute oder Urtheilssinder sein, jedoch na
mentlich nur solche, welche Erb- und Pfandgüter besaßen ^ ) ; 
nur Ritterbürtige konnten in Lehnssachen Zeugen sein ^ ) . 
Dann bestand die sog. Schöppenbarfreiheit des Sachsen
spiegels ss). 

8. Das Recht, ein W a p p e n zu f üh ren^ ) , war ohne 
Zweifel auch in Livland ein vorzügliches Recht der Ritter
bürtigen, welches sie nur mit dem hohen Adel und einzel
nen Corporationen Heilten ^") . Ob schon in diesem Zeit
räume Nichtritterbürtige Wappen zu führen anfingen, ist 
schwer zu entscheiden^). Der Gebrauch des Wappens zum 
S iege ln findet sich bei der livländischen Ritterschaft wenig
stens seit dem Anfange des 14. Jahrhunderts °°). 

9. Der Dienstpflicht der Ritterbürtigen überhaupt und 
insbesondere der Vasallen entspricht die Dienstfre ihei t der
selben, oder das Recht, mehreren Herren zu dienen, und 
gleichzeitig Vasall mehrerer Lehnsherren zu sein ^ ) . 
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10. Die ausdrückliche Zusicherung der Freiheit von 
aller Schätzung und Besteuerung Patte zunächst die 
harrisch-wierische Ritterschaft erlangt^); allein auch die 
übrigen Ritterschaften machten dieses Recht am Schluß dieses 
Zeitraumes geltend ^ ) . 

11. Eigentlicher Handel war zwar der Ritterschaft nicht 
gestattet; seine Bodenerzeugnisse aber durfte wenigstens der 
Adel in Harrien und Wierland unmittelbar an fremde Kauf
leute für -baares Geld verkaufen ^ ) . 

11. Von der Patr imonial jur isdict ion des Adels ist 
bereits oben die Rede gewesen^); mehrere andere Rechte 
können ausführlicher nur im Zusammenhange mit anderen 
Rechtsmaterien dargestellt werden, wie der pr iv i legi r te 
Gerichtsstand ^ ) , hie Arreftfreiheit und das sichere 
Geleit ^ ) , desgleichen einige dingliche Rechte, z. B. die 
Forstnutzungj Iagdf re ihe i t u. a. " ° ) . 

Anmerkungen zum zweiten Abschnitt. 

') Vergl. bes. Eichhorn's deutsche Staats- und Rechtsgeschichte 
Th. I I . Z. 337 — 348 und dessen Einleitung ins deutsche Privatrecht 
Z 51 — 56. 

^) Es kann fast nur von diesen die Rede sein; denn der nach Esth-
land gekommenen Dänen waren ohne Zweifel so wenige (vergl. N u n -
ge's Beiträge zur Kunde der livl. :c. Rechtsquellen S . 5 fgg.), daß 
sie in der ferneren Geschichte gar nicht besonders hervortreten, und daher 
wahrscheinlich früh sich völlig mit den Deutschen amalgamirt haben. 

') Von der Zahl kann man sich einigermaßen dadurch einen Begriff 
machen, daß nach der Angabe Heinrichs des Letten (<??-ubei- oriA. 
I^uon. p2Z. 135.) allein in dem Heere, welches im I . 1219 gegen 
Mesoten zog, 4000 Deutsche sich befanden, worunter freilich „omnes 
pereZrwi" mit begriffen waren, die später großenteils nach Deutsch
land zurückgegangen fein mögen. 

") z. B. der Herzog Albert von Sachsen (6>ube? paß. 127. 5 ^ . ) , 
der Graf Albert v. Orlamünde oder von Lauenburg (6??-«öe? püß. 113 
iyy.) und Andere; vergU das dritte Register bei Grub er. 
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») S. z. V . e^uös? paß. 53. 113. Vergl. auch ?2K. 20, 23, 32 
u. a. m. 

' ) Dies geht zuweilen schon aus dem Zusammenhange hervor, z. 33. 
pgS. 113: ,,viri/o/'teF stnobiis.?." —Arnold v. Meindorp und Bern
hack v. Sehchusen, welche paz. 23 vir! nobile« genannt werden, heißen 
paz. 27 nur militeg etc. Vergl. auch ^ u , ? ^ p»ß. 167 M m . e. 

' ) S. bes. ^l tb«)- pgz. 32, wo der Ankunft von „mMtes <zuam 
plure«" gedacht wird, P3A. 59 «<f., 113 u. a. m. 

') Conrad v. Meindorp und Daniel v. Bannerow, Bischof Alberts 
erste Lehnsmänner (6??ltbe^ ^33. 20), werden nach ihren Lehnen jener 
Wie» äe I^esKoln (^ltbe»» paz. 3t), 32), dieser Mite« <Ie I^ene-
>v2läen (das. P23. 52) genannt. 

") Z. B. <?^be,- p^'. 133. 

" ) A r n d t Th I. S . 169. 

" ) <?) l̂bs^ ^»A. 522 u. a. 

" ) 6??'!lbe7' pli^. 39 Z. 2, 4. pgß. 69 Z. I . Auch kommt ein ,, iuue-
ul« come^ äe lllinilw Lpiscopi" vor, das. p3ß. 127 Z. I , 133, 138. 
Vergl. 6>ubs,' 923. 138 Anm. t., auch M i t t e r m a i e r ' s Privatrecht 
Z 52, Anm. 5. 

" ) 6?-uö^ ?»3.^8^ 54, 66, 70, 74, 63, 121 u. a. Gadebusch 
(livländ. Jahrbücher Th. I. Abschn. 1 S. 68 Anm. 8.) trifft nicht das 
Rechte, wenn er unter servi „Lehnsleute, die man Knechte nannte", 
versteht. Vergl. unten Z 4. 

" ) ^ « b e ^ P23. 121: „ L t V2nt (im Heer gegenwartig) Septem 
tantum ex «einig ^pisoupi T'entoni«." 

" ) S. die Urki des Legaten B. Wilhelm von Modena vom December 
1225 in Gadebusch's livl. Jahrb. Th. I. Abschn- 1. S. 191. Anm-

'^) Z. B. t l^tbs^ z>̂ 3> ^2 Z. 8: „seru i Venieli«, militi« äe t«e 
nev^Äläen." 

" ) So kommt bei Ai'llbe»' paß. 49. ein seruu« «Ncerüoti« vor, wo 
das Wort offenbar, wie auch sonst öfter, einen gemeinen Knecht oder 
Diener zu bedeuten scheint. 

" ) Vergl. A. Freih. v. F ü r t h , die Ministerialen. lCöln, 1836. 8.) 
S. 58 fg. 

'°) Solche sind ohne Zweifel unter dem „omni populo" zu verstehen) 
dessen z. B. Heinrich bei t^beT» P23. 59. als in Livland mit den 
Edlen und Rittern angekommen erwähnt, und überhaupt wüßte man 
nicht, zu welchem Stande sonst man die Mehrzahl der Pilger rechnen 
sollte, als zu den freien Landsassen. 

" ) Freilich konnten diese mercHtuces auch ciue« aus deutschen Städten 
fem, von deren Ankunft in Livland Heinrich öfters berichtet <s. z. N. 
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üiSlun cum priiui» venit eiuibl ,^"); allein sie hatten durch das Kauf-
mannsgewerbc ihren Ritterstand, zu dem die cwe» in der Regel gehörten, 
eingebüßt (Vergl. Eichhorn's Rechtsgeschichte ß 341 a. E.), und wer
den daher immer von den eines unterschieden. Vergl. A r n d t Th. I. S . 
169. 172. 

" ) Wenigstens wird dessen bei Heinrich dem Letten nirgends ausdrück
lich erwähnt. 

^ ) Es läßt sich nicht nachweisen, daß irgend ein Zweig einer Familie 
aus dem deutschen Herrenftcmde in Livland ansäßig geworden wäre. S . 
auch v. H elmersen's Geschichte des Adelsrechts ß. 4. a. E., und Frei
herr Mori tz Wrange l l , über eine Sammlung geschichtlicher Notizen, 
den Adel in Livland betreffend (Riga 1836. 8). S .21 . Die Behauptung 
in den gelehrten Beitr. zu den rigischen Anzeigen Jahrg. 1766, S . 122, 
als hätten die in Livland ansäßig gewordenen Familien von Meyendorff, 
von Nurhövden, von Tiesenhausen lind von Daten zum hohen Adel 
gehört, beruht auf einer Verwechselung der Begriffe von hohem und 
niederem Adel; denn jene Geschlechter haben ohne Zweifel schon in 
Deutschland zum niedern Adel gehört (S. Hupe l ' s Miscellaneen in den 
versch. Beiträgen zur Adelsgeschichte), namentlich auch die Tiefenhausen, 
wiewohl diese aus dem Herrenstande entsprossen zu sein behaupten. 
(Hupe l ' s neue nord. Miscell. Stck. 18, S. 15 fgg. Vergl. dagegen 
S. 12 ebendas.) Wären die Tiesenhausen aus dem Herrenstande gewesen, 
so hätte Engelbert von Tiesenhausen nicht „ I ^ n i u l n s " des B. Albert 
sein können, wie er in der Urk. vom 1.1224 bei />0Fi«?i Nr. 3, S . 3>ge-
nannt wird. Daniel von Bannerow, den B. Albert I. mit Lennewarden 
belehnte, wird zwar von Heinrich dem Letten (6>,lbe,< p»Z. 20.) vir 
nolnli« genannt, hatte auch Ministerialen (s. oben Anw.. 16), was auf 
den Herrenstand hindeutet (vergl. E ichhorn 's R. G. Z 344 a. E.); 
allein er pflanzte sein Geschlecht in Livland nicht fort. Vergl. Gad e-
busch's Iahrbb. I., 1. S. 36 Anm. K.) 

^ ) Vergl. R. v. Helmersen's Abhandlungen aus dem Gebiete des 
livl. Adelsrechts. Lief. 1, S. 65 fgg. und dessen Rechtsgesch. bes. Z. 28. 

" ) Außer der in der Anm. 15 angegebenen Urk. habe ich der Dienst
leute nur noch erwähnt gefunden in D i t l e b v. Alnpeke's Reimchro
nik S . 81 : „ ü " bisckoue üienst mau Kälten (aus dem oselschen 
Feldzug 1261?) oucn vrolionen äan in i r lant gemeine;" und in einer 
Urk. aus dtzr ersten Hälfte des 14. Iahrh. bei Scheidt vom Adel, 
N»nti88a S . 110: „V288 Lderliarä von AlunKeiin — «einen ^oF'-
^'«nFen, — üe« 8trenZen ^onann Nunnne, 8eius8 Dieil^t?««««^ 
so l in , äeni 8ti l t dezel 2u 8cnenlcen ßelobet. " Die familia Nz»i-
zcopi 08ilien8i5 kommt noch vor in der Urk. des B. Conrad v. Oesel, 
v. Mittw. nach Maria Annunnat. 1206.—In der Schrift des F r h r n . 

4 -



— 80 — 

M . Wrangett a. a. O. S . 69 fgg. scheint das Institut der Ministe
rialen oder Dienftmannen nicht ganz richtig aufgefaßt zu sein. 

" ) I n der Mitte des 15. Iahrh. finden wir, daß der außerordent
liche Hofdienst beim Erzb. v. Riga nichr von Ministerialen, sondern von 
Basallen verrichtet wurde (Eichhorn's St. und RG- Z 455. Anm. e). 
Bergl. das Schreiben Erzb. Sylvesters an den Hochmeister vom Sonnabend 
nach Visitation^ Nariae 1449 in Napierskn'sSchul-ProgrammlRiga, 
1833. 4.) S. 7 fgg. Sylvesters Worte lauten: „ D o icn «nu tiscko 
eenoen 8uläe in üem I^uiue v^enn üie lliumnern datten Nick üis 
irste molc^eit mit äer v^e^esteu m2N8cnäft c2U ^28te äo boten 
wicu äie uianscuakt, «las 13 mevn v îUe ^vere sie v^eläen mir selbst 

cxu tiscke äienen «io vl̂ eläen de/ mir tkuen vnä 2l«o taren 
2I« sie bev erem reckten Lern »cnuiüicn ciu tkuen vieren. 
Do bestMen »ie evneu Ritter äer vor mir stnnüt vor evnen vor-
»neiüer vnä cxv/ene von äen elüesten vnä zrozten ße8lecn<ern cin 
Hotlericntern äie ßinzen vor üer 8nei88e. Oüv/ens äorcxu oucn 
äer v^ezesten cxu «cliencken vnä evnen von en c^uin 1roF8e58. 
Die äleneten mir alle mit c2u t!8cne etc. Den anäern t2 I — 
— äieneten mir »ber csu ti«clie äle odenZeäocuten etc." 

2") Ich habe zwar in meinen Beitragen zur livl. ic. Rechtsquellen
kunde S. 14 das Waldemar-Erichsche Recht vom Jahre 1313 für ein 
Dienstrecht erklärt; aber auch dieses war ein Dienstrecht mehr der 
Fo rm, als dem Inhalte nach; denn man erkennt das Eigentümliche 
der Dienstrechte in dieser Rechtsquelle so wenig mehr, daß sie fast nur 
Lehnrecht enthalt. 

°') S . unten § 4 fgg. 

's) Es scheinen unter dieser Benennung alle Einwohner des stachen 
Landes überhaupt, selbst auch die Ritter mit begriffen zu werden (z. B. 
in der Urkunde des Q. M. Wolter v. Plettenberg vom Montag nach 
I^aetäre 1525: „vnsere le^en getreten I^nä82ten, frve Itltter 
vnä Knscnte 6er I^anäs to Narrlen uuä 'Merlanät etc."), also scheint 
sie mit dem häufig vorkommenden „Untersasse" gleichbedeutend zu sein. 
Allein in anderen Urkunden scheinen Landsassen den Gegensatz gegen dir 
Ritterschaft zu bilden, z. B. im Landtagsschluß zu Wolmar v. I . 1558 
bei Arndt Th. IL S. 231. 

2s) Hierher mögen wohl auch die „deutschen Landfreien" gehören, 
deren Russow 33l. 31.2. u. b. gedenkt. S. oben Abschn. I. § 12. 

'") Vergl. Eichhorn's St . u. R. G. Z 342, 346. 

" ) Schon bei Heinrich dem Letten häufig (S. oben Ann». 7.) und 
sonst sehr oft in Urkunden des 13. und 14. Iahrh., z. 33. in der Urk. 
des B. Johann v. Reval vom 20. März 1281: „ v . Nuern5räu8, ni i lez"; 
Urk. vom I^Mai 1307: „ M i e z ckctu« äe^rauenele«; Urk. vom 12. 
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September 1343: „ 0 . Ilenr. äe Viriil« et^oli. 6e pareinbeke mi/iteH"; 
Urk. vom Dienstag nach Ostern 1397: „1oK. sceremdeke et VnerK. 
>VeKedrot?niiitez" u. v. a. 

' -) Z. B. Urk. des Erzb. Johann Wallenrod' vom 12. Ju l i 1397: 
„ I o h . v. Tiesenhausen, R i t t e r " , und sonst häufig; s. bes. unten Rnm. 
35,48 u.a. Vergl. auch Freih. W. Wrang eil a. a. O. S. 79 fgg. und 
A rnd t ' s Chronik. Th. I I . S . 112 M m . k. — Ueber die in einheimi
schen Schriftstellern mitunter vorkommende auffallende Verwechselung 
der Ritter und des Ritterstandes überhaupt mit den Ritterbrüdern des 
deutschen Ordens und dem Orden überhaupt s. die Schrift des F re ih . 
Müritz Wrange l l a. a. Q. S. 63 fg. Anm. 29. 

^ ) S . z. B. das Zeugenverhor v. Montag nach Maria Empfängn. 
1537: „ 8 x o bekenlli ^ok. v. "lv8enln>8en — etli siclc tKo^ecilllZen 
Iielibe, lie dv xglige Itevnalät (^vzeullusen) ?.'0." ^ne?i ^«Tl» 
Fe?! Feeienet^H ueüden Ker v . '̂uä, 0. von ^vsenli. — evne büte 
inetli ereu — güäern geöaen; «ullceutu «v xeliZe Kevuulät ?. — 
vp älltli niaell s?/ne?n ^««Hei'» tlio ^vetenäe Zeworäeu, däääs ein 
»1« «zmein, ^u?lZlt»?t beuolenn, N2 äer erlle t!io riäenäe 2N svnen 
broäer Ori8totker etc. woer vp Orlstosser Fesaclit Uio ^o!i»nn 
1v8euü. «iH einew ^u«Fsn se^ze ä)nen ^«»ie/ce^s?!?/̂  wMem 
broäer ete." Aus dieser Urk. erfahren wir zugleich, daß der Ritter 
im Verhältniß zu seinem Buben oder Jungen ./u«ös:' genannt wurde. 
Ebenso heißt es in der Klageschrift der Gebrüder von Rosen wider 
Hiedr. von Vietinghoff, beigelegt dem Schreiben des Erzb. v. Mit tw. 
nach AAerhcil. 1499:., üu« er (Kernen v. !?o«eii) Luss 6v «elbe 
Xelt, bev ^Voläemer V^KuII, Hern Oouräät ritte!« 8on, inn äer 
>VvcK, V07' t>FN«» ^llttZs«« Fl?<ii«?lt !i2be etc." — Vergl. auch die 
Urk. bei Scheidt, oben 2lnm. 24, den wolmarschen Landragsschl. von 
Iacobi 1397. Z 1 : ,,8inen Knechten und ^«!Fe«. ̂  Urk. in Napiers-
ky's lnäex <üornori3 lü^t.-äipl. I^ivon. Nr. 3389: Junker Weinreich 
v. Spanheim u. a. 

"') Eichhorn's Rechtsgesch. § 241. 

'^) S . z. B. die Vorrede zum Waldemar-Erichschen Recht: „ l i iüäern ' 
vuä oclc ^n«be?!" — „Niääern unä /cnabe?! öMs ^«ec/iteil. ^̂  
Urk. v. 28. Mai 1347 (Napiersky's Inäe^ Ni-o. 3342.): Christian, 
Ritter, und Willekin, Knappe, Brüder von Skerenbecke, bestimmen 
eine Gränzeic. 

°°) Sie kommt in Urk. sehr häufig vor; z .B . in der Urk. des Erzb. 
Johann v. Wallenrod v. 12. Jul i 1397: „N in r . «altöe vn<1 Mo la , 
v. Unzern, KnecKte, vnä üer KiZ. Kecke Nlannen." S. bes. auch 
unten Anm. 48, und u. Wrange l l a. a. O. S . 79 fgg. 

" ) S . z. B . dm Landtagsschi, zu Wolmar von Iacobi 1507 Z 2,l 
„^Veäe^eu, äs «iek voranckern — unä nenyien HoMo^ts KneoUe« 
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L R een — lvolLeba^'en aneckt ein .lunzlruvv tieäröze — 
— esstvät Fezcbeün von ^^lse/ttsn ^n.se^te?l etc." S. auck den 
wolmarschen Landtagsschl. vom Donnerstag nach I^aetare 1543. Z 2. 

^ ) König Christophs I I . von Dänemark Urk. vom Dienstag in Pfing
sten 1321: „äen eülen Mannen, Gittern unä VVazieneT'», 8. lieben 
— Invrounern in Lustlanä." Handelsprivil. des K. Magnus v. Schwe
den für Esthland vom 5. Sptbr. 1343. 

2°) Urk. vom 15. Febr. 1392: „Knne8ti, 8trenui et taino«! vir, 
Vulites, /am«i? et l??'?niFei'i 8. Itiß. Lcclesiäe V282II! etc." Durch 
die Nebeneinanderstellung der lanmli et ariniZeri möchte man verleitet 
werden, anzunehmen, daß darunter verschiedene Massen zu verstehen 
sind, wenn diese Benennungen nicht anderwärts immer als gleichbedeu
tend vorkämen (Eichhorn a. a. O.). Indeß könnte vielleicht famulu« 
ben Jungen, und »rmizer den Knecht dedeuten. (Vergl. ̂ iai tau^ 6lo8-
82num Sp. 1620 fg.) I n der Urk. des Bischofs Härtung v. Oesel vom 
Vitustage 1319 heißt es: „vasallc-luin sine tgmulorum — interte-
ltorum — vn i . lÜunlgüi — Osil. Lcl. ^niscopi." 

" ) Privil. des Erzb. Iaspar Linde vom Montag nach Weihnachten 
1523: „Jeder r i t t e rmäß ig Guttman." 

- ') Urk. B. Georgs v. Oesel von Maria Rein. 1528: „Die nächsten 
Blutsverwandten Adelsgeburt (S. Anw. 57) Schi l ts und Helms:c." 

" ) urk. des O. M. Hermann v. Brüggenei vom Mont. nach <üouc. 
UgrlN 1538: „ S o derselbige ein besitlich gut Mann were in 
.Harnen und Wierlandt, oder czwar) unbesitzlich, der (aber) schiltbahr 
ist . " 

" ) Bergt, überhaupt: Erklärung einiger alten Ehrenwörter, welche 
dem ältesten Deutschen Adel in Liefländischen Urkunden beigelegt werden; 
in den gelehrten Beyträgen zu den rigischen Anzeigen. Jahrg. 1766. 
S. 69 fgg. 117 fgg. Jahrg. 1767. S. 9 fgg. I n dieser Abhandlung 
kommen übrigens manche Unrichtigkeiten vor. 

" ) Der Ausdruck, der schon in mehreren der vorhergehenden Anmer
kungen vorgekommen, bedeutet ohne Zweifel zunächst den Lehnsmann, 
kann aber auch den Dienstmann bezeichnen, überhaupt einen besitz
lichen Ritter oder ledlen) Knecht. Besonders häufig kommt er in den 
Ritterrechten vor, z. B. im mittl. R.R. Cap. I , 2, 4, 9, 13, 25, 52, 
58, 128, 233 und vielen andern, auch mit dem Beisatze St ichtesman 
5. B. das. Cap. 3, 6, 7, 8, 10, 53, 72, 84, 241 u. v. a. I m Plural 
Mannen , zuweilen aber auch Leute, z. B. in der Urk. Christophs I. 
v. Danemark vom 2. Octbr. 1252: „ u n t r e n locken in Iteval vnä 
"lVesenoers besittücn etc.« — Auch „Lehns leu te " : Urk. Wolters 
v. Plettenberg von Iohannis 1509. Daß zu den Mannen Ritter und 
Knechte gehörten, zeigt unter andern die Urk. des Erzb. Ioh. Wallen-
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rod vom I . 1397 in Hupel 's neuen nord. Miscellan. Stck. 13 u. 14. 
S. 577: „ Den Rittern unü KneeKten Üartuol. u. — 
^otmnn v. ^ssenliussen — Î ucleicen von <ier I'l l l etc. unä alle 
6en Änäern Ngnuen." S . auch oben Anm. 38 und die Vorrede zum 
Waldemar-Erichschm Recht. Vergl. noch v. W r a n gel l a. a. O. S. 
66 fgg. 73 fgg. Anm. 32 und 35. 

" ) Vorzüglich in Urkunden des 16. Iahrh., z. B. im wolmarschen 
Landtagsschl. von Iacobi 1307, im Privil. des Erzb. Iaspar Linde vom 
Montag nach Weihnachten 1523, in der Urr. des O.M. Hermann v. 
Brüggenei vom Montag nach Ooucept. Kar in 1538 u. a. m. Vergl. 
auch das mittl. R.R. Cap. 13, 33, 41, 141, wo .,zuäk m^n", „Fuäe 
lüäe" vielleicht dieselbe Bedeutung haben. S . Qel r ichs ' Glossar zum 
R.R. S . 286. 

" ) S . oben Anm. 9 und 10. Der latein. Ausdruck vl> ist bezeich
nender als der deutsche M a n n ; denn 'letzterer wird auch von Unfreien 
gebraucht, erster« aber nicht; indem statt dessen /wme, vorkommt. S . 
oben Abschn. I. Z 7 Ann». 42. 

^ S . z. B- Urk. vom 15. Novbr. 1383, vom 13. Febr. 1392 (oben 
M m . 39.^, vom Dienstag nach Ostern 1397 u. a. m. 

" ) Vergl. z. N. die Urk. des Erzb. Ioh. Wallenrod vom 1.1397, des 
B. Dietrich v. Dorpat vom Dienstag nach Simon und I u t ä 1424 u. a. 
Besonders aber wird diese Benennung regelmäßig bis ans Ende dieses 
Zeitraumes den Ritterbärtigen in Harnen und Wierland beigelegt, oft 
mit dem Zusatz „ f r e i e " R. u. K.; nur selten, z. B. in der Urkunde 
des O .M. Hermann v. Brüggenei vom I . 1538, den Weissensteinschen 
Vergleich betreffend, und in dem Vergl. zwischen dem Adcl und der 
Stadt Reval vom 1.1543 wird der Ausdruck R i t te rschaf t gebraucht. 

^ ) Waldemar-Erichsches Recht von 1315. Einl. 

" ) Urk. König Christophs I I . vom Dienstag in Pfingsten 1321. 

" ) Urk. des B . Johann u. Reval vom Dienstag nach Ostern 1397. 

°2) Capitulation des Erzb. Sylvester vom 16. April 1449, Sylvesters 
neue Gnade vom 6. Febr. 1457, wemelsche Vereinigung vom Donner
stag vor Iohannis 1482, Urk. vom 9. Juni 1479; aber auch noch in 
dem Privil. des O. M. Hermann v. Brüggenei v. 14. Decbr. 1546. S. auch 
Wrange l l S . 63 fgg. Anm. 40. I n derselben Art, wie der R i t t e r zum 
M a n n ls- oben Anm. 44) verhalt sich auch die R i t t e r s c h a f t zur 
Mannschaf t : jene als die Gesammtheit aller Ritterbürtigerr (auch 
wohl zuweilen im engeren Sinne bloß derer, welche die Ritterwürde 
erlangt), diese als der Compler der mit Lehngütern besitzlichen Glieder 
der Ritterschaft, ohne Rücksicht darauf, ob sie 'Ritter oder Knechte sind. 
Darnach dürfte auch das von W r a n g e l l S . 83 Anm. 3 Angeführte 
zu berichtigen sein. An die Stelle des Ausdrucks Mannschaft trat spater 
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(besonders nach Aufhebung des Lehnswesens) die Benennung Landschaft, 
als Inbegriff der besitzlichen Edel leute. Auf einem groben Irrthum 
beruht dagegen die in unseren Provinzen freilich sehr verbreitete Mei
nung, daß unter der Landschaft die nichtadeligen Gutsbesitzer (sogen. 
Landsassen) zu verstehen feien. 

" ) Urk. des Erzb. Michael vom 2. März 1486 F. 7. 

" ) Urk. vom 9. Sptbr. 1323. 

" ) I n den meisten erzbifchöfl. und bischöfl- Privilegienurkunden aus 
dem Anfang des 16. Jahrhunderts von den. Jahren 1516, 1523, 1324, 
1325, 1526, 1531, 1532 u- a. m., desgl. in einigen esthländ. Urkunden. 
S . Anm. 48-

°°) I n sehr vielen Urkunden des 13. und 16. Iahrh. Hierher kann 
man auch die Ausdrücke eammunita.? vasgllorum und «ni««i?Hii«5 
väsMorum in der Urk. vom 9. Septbr. 1323 rechnen. S . auch R.R. 
Cap. 128: „äe bisscliop vnä — ŝ -ne Fsmeins mat t . " 

°̂ ) I m 15. Iahrh. ist diese Benennung noch selten. Ich habe sie 
nur in der Bereinigung der „Ritterschaft und Mannschaft" Livlands 
zu Wemel v . J . 1482 gefunden, wo es auch nur an einer Stelle heißt: 
„ä65 sollen V2N UU86 Wttel üie l̂tle/F<Ho/> niclit maclit lieddeu, 
Ki'r 2uer tlio neluuen." Seit dem 16- Iahrh- ist aber dieselbe schon 
sehr häufig und gewohnlich, und zwar schon vor dem Jahre 1540, wel
ches v. Wrange l l S. 63 als den frühesten Termin angiebt. S-z. B. 
oben Anm. 41 und unten Anm- 84-

ss) Hierher gehört auch die dann und wann, z. B. im wolmarschen 
Landtagsschl. vom Donnerstag nach I^Nwrs 1543 vorkommende Benen
nung: „Ade l und Rit terschaft-" 

'") S. überhaupt über diesen Paragraphen die Schrift des Freih. M . 
Wrang e l l , bes. S. 18 — 26 und S. 56 fgg, und v. H elmersen's 
Rechtsgesch. §- 4, 5, 134. 

°°) S- z- B- die Urk- des B. Georg v. Oesel v. Mariä Rein- 1528, 
oben Anm. 41. 

°') S. Eich hörn's St. u- R.G. Z 341 vergl- mit Z 338 und 342, 
bes. Anm. ä. 

°°) Merkwürdig ist besonders, daß aus denjenigen Stellen des Sach
senspiegels, welche der Ebenbürtigkeit erwähnen, selbst wenn sie im 
Uebrigen ins R.R- übergingen (wie z- B. Sachsensp. I., 5, 23, 33. in 
das mittlere R.R. Cap. 11,24,27), dasjenige, was darin über Ebenburt 
vorkommt, im Letzteren sogar ganz weggelassen, und in den Ritterrechten 
von der Ebenbürtigkeit, wie von Standesverhaltnissen überhaupt, gar 
nicht die Rede ist. 

" ) S . Eichhorn'« deutsche Rechtsgesch. § Z49 ü. E. 
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" ) Wolmarfcher Landtagsschl. vonIacobi 1507 Z 2 : „ v e ^ e H ? « , « « , 
lle «ick voranäein buten li^äe vnä Neäe^lvettsn erer l'runäe vnä 
nehmen He^lie^te ^nee^ts, 6« sollen nickt drucken erer tr^uii-
cken 6ereciitiZKeit, vnä sollen «67-Hc/lma^et we^clen V2N änäern 
ekriicken ?ruen etc." Vergl. v. Helmersen Z. 5 u. 30. 

««) Eichhorn a. a. O. Z 341. 
««) Zwar find auch Nichtritterbürtige in Livland allerdings lehns

fähig gewesen; daß jedoch diese Lehne Ritterlehne waren, und daß, wie 
z. B. I l l n n a u (Geschichte von Lief- und Ehstland Th. I. S . 99 fg. 
145, 158, 277 fg., 281 fg., 425) behauptet, bloß der Besitz eines Gutes, 
nicht aber die Geburt, die Standesrechte verschaffte, läßt sich keines-
weges nachweisen. Daß es Lehngüter gab, welche Bauern verliehen 
wurden, und nichts weniger als Ritterlehne waren, ist oben (bes. Ab
schnitt I . § 12) gezeigt worden. Und die von Icmnau angeführten Bei
spiele, daß eiue« lehnsfähig waren, beweisen jedenfalls nicht viel, denn 
die ciues konnten ritierbürtig sein, und waren es in der alteren Zeit 
in der Regel lvergl. Eichhorn, a. a. O. § 224, 2 , 243, 348). Aber 
freilich finden wir,' daß auch mercäwre» lehnsfähig waren. S . z. B . 
die Urk. des B . Nicolaus von Riga vom 16 Febr. 1232. Vergl. auch 
v. Helmersen a. a. O. S. 22 Anm. 3. 

°7) Für Harrien und Wierland setzt dies das Privilegium des Hoch
meisters Ludwig von Erlichshausen vom Dienstag nach Ostern 1452 
außer allen Zweifel (s. unten Abschn. M. Z 2). Hinsichtlich des Erzstifts 
Riga vergl. das neue Gnadenrecht Erzb. Sylvesters vom Dorotheentage 
1457ZI4, und überhaupt v. Helmersen a. a. O. ßI34. Nur scheinbar 
steht dem für das Erzstift Riga entgegen, daß es im Privil. des Erzb. 
Thomas vom Donnerstag nach Martin Bischof 1531 heißt: , M t K Men?n 
HH-o in, ̂ 'ancitFsT'sc^tlc/.sit b i t ten ecicis/» e/'e/Ha»'« nn't e^en ^?«,5-
/^olven ^n tlen t?^cle/n ^sbbe?!, H'öuen «ncl tsUtleT'n «in?' e l ^ 
6?elt/i, sol l inen M vorttmenr 2i88l> mitli noiüen, üe 85«ien nicllt 
mvun 2l88e äe Lrsslieren, M ä«8 stiffte« 8e8ten gebruketli >veräen, 
üe 'lvile 886 M 8 tMe ^vnonen, vnä äe <3ncler I)o88itten, ock l iv-
«itter vnä 0räe!88iuiäe 8evn, vuä M Kiie^eslossten eigner?ei88an 
trwiicn initii üeuenu, vnnä 88iic von Vn88er llcutdarn Määer8ciion 
Keinerlei ^vv8«e UäcKt nebben to 88unäeren, dv Verlust eines 
vttzelecnten l^eiäe«, eüäer einer ^are, «80 88e M äen <3uäern 
nebben. Hervor ^o lsn HF« alle?' As/'etHtiiHeit tle^ «o^tba^n 
Kiticke^eKoL, <ieu,ile ^«e ̂ m H t M s w^onen^, Fsneten." Diese 
Stelle ist nämlich kemesweges, wie es auf den ersten Blick scheinen 
könnte, von den Rechten nichtritterbürtiger Besitzer von Rittergütern 
zu verstehen, sondern gerade von Ritterbürtigen, welche aber nicht erz-
stiftische Vasallen, sondern Unterthanen oder Nasallen eines andern Lan
desherrn sind, und also als Nicht-Inäizenae bis dahin auch nicht ein-
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mal pfandweise Lehngüter erwerben konnten, ober doch darin durch das 
Näherrecht des Landesherrn beschrankt waren, wie sich aus den Rechts
büchern ergiebt. Aelt. l ivl. R.R. Art. 33. Mittl.- livl. RR. Cap. 63. 
Vergl. v. Helmersen a. a. i7. Z 11. 

«») S . unten Anm. 80 und 84. 

" ) Eichhorn's Rechtsgesch. Z 341 und 446 a. E< 

" ) Ebend. Z 447. 

" ) Unter den Bevollmächtigten der Ritterschaft, welche die Unter
werfung Livlands unter Sigismund August verhandelten, nennt das 
Privil. Sig. Augusts vom Freitag nach Catharinen 1561 zwar obenan: 
Kupertum 6il2emlum, Iuris vocwreiu, der aber zugleich Nobili« 
genannt wird. 

" ) Eichhorn 1. c. 3 341 a. E. Vergl. v. Helmersen a. a. O. 
8 5 a. E. 

^^) S. z. B. das mittl. R.R. Cap. 39 und den wolmarschen Land-
tagsschluß vom Donnerst, nach I^etare 1543 Art. 5. 

'^) Einer solchen Ausschließung, woraus sich zugleich die Befugniß 
dazu ergiebt, unterwarf die Ritterschaft des Stiftes Oesel und der Wiek 
alle diejenigen Glieder derselben, welche die von ihr in einer allgemeinen 
Versammlung beliebten Anordnungen, ihre Verfassung als Corporation 
betreffend, nicht mit eingehen würden, indem es in der darüber am 
Montag nach Antonii 1527 aufgesetzten Urkunde heißt: „8o 6»r Iinan-
<1e« vonn äer ^Vclitdilr Nrnuestenu liiüäerscnap «oäans gemeine 
OristNIce vorenunze vnä KoleuinZe nictit inngänn >voläe ««KM 
Kentülicli vtn äer ^cutliarenn Üiääer8ck2p priuolegienn vtli^estetenn 
(soll heißen: vtbZesIotenu oder vtli^e5totenn) «vnn vnnä ere vriue-
legienn >'nn<1 znaäenn numer melier tno zenetenn eäcler zedrukenn." 

^ ) Ueber diese s. unten den dritten und vierten Abschnitt. 

" ) S. oben Z 4 und Eichhorn Z 242 und 341. 

'5) S. die Statuten des deutschen Ordens (herausg. v .E. Hennig, 
Königsb. 1806. 81. Ordensgesetz Cap. 2 : „ äer von rittern nickt 
geboren ist äie sal mlm nickt xu ritt ' nruäsr entpkän »n 6e« iioen wei-
«ter« urloup." Freilich findet sich diese Stelle nicht in allen Abschriften der 
Ordensstatuten; allein, wenn sie auch erst ein spaterer Zusatz wäre, 
so ist der Grundsatz doch aller Wahrscheinlichkeit nach so alt, als der 
Orden. Vergl. <is I^al ReeKerclies »ur 1a con5titution 6s 1'Oräre 
l'eutamyue I'. I. p. 232 «<z .̂, wo indeß mehrere Mißverständnisse sich 
finden. 

's) So müssen wohl die obigen Worte: „an ä « Kaen inoistsr« 
urloup" verstanden werden. Vergl. auch Vo ig t 's Gesch. Preußens 
Th. V I . S . 487. Anm. 4 a. E-, wornach zur Aufnahme des Sohnes 
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eines Bürgermeisters von Lübeck des Hochmeisters Einwilligung nach
gesucht wurde. Uebrigens könnte jener Sohn des Bürgermeisters von 
Lübeck auch wohl ritterbürtig gewesen sein. 

" ) S. das Statut des Hochmeisters Dietrich von Altenburg (1334 
— 1341) bei Hennig a. a. O. S. 124: „äas man Keinem bruäer 
äen reizen nmntel ßebe. üer en «ei 8evu äenne wiräi^. vnüe ««ol 
clo^ scu F^bol'en,." Vergl. auch Vo ig t a. a. O. S . 410, wornach 
der Hochmeister Conrad v. Iungingen im I . 1406 zwei Ordensbrüder 
bevollmächtigte, Glieder in den Orden aufzunehmen, jedoch „mit solchem 
Unterschiede, junge Leute, die da r i t t e r m a ß i g und geboren 
zu ihren Wappen . " 

" ) Statut des H. M. Conrad von Erlichshausen für den Orden in 
Livland vom 28. April 1441 (mBergmann ' s Magazin für Rußlands 
Geschichte, Lander- und Völkerkunde Bd I. Heft 2. S . 50 Anm.). Die 
Zahl der Anen ist nicht angegeben j später wurden zur Aufnahme in 
den deutschen Orden 16 Anen verlangt. 

" ) Statut Conrads von Erlichshausen vom 28. April 1441. 

»2) S. Eichhorn I. c. Z 341, 446, 447. Vergl. Russow B l . 24fg. 
Zwar erzählt hier Russow von der Teilnahme eines Kaufgesellen an 
einem Turniere, („ l ionnespel") allem in einer Art , daß man daraus 
deutlich sieht, daß der Adel dadurch sich in seinen Rechten für verletzt 
erachtete. 

6') Urk. des Erzb. Thomas vom Donnerstag nach Martin Bischof 
1331 § 3: „Der Plauen Kaluen, 6at elire (»cil. der Ritterschaft) 
iciucler to 6en Kronen 6er liilli^en Kernen tiio l i iß», liessanliero 
nlclU ^ngenomen eääer ^elorüertli, Iieliden>Vv 8«e «80 voräroZen, 
<latt Vn»er aclitlisrn Riäserscliop Kinüer äarto zelernett vnä Fe-
«clüclcett, vor Huäeren, wen 886 vmiue äe prouen biclclen, 88«1en 
jnz«8tkläet vuü Mgekoräertli weräeu." 

b<) Privil. des B . Johann Kievel von Oesel vom Donnerstag nach 
I^uciäe 1524. Art. 5.: „ 8o oclc vn8ere ^cntb. 15. l i i t ter-
«cliässt tdo vel malenn «iclc berovenn Iiebenn, äat äe provenn 
bv i»mn5er vomkerckenn vor äenn ^öel l vnncl nie Kiuäer, clartl«, 
^eßcuicllt, gewaclcet vnuä kunäiret 8v, vnnä vriZetazenn clat cls 
er8te 8o88tiz ^sr, (?) vnn8ers veäere äu8e« Î au«Ie8 InnZeKurenu 
NäelwH« »80 zotli zelouet, w l oclc äie Proli8te, DecKeun vnnä ä^t 
^eräicli8te DeM vunse« ^V. Oapittel« ^äelluäe «vnn Aewe88«nn 
vnuä nook 8vnu. >Vu1äeun vnuä beZeitenn Keiueuu vneäelenn 
mau weder tuotll08t2Üenäs in äie prewenuäeun vnnä so v^v nocll 
etliclie psr8ouenu bv vnser vomkerckenn vom vn^äeU nebbeun, 
Lezereun 67 mit einem «rücken abzcniät tlio priulrenäe vnä äis 
pre^ennäenn Heu von üem ^.äell neäer tbouorlenenäs, Nirup 
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uelienn ilvir eie also vertragen. Dat äe ner«onen von« äew Vna-
äell äe vrewennäenn oenoläeun «ollenn tuo erenn ä»Zen. läocn 
il^uscnen 6itK vnncl binnen» einem ^are 8oIIenn »e vonn vnnser 
^cntb. Nrn. NitterseKattt Icinäernn Ooääiutorenn Kv8enn. Die äe 
Oläern sollen tlior scuole liÄäen De «olleun äe?rev^ennäenn N2 
orew tnälickenn 2fß2N^e 8aiuo ?riui1ezio Oncioui^ desitten, vnnä 
so N^iZKIiclienn bev üem NÜell, äie erenn aäell mit Älenn vier 
gnenn, vonn Vater vnnä vonn inutter bev^eisenn Konnenn, äartno 
ZesenicKt dliuenn 80 dutenn I^Innäes bev velenn Kerclcenn vnnä 
uräenn äie ^ebrucl: svnu." Aus dem übrigms etwas dunkeln Ein
gange scheint Hervorzugeyen, daß die öselsche Ritterschaft das Vorrecht 
zu den Präbenden als etwas Althergebrachtes in Anspruch nahm. Wie
wohl bloß hinsichtlich des Erzstifts und des Stiftes Oesel Urkunden 
darüber vorliegen, so mag doch ohne Zweifel ein solches Vorrecht oder 
ausschließliches Recht zu den Präbenden auch in den übrigen Stiftern 
gegolten haben, nur daß die Urkunden darüber verloren gegangen, denn 
in Deutschland war es ganz allgemein geworden (vergl. Eichhorn 1. 
c. § 333. 446.). Uebrigens gab im Stifte Dorpat die Stadt Dorpat 
im I . 1551 ihre Einwilligung zur Wahl eines neuen Bischofs nur 
unter der Bedingung, daß der neue Bischof die Stadtprivilegien und 
insonderheit dasjenige befestigen sollte, daß die dörptschen S tad tk in 
der, nach alter Gewohnheit, ebenso, wie dos Adels Kmder, die Dom
pfründen genießen und besitzen sollten (Gadebusch'sIahrbb. 1.2,411.) 

«°) Privil. des B. Johann Kievel vom Jahre 1524, Art. 8. 

" ) Aeltestes Ritterrecht Art. 4 und 31, und mittl. R. R. Cap. 3, 64, 
242, 246 u. ü. 

«?) Vergl. das mittl. R.R. c. 244, das Wrivil. des Erbz. Thomas 
vom Donnerstag nach Martin B. 1531, oben Anm. 67, und D i o « ^ . 
/?ab?'i lorinulare orocuratoruiu. La. Oeii^e^H 023. 159 «q., 
225 u. a. 

««) Vergl. Eichhorn 1. 0. Z 348. 

«°) Ebendas. § 341, bes. die Anm. am Schluß. 

2°) Zwar findet sich in diesem Zeitraum keine bestimmte Spur davon, 
daß Nichtritterbürtige Wappen geführt hatten; jedoch spricht I . C. 
Schwartz in den nord. Miscell. Stck.27, S. 148 fg. von Nichtrittern, 
welche Wappen in ihren Siegeln geführt. 

" ) Darauf geht der Ausdruck „zu Schild und Helm geboren", (S . 
oben Anm. 41), und das in vielen von Ritterbürtigen ausgestellten Urk. 
vorkommende „unser angeboren Siegel." S. auch F'abi'i torinul. 
p-rocurat. vgz. 157. Vergl. v. Lieven in den nord. Miscell. Stck. 15, 
16 und 17 S. 36 fgg., und dessen Commentar zum cur- und livländi-
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schen Wappenbuche in Hupel 's neuen nord. Miscellan. Stck. l3 u. 14. 
S. 7 — 562. 

" ) Vergl. I . C. SchwarH: Einige diplomatische Bemerkungen aus 
den livl. Urkunden gezogen, in Hupel 's nord. Miscell. Stck. 27 u. 28, , 
bes. S. 146 fgg. Auch in livl. Urkunden kommt das: ^<?uia ^<>p«al 
^lFi/ia «a?! ^«öem,«z^^ vor, z. V. in der Urk. der Predigermonche in 
Riga vom 24. Febr. 1314, welche daher mit dem Siegel der Stadt 
Riga versehen ist. 

22) S. z. B. die Urk. des Erzb. Johann v. Wallenrod vom Jahre 
1397: „ Alle freye Knechte des Stiftes Riga, geistlich (?) oder 
wettlich, und auch diejenigen, die bey dem alten Herrn Unserem Vor
fahren gedient haben, sollen frey und los seyn, in der Ar t , daß sie 
dienen können, wo sie wo l l en . " Vergl. auch das Privil. des Erzb. 
Thomas vom Donnerstag nach Martini 1531. Daher finden wir auch 
häufig dieselben Personen als Vasallen mehrerer Lehnsherrn aufgeführt; 
z. B. in dem Notariatsinstrument vom 15 Febr. 1392: „ v . Lartl iol. 
äe ldi«!enliu8eu Nile» et VasaNus lUzensi«, l'arbateusi« et (>2i. 
liensi« ecclesiaruiu." 

" ) Privilegium des O. M. Johann von Mengden vom Tage Vglen-
tini 1457, und des O. M . Wolter von Plettcnberg vom Montag nach 
I^ewre ^525. 

2«) Pernauscher Landtagsschluß vom Freitag nach Margarethen 1552. 
Art. 3. Vergl. die Urk. des postulirtcn Bischofs v. Oesel, Markgr. Wi l 
helm v. Brandenburg, vom Tage prseseutatioms Narise 1532. — Ueber 
die St.uerpflichtigkeit des Adels laude Mannen), der in Städten bür
gerliche Nahrung treibt, vergl. die Entscheidung des O. M . Wolter von 
Plettenberg vom Sonnabend nach Bartholomäi 1511. 

°«) S. den Vergleich zwischen der Stadt Reval und der harrisch-wie-
rischen Ritterschaft vom Iohannisabend 1543. Art. 2. 

°") S . oben Abschn. 1 , § 10, S. 15. 

'«) Vergl. das Privi l . des Erzb. Johann v. Blankenftld vom Abende 
Matthai 1524, den pernauschen Landtagsschluß vom Freitag nach Mar
garethen 1552 Art. 9 u. a. m. 

^ ) Vergl. die Urk. des O. M. Hermann von Brüggenei vom Mon
tag nach Maria Empf. 1538, das Privil. B . Ioh. v.Dorpat vom 16. 
Decbr. 1540 § 22. 

" " ) Vergl. das Privil. Sigismund Augusts vom I . 1561. Art. 21. 



Dritter Abschnitt. 
GorPorationsrechte der Ritterschaften. 

§ 1 . ^ 

Entstehung und Ausbildung der Gemeinde- und landständischen 
Verfassung der Ritterschaften. 

Wiewohl die Ritterschaft des gesammten christlichen Europa 
schon sehr früh eine geschlossene Genossenschaft, eine ordens
ähnliche Innung, bildete ^ ) , so bezog sich doch dieses genos
senschaftliche Verhältniß Heils bloß mehr auf äußere Formen, 
theils konnte diese Verbindung, schon wegen ihrer großen Aus
dehnung, weniger innig sein, und weniger Einfluß auf die 
politische Stellung der Ritterschaft zunt Landesherrn äußern. k 
Erst weit später entstand i n den einzelnen T e r r i t o r i e n , ' 
welche zum römisch-deutschen Reiche gehörten, eine nähere 
Anschließung der in jedem einzeln landsäßigen Ritter an l 
einander, und bildete sich eine Gemeindeverbindung unter ' 
ihnen, wozu sehr mannigfaltige Umstände die Veranlassung l 
gaben; am öftersten die Versuche der Landesherrn, ihre Ge
walt zu erweitern, und Anmaßungen und Forderungen der
selben, denen entgegenzuwirken, die einzelnen Ritter sich _̂. 
näher an einander schlössen, und, noch ehe sich der Ritter
stand zu einem wirklichen Landstande bildete, Corporations- ! 
rechte erlangten, theils durch eigene Anmaßung, theils durch l 
Nachgiebigkeit des Landesherrn ^). Weil sich dieses aber j 
durch so mannigfaltige Anlässe machte, so versteht es sich ? 
von selbst, daß die Entstehung der als Gemeinden geschlos
senen Ritterschaften weder überall gleichzeitig, noch ganz 
gleichartig war. I n Livland im weiteren Sinne sehen wir 
.zuerst in Harrien und Wierland die Ritterschaft sehr früh, ! 
und zwar wenigstens schon im Anfange des 14. Iahrhun- ! 
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derts, nicht nur als geschlossene Corporation, sondern als 
förmlichen Landstand auftreten. Die Veranlassung dazu 
gaben die wiederholten Versuche der Könige von Dänemark, 
das Land durch Verlchnung, Verpfändung, Verkauf, zu 
veräußern s) , und als die völlige Veräußerung an den Or
den zu Stande kam, gab gerade sie wiederum Veranlassung 
zur förmlichen Sanctionirung der bis dahin von der Harrisch
wierischen Ritterschaft zum Theil usurpirten Rechte ^). I m 
Erzstifte Riga gelang es der Ritterschaft, bei den beständi
gen Fehden des Erzbischofs gegen den Orden, zu einer 
Macht zu gelangen, welche sie bald zur Erwerbung von Cor-
porationsrechten von dem oft gedrängten Landesherrn zu 
benutzen wußte. Am entschiedensten trat sie zu Ende des 
14. Jahrhunderts förmlich als Corporation auf, wo nament
lich die Streitigkeiten des Erzbischofs mit der mächtigen Fa
milie Tiesenhausen wegen ihrer Lehngüter dazu Veranlassung 
gaben °). Wi r finden hier nämlich im Jahre 1397 einige 
Glieder der Ritterschaft „ im Namen und in Vollmacht" vieler 
anderen mit dem Erzbischof in Unterhandlung treten ^) , und 
sich auf diese Weise einander näher anschließen. Zeitumstände 
begünstigten eine immer festere Begründung dieses Vereins, 
und seit der Mitte des 13. Jahrhunderts wird es üblich, 
daß die Ritterschaft, welche nun schon förmlich als Landstand 
auftritt, im Verein mit der hohen Geistlichkeit, die gleichfalls 
als Landstand sich ausgebildet, mit den neu erwählten Erz
bischöfen Wahlcapitulatwnen abschließt ^) , durch welche die 
Rechte der Landstände immer mehr erweitert werden. Is t 
es aber schon beim Erzstift Riga, aus Mangel an urkund
lichen Nachrichten, nicht möglich, die allmälige Entwicklung 
der Corporations - und landständischen Rechte der Ritter
schaft genau und vollständig zu verfolgen, so ist dieser Man
gel bei den übrigen Stiftern, und im Ordensgebiete (außer 
Harnen und Wierland) noch größer und fühlbarer ^). Daß 
jedoch bereits im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts die land
ständische Verfassung in den meisten livländischen Territorien 
vollkommen ausgebildet war, ergiebt sich überzeugend aus 
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der'Organisation der damaligen Landtage. Damals bereits 
wurde der Grund zu der Stellung gelegt, welche am Schlüsse 
dieses Zeitraumes die Ritterschaften sämmtlicher livlandischen 
Territorien auf den Landtagen behaupten, wo sie, im Ver
ein mit einander, gleichsam einen Landstand bilden, und 
eine chvn den vier Collectivstimmen haben, durch welche alle 
Landesangelegenheiten entschieden werden^). 

§ 2. 

Verfassung der Ritterschaften als Corporationen am Schlüsse dieses 
Zeitraumes. Ritterschaftshauptmanner. 

I m Genüsse der Corporationsrechte der Ritterschaften 
der einzelnen Territorien standen, wie es scheint, alle die-. 
Wenigen, welche ritterbürtig und im Territorium mit Ritter
gütern besitzlich waren, der Besitz mochte übrigens ein erb
licher sein, oder auf Pfandrecht, oder auf eheliches Güter
recht sich gründen ^ ) . Harnen und Wierland machte jedoch 
hiervon eine Ausnahme, indem hier bloß c ingeborne 
Ritter und Knechte zum Besitz von Rittergütern fähig waren, 
mithin auch nur sie an den Gemeinderechten der Ritterschaft 
Theil nehmen konnten " ) . — An der Spitze der Ritterschaft 
/edes Territoriums ^ ) stand, wenigstens seit dem 16. Jahr
hundert, ein Rit terschafts Hauptmann 22), welcher wahr
scheinlich von der Ritterschaft selbst aus ihrer Mitte gewählt 
wurde " ) . Er berief seine Ritterschaft zu Versammlungen ^ ) 
und hatte auf diesen den Bortrag ^ ) . Er war es auch/ 
der in den Stiftern in Gemeinschaft mit dem Stiftsvoigte 
bei Eröffnung der sog. Manntage den Frieden bannte ^ ) . 
Unter ihm stand der Ritterschaftssecretär, welcher Schreiber 
genannt wird, und von der Ritterschaft besoldet wurde ^ ) . 
Später erhielt der Ritterschaftshauptmann, wenigstens im 
Stifte Oesel, vom Landesherrn verschiedene Emolumente, 
wofür er demselben und der Ritterschaft zu dienen, und den 
Schreiber zu unterhalten verpflichtet war ̂ ) . Auch hatte die 
Ritterschaft des öselschen Stifts eine Gemeindecasse, — 
Lade , — welche zunächst aus Strafgeldern gebildet wurde. 
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die zum gemeinen Besten verwendet werden sollten""). Es 
ist sehr wahrscheinlich, daß dergleichen Einrichtungen in allen 
Stiftern, auch wohl in Harrien und Wierland, stattfanden. 

§ 3 . 

Fortsetzung. Verschreidungen oder Zusammenkünfte der Ritterschaften. 

Behufs der Berathung gemeinsamer Angelegenheiten 
wurden Versammlungen der Ritterschaften veranstaltet, welche 
die Benennung Verschreibung und Zusammenkun f t 
der Ri t terschaf t führen. Sie wurden wohl nicht regel
mäßig zu bestimmten Zeiten gehalten, sondern im Falle des 
Erfordernisses vom Ritterschaftshauptmann ausgeschrieben, 
oder „verschrieben", welcher jedoch, wenigstens im Erzstift 
Riga, davon, vielleicht auch von den zu verhandelnden Ge
genständen, den Landesherrn vorläufig in Kenntniß setzen 
mußte 2l). Die Verschreibung selbst mußte im Stifte Oesel 
vom Ritterschaftshauptmanne acht Tage zuvor in allen Kirch
spielen durch Briefe, welche von Hof zu Hof zu senden sind, 
verkündet werden. Auf diese Einladung mußten an dem zur 
Versammlung bestimmten Orte — im Stifte Oesel war ein 
für allemal das Dorf Goldenbeck dazu bestimmt — schon 
vor dem bestimmten Tage sämmtliche Glieder der Ritterschaft 
sich persönlich — mit Lebensmitteln versorgt ^") — einfinden. 
Wer ohne gesetzliches Hinderniß — schwere Krankheit oder 
Abwesenheit vom Hause — ausblieb, erlegte 100 Mk. Rig. 
als Strafe zum Besten der gemeinen Ritterschaft. Die Lei
tung der Verhandlungen auf diesen Versammlungen, welche 
an dem bestimmten Tage um 6 Uhr Morgens begannen, 
hatte der Ritterschaftshauptmann nebst den (Abschn. IV . § 1 . 
genauer zu bezeichnenden) Aeltesten des Stifsrathes. Von die
sen gingen alle Nachschlage und Vorträge aus, über welche 
sodann berathschlagt, und vermutlich nach Stimmenmehr
heit entschieden wurde °°). Ueber die Gegenstände, welche 
auf diesen Zusammenkünften verhandelt wurden, findet sich 
nichts Bestimmtes festgesetzt; sie mögen wohl zunächst in 
voinestioi» und luterni» der Ritterschaft bestanden haben. 
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vielleicht wurden aber auch allgemeine Land es angelegenheiten 
daselbst besprochen ̂ ) . 

Kamen wichtige, das Stift oder die Ritterschaft betref
fende Sachen vor, welche bis zur Berufung der gesammten 
Ritterschaft nicht aufgeschoben werden konnten, so mußten 
der Ritterschaftshauptmann nebst vier Aeltesten desRathes 
und vier Gliedern der gemeinen Ritterschaft das. Interesse 
der Ritterschaft wahrnehmen, und waren ihre Beschlüsse in 
solchem Falle für die ganze Ritterschaft bindend °^). Dies ist 
ohne Zweifel der „Ausschuß der R i t te rscha f t " , der in 
einigen Urkunden vorkommt^) , und überhaupt findet man 
häufig, daß Landesangelegenheiten, besonders aber Angele
genheiten der Ritterschaft, von einzelnen Gliedern derselben, 
in der Regel mit Zuziehung aller oder einiger Aeltesten des 
Rathes, im Namen und Vollmacht der gesammten Ritter
schaft verhandelt werden ̂ ) . 

§ H. 

Zusammenkünfte der Ritterschaften auf den Manntagen. 

Außer auf.den besonderen ritterschaftlichen Verschreibun-
gen fanden auch auf den sog. Manntagen Versammlungen 
der Ritterschaften statt. Die M a n n t a g e , oder gemeinen 
Manntage (̂ )/a:<H«nl, l̂iawl'ittNl FSN6?-ais) ^ ) , führen 
ihren Namen von den auf denselben versammelten Man
nen oder Vasallen eines Lehns- und Landesherr«, welcher 
diese Zusammenkünfte — die Bischöfe mit Räch des Capi
t i s und Stiftsrathes, der Ordensmeister wohl mit Rath der 
Mitgebietiger — ausschrieb ^ ) . I n Harrien und Wierland 
wurden die Manntage von dem Comchur von Reval ver
anstaltet^"), der auch, nebst dem Voigt von Wesenberg, 
den Manntagen beiwohnte"), wie die Landesherren den 
von ihnen veranstalteten ^ ) . I n früherer Zeit scheinen die 
Manntage nicht regelmäßig gehalten worden zu se i n ^ ) ; in 
der Folge wurde in den Stiftern festgesetzt, daß jährlich ein 
Manntag gehalten werden solle ^ ) , in Harrien und Wierland 
alle drei Jahre ^ ) . Aber auch in dieser späteren Zeit scheint 
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der Jahrestag, an welchem die Manntage veranstaltet wur, 
den, nicht näher bestimmt ^ ) , sondern dem jedesmaligen Er
messen des Landesherrn überlassen gewesen zu sein ^ ) . I m 
Erzstift Riga wurden die Manntage in der Regel zu Lem-
s a l ^ ) , im Stift Dorpat zu D o r p a t ^ ) , in Harrien und 
Wierland zu R e v a l " ) , für die übn'gen Ordenslande zu 
Wenden " ) gehalten. — Der Manntag begann damit, daß 
der Friede gebannt wurde — in den Stiftern vom Stifts
voigt und Nitterschaftshauvtmann — worauf sämmtliche An
wesende die Waffen ablegten, und die Verhandlungen began
nen " ) . Der Zweck der Manntage war zunächst die Hand
habung der Rechtspflege, sowohl durch den Mannrichter und 
seine Beisitzer " ) , als durch die Stiftsräthe " ) . Me in die 
auf den Manntageu versammelte Ritterschaft benutzte auch 
diese Gelegenheit, um über ihre Angelegenheiten sich zu be-
rathen und Beschlüsse zu fassen. Ein merkwürdiges Beispiel 
davon ist uns in dem Manntagsreceß ä. 6. Lemsal, Frei
tags nach I^etare 4323, aufbehalten, worden, wodurch — 
ohne Zuziehung des Landesherrn — die Glieder der erz-
stiftischen Ritterschaft, welche sogenannte Gnadengüter besa
ßen, sich gegen die Gesammthcmdbesitzer verbanden, und über 
die Erbfolge, Aussteuer ihrer Töchter:c. Beschlüsse faßten, 
welche sie erst nachgehends vom Erzbischof, und dann auch 
vom Kaiser sich bestätigen ließen ^ ) . — Hierher sind "wohl 
auch die Versammlungen oder gemeinen Tage der har-
risch-wierischen Ritterschaft zu zählen, auf denen theils in Ge
genwart der dortigen Ordensgebietiger, theils, wie es scheint, 
auch ohne deren Concurrenz, Beschlüsse ( W i l l k ü r e n , Be
l iebungen, Abspräche) über Gegenstände des Privatrechts 
gefaßt wurden " ) . Mch in den übrigen Territorien wur
den die Manntage zu legislatorischen Zwecken benutzt"). 

§F. 
Einzelne Corporationsrechte der Ritterschaften. 

Unter den einzelnen Rechten, welche seit dem fünfzehnten 
Jahrhundert den Ständen überhaupt und insbesondere den 

8 
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Ritterschaften, in den verschiedenen Freiheitsbriefen oder Pr i 
vilegienurkunden von den Landesherrn zugesichert werden, 
kann man allgemeiner gefaßte Zusicherungen von speciellen, 
bestimmten Rechten unterscheiden. Zu den ersteren, die sich 
fast in allen Urkunden der Art wiederholen, und von man
chen den ausschließlichen Inhal t ausmachen, gehört besonders 
das Versprechen des Schutzes des Besitzes des Grundeigen-
thums und der Privatrechte überhaupt; die Zusicherung des 
Landesherrn, die von den Ständen oder von Einzelnen in 
früherer Zeit erworbenen Rechte, Freiheiten, Immunitäten, 
Privilegien :c. halten, und sie dabei schützen, auch dieselben 
eher mehren, als mindern zu wo l l en " ) . Dahin gehört 
auch die nicht selten vorkommende, übrigens auch immer 
nur in allgemeinen Ausdrücken gefaßte, Zusicherung der 
Rechte und Freiheiten, die den Ständen und besonders den 
Ritterschaften anderer Territorien zustehen ^ ) , was zu dem 
schon in diesem Zeiträume ziemlich allgemein behaupteten 
Grundsatze der Pr iv i leg iengemeinschaf t aller livlcindi-
schen Ritterschaften führte ^°). 

Wichtiger sind die den Ritterschaften verliehenen speciellen 
Privilegien, welche sich übrigens fast ausschließlich auf öffent
liche Rechtsverhältnisse, namentlich auf die Theilnahme an 
der Landesregierung, bezogen, und den Ritterschaften als 
landständischen Corporationen) zum Theil in Geineinschaft 
mit den übrigen Landständen, zugesichert wurden. Das Nä
here über diese einzelnen landständischen Rechte muß im 
Zusammenhange mit der Darstellung der gesammten land
ständischen Verfassung, im folgenden Abschnitte, vorgetragen 
werden. 

Anmerkungen zum d r i t t en Abschnitt. 

l) Vergl. Eich hörn 's deutsche Rechtsge'schichte M I fg. 
' ) S . die treffliche EntWickelung bei Eichhorn a.a.O. Z423 fgg. 
' ) Tergl. besonders Gebhardi's Geschichte von Livlanb und'Curlänb 
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(Hülle, 1785 4.) S.406 fgg., 418 fgg. und I . V o i g t ' s Geschichte 
Preußens Th. V. S. 18 fgg., 48 fgg. 

<) S. die Untcrwerfungsurkunden und Privilegienbestätigungen der 
harrisch-wierischen Ritterschaft durch den deutschen Orden von den I a h , 
ren 1346 und 1347. 

6) Vergl. Der ehemaiige Streit zwischen der Familie von Wesenhau
sen und den rigischen Erzbischofen :c., in Hupe l ' s neuen nordischen 
Miscellaneen Stck. 13 und 14 S. 570 fgg. 

«) Vergl. die Urkunde vom 12. Jul i 1397 bei Hupe l I.c. S. 581 fgg. 

') Die erste Capitulation der Art war diejenige, welche am Mittwoch 
in Ostern 1449 der Probst des rigischen Domcapitels Dietrich Nagel, 
und die Stiftsmannen Carl von Vietinghoff und Einwalo Patkull in 
Vollmacht des ganzen Capitels und der gemeinen erzstiftischen Ritter
schaft und Mannschaft dem neugewäylten Erzbischof Sylvester Stode-
wesscher vorlegten. S. auch das Schreiben Sylvesters an den Hochmei
ster vom Sonnabend nach Viziwt. Nariae 1449. 

°) Die ausführlichere Entwicklung der Entstehung der Landstände 
kann nur im Zusammenhange mit der gesammten politischen Geschichte 
der verschiedenen Territorien Livlands dargestellt werden, und muß da
her für eine andere Gelegenheit vorbehalten bleiben. 

5) S . unten den vierten Abschnitt, bes. § 6. 

" ) Für das Erzstift ergiebt sich dies aus der oben S. 55 Anm. 67 
angeführten Urkunde vom Jahre 1531; in den übrigen Territorien hat 
ohne Zweifel dasselbe Verhaltniß statt gefunden. 

" ) Vergl. die Urkunde des Hochmeisters Ludwig von Erlichshausen 
vom Dienstag nach Ostern 1452, durch welche derselbe der harrisch-wieri
schen Ritterschaft, auf deren Bitte, das sogenannte Gnadenrecht des 
Hochmeisters Conrad v. Iungingen vom Jahre 1397, durch welches der 
gedachten Ritterschaft ein sehr erweitertes Lehnsfolgerecht verliehen wor
den war, bestätigt. Die „Ritter und Knechte" hatten sich dabei beschwert, 
„daß etliche Ehrbare in anderer Herren Landen Gesessene außer Harrien 
und Wierland auch meinten in solche Gnade zu ziehen, und Erbtheil 
in Harrien und Wierland zu gewinnen, gleich unseren Rittern und 
Knechten, die in Harrien und Wierland mit ihren Wohnungen sitzen" 
und der Hochmeister entscheidet nun die Sache dahin: „daß sich dieser 
Gunst und Gnade Niemand anders solle freuen oder gebrauchen, denn 
allein unsere Ritter und Knechte, die in Harrien und Wierland mit ih
ren Wohnungen sißen und ihr Brod darin essen." War nun dieses 
wichtige Recht bloß den eingeborenen harrisch-wierischen Rittern und 
Knechten vorbehalten, so unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß sich diese 
Ritterschaft überhaupt in dieser Art abschloß, und auch zur Theilnahme 
an den Gememderechten'überhaupt den Indigenat verlangte. 
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" ) Zwar finden sich nur von den Stiftern Riga und Oesel bestimmte 
Nachrichten über die Existenz von Ritterschaftshauptmännern in den
selben. S. z.B. Urkunde vom Montage nach Antonn 1527: ,^oli2nn 
?klen8l,eks tlio VüäenKull der ^ . ü:. ViäüerLenop 6e» vpzemeltenn 
8lisst5 (OxeU) llauntwimn." Urkunde des Erzb. Thomas vom 27. 
Februar 1531: ^oliann von Ivsenlmisen tiior Nrla, vnser ^ontlia-
ren Määei^onov Louvetinan." Allein es hat ohne Zweifel dieselbe 
Einrichtung auch in den andern Stiftern, vielleicht auch in den Ordens-
lllnden bestanden. 

" ) Aus einigen Urkunden scheint zwar gefolgert werden zu müssen, 
daß den- einzelnen Ritterschaften mehr als ein Hauptmann vorgesetzt war. 
So findet man z. B. am Anfange und am Schluß des Privilegiums des 
Erzb. Iaspar Linde v. Montag nach Weihnachten 1523: Lau» v. Rosen, 
ÜNtes, kürzen von Unzern, Iloueltitlitie, Merzten vnä Oouraä von 
8,o»en etc. im Namen vnä von vvezen lenzerer Kiääerscnon" auf
geführt; desgleichen in den öselschen Urkunden vom Jahre 1525̂  und vom 
W.Öctober 1539 .,äis Hoii?n«nne" der öselschen Ritterschaft. Allein 
die Haupturkunden, die von den Ritterschaftshauptmännern handeln, spre
chen immer nur von einem. 

" ) Nur aus einem Mißverstandniß wiederspricht dem M ü t h e l in 
seiner handschriftlichen Geschichte der livländischen Rechtsquellen, indem 
er sich auf folgende Worte des Privilegiums des Erzb. Jasper Linde, 
vom Montag nach Weihnachten 1523 Art. 5, beruft: , M t äer Vor-
zcdnmnze «o vor älttt Zemene Lests ße«ciieZe, Können >V^ äo 
'lvull Iläen; ^clocli vorbenoläen tlatt l/e H «̂?/et?na??7! Vnser 2clitü2rn 
Liääerzcliop, t/s M?/ mitli 6n2äen vncl allein Lesten ^etieil^s« ^o?'-
tö te ten, vn« äe 8ülce vor^vittliclie." Müthel deutet sie nämlich so, 
daß der Grzbischof den Ritterschaftshauptmann der Ritterschaft vorsetze, 
d. i. ihn ernenne; allein dies wäre mit den übrigen Rechten der Ritter
schaft nicht gut zu vereinen; Häher denn das Relativum „ ä e " nicht auf 
den Hauptmann (wo es auch „äen" heißen müßte), sondern auf die Rit
terschaft zu beziehen, und unter „vorF^etten« so viel als „begünstigen, 
befördern" zu verstehen ist. Ueberdies spricht dieselbe Urkunde schon im 
Eingange von Hauptleuten der Ritterschaft (S. oben Anm. 13), und es 
wäre daher nicht einzusehen, was der Grzbischof noch für einen Haupt
mann der Ritterschaft vorsetzen wollte. 

" ) Vergl. die oben (Anm. 14) angeführte Stelle des Privil. des Erzb. 
Linde von 1531, besonders aber die Urkunde vom Montag nach Antonn 

'1527: „8o äer ^ckto. vnnä Krim. Kiääer5<:n2pkouelin2nn — äenn 
Käät vnnä gemeine NiääerzcnoM tliom zeineinenn bestenn 
tbo beratKsMaZenäs vorsckreuen v^erät etc." 

'°) S. die in dn Anm. 15 citirte Urkunde v. 1.1527 u. oben S.63. 
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" ) G. das Privilegium des Erzbischofs Iafpar Lind« von 1323 Art. 9 
und das Privi l. des B. Johann Kievel v. Oesel vom Donnerstage Lucio 
1524 Art. 3. 

" ) S. die Urkunde vom Montag nach Antonii 1327: „8o ock äs 
^cntb. Iiiääer8cbofft-llouetmmH weät äerFeluelneltiääslLcnon scnri-
uere vinme ein teinelicli Ilionu ouer ein Icomenn n'ertk 8cl>2ll vunä 
wi l l äs ^elitb. (sil. Itiääerscbon) «oä»ne louenn vuuä zeltli äem« 
Houeliuann ^il l icnlicn vull weääer^euenn etc." 

" ) Vergl. die Urk. des B. Georg von Oesel vom Tage purMcatio^ 
nll, 1528 a. E.: , ,^ ' i r uuä un8er ^säHKominen «ollen unä wollen 
llucli unser ^.cklli. Ritt, nauntmänn ^brlicli« Miss Hlicuaeli« Iiunäert 
unä 2W2N2,iZ UarcK unü 24 NIlen IlossZewanäes, W2N wir Neiäer 
Zeben s?) äaruur 8oll er uns unä unse acutbären (Ritterseuaikt) xu 
tliienen, unä äer ßemeineu unser I^lliiüe bestes 2u wissen, uuäinns 
einen Aesclücliten uuä erlitrneu sclireiber 2uik «eine Losten, not-
turikt uuä XeruuZ 2U ualteu verpülcut sein." 

2°) Urkunde vom Montag nach Antonn 1527: Wer zu der vomRit-
terschaftshauptmanne berufenen Versammlung der Ritterschaft sich nicht 
einfindet, ohne rechrmäßige Ehehaften, „seli^l l Zesträilet weräen ein 
uunäert NTarclc liiZescli etc. ä<il Zelt vonn äer ?eue vnnä 
«trasse 8ll11 tlio zeniener Llääersclion I,e8ten in oibe wäe vorwaret 
werüenn vnnä 80 üe /^clitb. Vrenu. liiääerseuop ore e^eu stlkenn 
aussen stiebte tboni besten» tbo voräerunäe boläenn sollen vmi 
äem solbizenuzeläe äeil?ene äe zescbiclcenn vtb^eueräiZetweräenn.^ 

" ) I n dem Privilegium des Erzbischofs Iasuar Linde vom Monrag 
nach Weihnachten 1323 wird auf die 5te Bitte der Ritterschaft, daß: 
„Dre H. ?. 6 . lllls Nissäunlcen Anstellen, e/ii'sT' I^o^e/^l^ti'nZ'e 
v?l^ toz^«?/!«??/:««//^ baluen, äewile ües!->uluize to I^uttbiirbeitt vnä 
lprouitt ere I I . ?. 6 . I^lmäe vnä äerssuluigeu llbre (KerKen?) Ze-
«eben, oclc vo?t o/HnFSH a i ^o Fe / to / t le? !^ " vom Erzb. resolvirt: 
„ W t t äer Vorsebrimnze, 8o vor ä»t ßeinene Leste zescbeZe, Können 
wv äe woll l iäen; ^äocli vorbeboläen ä»tt äe Ilouetinllnn Unser 
acbtb. Itiäüer8<:non, vns äe salce vorwitüiobe." I n der Ur
kunde der öselschen Ritterschaft vom Montage nach Antonii 1527, wo 
von der Verschreibung der Ritterschaft durch den Hauptmann die Rede 
ist, wird einer solchen Anzeige an den Bischof nicht erwähnt. 

2°) Hierauf bezieht sich ohne Zweifel die Bestimmung des wolmar-
schen Nitterschaftsrecesses vom Donnerstag nach Latare 1343 Art. 2 §4: 
,,ve5^e1ieken soll M Nanäs^en. llmiälun^en ^nä veüinzen üess 
/^äel8s, benkoräer VVIün vnä Ivruäer 1o ^uen Zäntx nii'Ze'.cllässst 
vnä ßemeäen weräen.-
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" ) G. überhaupt die höchst interessante Urkunde vom Montage nach 
Antonii 1527. Ohne Zweifel wurde in den übrigen Stiftern auf der
gleichen Versammlungen ein eben solches oder ähnliches Verfahren beobachtet. 

" ) Dies ergiebt sich zum Theil schon aus den oben Anm. 21 ange
führten Worten des Privilegiums des Erzb. Iaspar von 1523; auch 
heißt es in der Urkunde vom Montage nach Anronii 1527, der Ritter-
schaftshauptmann berufe zu diesen Zusammenkünften den Rath und die 
gemeine Ritterschaft „tko geäie, nuttevnnä krome o « ^ alie/>uHHem 
H'tWs 7in«ti t/t0m Fsmsinen be^te?^ Uio beratlizclilgzenäe.^ End
lich können wohl nur auf solchen Zusammenkünften Beschlüsse über Be
schwerden und Gesuche der Art an dm Landesherr« gefaßt sein, wie der
gleichen z.B. im Jahre 1523 dem Erzbischof Iaspar Linde von der 
Ritterschaft vorgetragen wurden. 

" ) Urkunde vom Montag nach Anronii 1527: „8o aar ock Mnnä« 
«2cKen angebruclit weräenn abrann tlu8«eme stiifts vnnä geineine 
liiääersclisn mercklickenn anngelegen wer« vnnä 6e gemein« l i iä-
äe r̂: dzmnen äenn itclit 6»genn äs voräcliriuinge «o Ilennäe nickt 
be^ Lin annäer Kommenn Kunäeun eääer äe 1'itli nlclit voriieäenn 
«o «Hai äe aclitbarltiääel: üauntmllnn metli orer Viiere äe« acut-
bereu Itaäe« vnnä vber vtn äenn gemeinsnn Kiüäern vullennkoin-
nien inaclit unä gevvÄt Iiebden äer gemeine Liääer: be«te vor» 
tkostellenäe." 

-°) So beredeten sich z. V. laut einer Urkunde vom Jahre 1525 der 
Rath, die Hoffmanne, der Ausschuß und die gemeine Ritterschaft des 
Stiftes Oesel bei ihrer Zusammenkunft (Vergadderinge) in Reval, bei 
Gottes Wort Leib und Gut aufzusetzen; — so ward am 25. October 
1539 ein Religionsbündniß mit Riga abgeschlossen von dem Rathe, den 
Hoffmannen, dem Ausschuß und der gemeinen Ritterschaft des Stiftes 

^ > e s e l . 
" ) Namentlich werden in mehreren Urkunden der harrisch-wierischen 

Ritterschaft und ihr von den Ordensmeistern ertheilten Privilegien, Räth e 
und Ritterschaft genannt, z .B . in der Urk. Wolters v. Plettenberg 
und B. Johann u. Reval v. Petri und Pauli 1516; Urkunde des OM. > 
Herrmann v. Brüggenw vom Montag nach Ooncent. Uariae 1538; 
besonders interessant ist hier ferner die Urkunde des Comthurs v. Revat 
Nemmert von Scharenbergk vom Abend Martini Episc. 1547. Auf der 
anderen Seite s. über die Streitigkeiten zwischen der Ritterschaft und 
den Rathen in Harrien und Wierland den darüber errichteten Vergleich 
vom Sonnabend nach heil, drei Könige 1538. Vergl. auch noch den 
Ritterschaftsreceß vom Donnerstag nach I^ewre 1543 Art. 8. Mehr 
darüber wird unten im vierten Abschnitte vorkommen. 

" ) Notariatsinstrument vom 15. Februar 1392. Vergl. auch Urk. in 
prolesto conusr«. PZuU 1345. 
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" ) Privilegium Erzbischof Blankenftlds vom Abend Matthäi 152^ 
§ 10, des B. Ioh. Kievel von Oesel vom Donnerstag Luciä 1524 Art. 3, 
des B. Ioh. v. Gellingsyausen von Dorpat vom 16. December 1540 
Art. 13. F'ab, i lormul. yrocurat. z>3K. 223: „^Vennsr äs Nauäaz« 
»an, clem ^anck^e^en, «ntl« <lem Kalls ANFe^sttet otc.°-

'°) Urkunde des OM. Herrmann v. Brüggeney vom Montag nach 
Voucept. Älsriae 1538 Z 8. 

' )̂ Vergl. ebendas. und Beliebung und Absprach auf dem gemeinen 
Tage zu Reval v. Iownnis 1500. S. aber auch die Beliebung vom 
Jahre 1491, welche in Gegenwart des Ordensmeisters abgefaßt wurde. 

" ) S. z. B die Urkunde des B. Gerhard v. Dorpat vom Freitag 
vor Dionys. 1507: „ äat «oi- vn^H vnüe nn^seiu raäs 
^'m F«msnö?t H/an?lclaZse erscuenen eto."; ebenso in der Urkunde 
des Erzb. Iaspar Linde vom Sonntage Zuüieg 1523 u. a. m. 

" ) Dies ergiebt sich z. B . auch daraus, daß ^ab^ i (?ormu1. proc7. 
p2Z. 157, 231) die Dauer des Amtes des Manrichters von einem Mann« 
tage zum anderen bestimmt, ohne sie genauer zu bezeichnen. 

'5) S . die in der Anm. 29 angeführten Urkunden von 1524 und 1540. 

" ) Urkunde des OM. Herrmann v. Brüggeney vom Montag nach 
Oouc Alarme 1538. Nach Z7 soll derComthur von Reval alle J a h r 
zu Iohannis Baut, „das Gesetz des Rechten mit den Rächen brei Tage 
sitzen, halten und abwarten." Ferner soll nach Z8 der Voigt zu We? 
senberg alle Jahr zu bequemer Zeit „einen Dingeistag" ansetzen und 
«alten; „Desgleichen soll auch hinfürder ein Compthur zu Revall über 
alle dr.ey J a h r , auf Anforderung der selbigen Räthe, einen gemei
nen M a n n - oder Richteltag ansetzen und ausschreiben." Wie sich 
Me jahrlichen Gerichtstage zu dem alle drei Jahr zu haltenden gemeinen 
Manntage verhielten, ist nicht ganz klar. Vielleicht sollten jene für 
jede der beiden Provinzen Harnen und Wierland besonders, der Mann
tag für beide zusammen gehalten werden. 

" ) I m Erzstift Riga scheint dazu in früherer Zeit der Sonn
tag nach Vpipnaniae bestimmt gewesen zu sein. Wenigstens heißt es 
in einer Urkunde vom 10. Januar 1383: Oonuementiliug in unuin et 
ÄSßrsßati» iuxta eäictuin Itsv. Domini loanni« — IU3. Lccle» 
«26 ^relüepiZcopi, 1?l2epc»8ito, Osuonicis et VazaUis eiu«äem Lc» 
cl«5!2e, ziro seruauäi« placiti« in, ts^nina oon^teto^ liieielicet / )a-
minie« z»'oa?i?n« H?0Ht Fe^tum ^ i z i nan i t l s Domi?li etc." 

" ) Wenigstens finden sich Urkunden auf Manntagen desselben Terri
toriums, zu sehr verschiedenen Jahreszeiten ausgestellt. 

" ) S . z. B . die Urkunde vom 15. Februar 1392, vom Freirag nach 
Natare 1523, vom Sonntag 5uäica 1523 u. a. m. 
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" ) S. z. B. die Urkunde des B. Gerhard von Dorpat vom Freitaz 
vor Dionys. 1507 und des B. Dietrich vom Jahre 1519. 

" ) S. öden Anw. 35, desgleichen die Neliebung der harrisch-wierischen 
Ritterschaft von Iöhannis 1500. 

^ l) S. die Urkunde des O M . Hermann v. Brüggeney vom Tage nach 
I^ucwe 1546. 

" ) S. bes. das Privilegium des Erzbischofs Iaspar vom Montag nach 
Weihnachten 1523 Z 9, des B. Ioh. Kievel von Oesel vom Donnerstag 
Imcläe 1524 Art. 3. ^ a b « I. e. 923.186. 

" ) S. z. B. F'ab'-i 1. c. päg. 158, 167, 215. 

" ) S. die Urkunde des Erzbischofs Iaspar vom Sonntag ^uüica 1522 
und die dörptschen Urkunden von 1507 und 1519 oben Anm. 39. 

" ) Vergl. hierüber von Helm er sen's Geschichte des Adelsrechts §141. 

'°) S. oben Anm. 35 und die Urkunden in Hupel 's neuen nordischen 
Miscellaneen Stck. I I und 12 S. 371 — 374. 

" ) Ein Beispiel liefert die Urkunde des OM. Herrmann v. Brügge-
ney vom Tage nach I^ucwe 1546. Vergl. auch die interessante Urkunde 
vom 15. Februar 1392, in welcher die auf einem Manntage versammel
ten erzstiftlichen Vasallen dem Ordensmeister (der während der Abwesen
heit des Erzbischofs sich die Verwaltung des Stifts angemaßt hatte), 
auf sein Befragen, eine Art von Weisthum abgeben. 

' " ) S. z. B. die Capitulation des Erzb. Sylvester vom Mittwoch in 
Ostern 1449: „Vortwer se gelovvnen ^vir oucn M cräN üises vn»er» 
drill«, äll« wir üie inllnzcustl'te vnä Invvoner Üe88e11)en vnzerz ge> 
«ticlite« ^culiige Zellen Illssen, beualäen vnä nescliirinen, M allen 
iren aläen reckten, treineiten, vnä gev^onneiten, äie sie gebrucliet 
vnü genaläen naden von Zerren c?iu lierren liis 2«u vnsern gecxel» 
ten, vnä Zellen en üis niclit Männern, Können wir sie en nicnt 
meren etc." Urkunde des Erzbischofs Michael vom 2. März i486 
Art. 8: „v«,t wv alle Privilegien vnä Vrvneit, von seligen Hern 
8tepN2Uo, Vnzen Vorlalirn, irl^nget, willen n'v äe parte (d. i. Land-
stande) vn8er Kerclcen gerne, na Vnzem vermögen, Iivbelioläen, «« 
«v 'lvutterleve 8e 8vn." S. auch die Privilegien der Erzbischöfe Jasper 
Linde vom Montag nach Weihnachten 1523 Art. 9 und am Schluß, des 
Erzbischofs Johann Blankenftld vom Abende Matthai 1524 Art. 15, 
dessen Urkunde vom Montag nach Invocavit 1526 und Reversale Wil
helms, Markgrafen von Brandenburg, Coadjutors des Erzstifts Riga, 
vom 8. Juli 1530: „ ^uc l i sol len >V!r — äie Stenose üer beil. 
lllrcnen Liga, wetrovol. Mre, «ugetuan, 821UM äe« Lrt28tM» 
lilga, vnnn allen inren Oapiteln, Mtterzcnalten vnä stisstt stenäen, 
vnä in,ouäorneit 6g« nlräiZe Oavitiell, acntb. MterzebaN, er8,2M« 



— 73 — 

8taät Nzk, vncl ^Ile unä ^eäe cke« Nrt2«tlsst8 X^'ze^vliHnten etc. — 
liej ^KrenLneren, stanüe, 1'rivilezien, I'reineit, Statuten etc. 
««„ 8«le bi«8lierö von ^Iiren gueäigeu I^anäezuerni — erlangett , 
mit allen ^ren^nüen, beuten, ackern, (knittern, Ilöuen, Ileuzern, 
Xiiisen, Nenten etc. nleiben w88en etc." Privil. des B. Johann 
Kievel von Oesel vom Donnerstag I^uclae 1524; des OM. Wolter v. 
Plettenberg an die harrisch - wierische Ritterschaft vom Montag nach 
l^ueture 1525 u. a. m. 

" ) S. z. V . das Privilegium des Erzbischofs Thomas von Martini 

1531: „ Nolcennen vnü bntugen üatt ^Vv doste-
üigen vnü conürmeren llUe previlezien, sezel vnüVreue etc. (8cil. 
vn8erer Iiiüüer8cnov) 'Wille 88e ock °vnü Vn«e ^verü. Oa-
pittel üarliv «cuutten etc. — 2IS50 üatt ««e lriege liiüüei- uuü La-
üelluiüe 88Vn vnü nlinen 85olen, vnü alle^ ci«tt Aeneten, /isbben 
vnti Feb^uo/ce,^ tlat cke — /??licls,^c/l0^ Vn8er metrovolitäuzcuen 
S t i f t s />«i^,tt «nel O^eii^ oclc äe gemeine Nüüersclioo in Harri» 
gen vnü ^Vierwnüe, uicnte» nicnt buten Iio8cKeiüen, geneten, ge-
liruken^ Kolben vnü Iiedneu." S. auch das Privil. des B . Johann v. 
Oestl vom 2tbende Iacobi 1541. Privil. des B . v. Dorpat Johann v. 
Gellingshausen vom Donnerstag nach I^uciae 1540. 

" ) Vergl. v. Helmersen's Geschichte des livlandischen Adelsrechts 
S. 307 fg. 



Vierter Abschnitt. 

D u tmtdltänbisthe berfllsfung in den liMnbischen 

Terr i tor ien. 

§ 1 . 
Einleitung. 

Schon in der frühesten Zeit nach der Gründung deut
scher Territorien in Livland finden wir, daß die Landesherr« 
bei wichtigeren Angelegenheiten die verschiedenen Classen ihrer 
Unterthanen (Untersassen, Landsassen) um deren Rath, auch 
wohl um deren Einwilligung befragten ^), und es wird des 
vorher'eingezogenen Uathes und Consenses, besonders der 
Domcapitel und der Ritterschaft, seltener der Städte, in 
Urkunden der Erzbischöfe und Bischöfe vom dreizehnten Jahr
hunderte an überaus häufig gedacht ^). Dieses Verfahren 
der Landesherren beruhte jedoch keinesweges auf einer Ver
pf l ichtung derselben zur Einziehung des Rathes und der 
.Genehmhaltung, und ebensowenig hatten weder die Unter
thanen überhaupt, noch die Ritterschaften insbesondere, ein 
Zwangsrecht darauf. Die Landesherren thaten es, um bei 
der Ausführung ihrer Maßregeln in Landescmgelegenheiten 
des thätigen Beistandes ihrer Unterthanen desto gewisser zu 
sein 2). Erst nachdem die geistlichen, ritterschaftlichen und 
städtischen Corporationen sich fester gestaltet und mehr aus
gebildet hatten ^ ) , fingen sie an, das, was ihnen von den 
Landesherrn aus freiem Willen, wo diese selbst es für rath-
sam hielten, zugestanden worden war, als ein Recht in An
spruch zu nehmen. Die Domcapitel in den Stiftern erschei
nen übrigens allerdings schon seit dem dreizehnten Jahrhun
dert als wahre Regierungscollegien, denen, außer dem Rechte 
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der Wahl des Bischofs ^ ) , die Theilnahme an den Landes-
angelegenheiten, und, bei erledigtem Bischofssitze, die selbft-
ständige Verwaltung des Landes gesetzlich zustand «). I n 
dem Ordensgebiete hatte das Ordenscapitel zum Theil die
selben Befugnisse ^). I n Harnen und Wierland bestand, 
wahrscheinlich Won seit der ersten Zeit der dänischen Erobe
rung, ein aus Vasallen gebildeter Landesrach, welcher zur 
Theilnahme an den Landesangelegenheiten berechtigt war ^). 
Ein solcher Landesrach ward bald das Zie l , nach welchem 
auch die Ritterschaften der übrigen Territorien strebten, bis 
sie endlich in dem fünfzehnten Jahrhundert in den Stif
tern die Einsetzung von Stiftsräthen, erlangten ^). Zum Theil 
schon früher war den Stiftsritterschaften das Recht auf T e i l 
nahme an der Verwaltung der Landesangelegenheiten cheils 
in allgemeinen Ausdrücken zugesichert worden, daß nämlich 
nichts Wichtiges ohne ihre Zuziehung in Sachen des Landes 
und der Kirche unternommen werden " ) , Heils insbesondere, 
daß ohne den Rath der Ritterschaft kein Krieg beschlossen 
oder begonnen " ) , kein Bündniß eingegangen werden ^ ) , 
desgleichen daß sie bei der Verwaltung der Landeseinkünfte 
concurn'ren solle ^ ) . Diese Theilnahme wurde nun einer
seits durch die gedachten Räche ausgeübt; andererseits aber 
waren es vorzüglich die seit dem fünfzehnten Jahrhundert 
aufgekommenen allgemeinen Landtage, auf welchen sich diese 
Theilnahme, nicht nur der Ritterschaften, sondern aller Land
stände, am wirksamsten und lebendigsten zeigte. Von diesen 
beiden Organen der Landstände, den Rachen und den Land
tagen, ist daher hier noch besonders zu handeln. 

§ 2 . 

Verfassung der Landes- und Stiftsräthe. 

Der königliche R a t h , — später Land esra th , auch R id -
derrecht, Rit tergericht genannt,— im dänischenEsthland 
bestand aus zwölf Ruthen (Ra thher ren , Ra th leu ten , 
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Landrüthen, eous l l l ae i i ) , und zwar sechs aus Harnen 
und sechs aus Wierlanb, welche vom Könige ernannt wur
d e n " ) . Später, jedoch noch in der dänischen Zeit, legte 
sich der Räch das Recht bei, seine Glieder selbst zu wählen 
und zu constitutum ^ ) . Er nahm nicht nur an der Ver
waltung des Landes Antheil, sondern war auch Justiz
behörde, und als solche inappellabel ^ ) . Auch während der 
Ordensherrschaft bestand dieser Landesrath fort, und zwar un
ter dem Vorsitze zweier Ordensgebietiger, des Comthurs von 
Reval und des Voigts von Wesenberg ^ ) . 

Dem harrisch-wierischen Rache wurden ohne Zweifel die 
Räche in den St i f tern— S t i f t s r a t h , geschwornerRath, 
sitzender R a t h , — nachgebildet. Diese waren jedoch aus 
Gliedern aller Landstände zusammengesetzt, deren in dem 
Erzstift Riga drei waren, nämlich das Capitel, die Ritter
schaft und die Stadt Riga ^ ) ; im Stift Dorpat gleichfalls 
drei, Capitel, Ritterschaft und Stadt D o r p a t " ) ; im Stifte 
Oesel dagegen ĝ ab es nur zwei Stände, Capitel und Rit
terschaft °°). Ueber das Stift Curland fehlt es an genaue
ren Nachrichten " ) ; im Stifte Reval endlich scheint, wegen 
dessen Unbedeutendheit, gar keine landständische Verfassung 
sich gebildet zu haben. Die Zahl der ritterschaftlichen Glie
der der Stiftsräthe, welche Aelteste im Rathe (Oläesteiiu 
N»6e) oder bischöfliche Räthe heißen, war nicht überall 
gleich; jedoch wissen wir bloß von denen der Stifter Riga 
und Oesel, das in jenem zwöl f^) , in diesem zehn ^ ) Aelteste 
aus der Ritterschaft saßen. Am frühesten finden wir den 
Rath im'Erzstift Riga, woselbst er im Jahre 1486 gegrün
det wurde °4). 

Dieser Rath war die höchste Regierungsbehörde des Lan
des, und der Landesherr verpflichtet, in allen wichtigeren An
gelegenheiten, und besonders in den die Stände betreffenden, 
ihn zuzuziehen. Ohne vorläufige Berathung mit demselben 
und ohne seine Genehmigung durften keine Landesangelegen
heiten, die irgend von Belang waren, verhandelt und beschlos
sen werden, widrigenfalls solche Beschlüsse nichtig waren ^ ) . 
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Zugleich war auch in den Stiftern der Rath Justizbehörde'"): 
Uebrigens wurden die Glieder dieses Rathes, wenigstens die 
ritterschaftlichen, wahrscheinlich in allen Territorien vom Lan
desherren selbst gewählt und eingesetzt ^ ) , ohne daß, wie es 
scheint, die Ritterschaften einen Einfluß auf diese Wahl hat
ten. Besonders auch aus diesem Grunde darf man sich da
her einerseits das Verhältniß des Rathes zu den Landständen 
nicht in der Art denken, als wären letztere durch denselben 
bei der Regierung des Landes geradezu repräsentirt worden; 
andererseits hatten aber auch die Räthe eine höhere und be
deutendere Stellung zum Landesherrn, als diejenige, welche um 
dieselbe Zeit die fürstlichen Räche der meisten deutscheu Ter
ritorien einnahmen ^ ) . Daß der Stiftsrath in den livlän-
dischen Territorien mehr war, als ein bloßes Regierungs-
collegium, daß er auch in näherer Beziehung zu den Land
ständen stand) und verpflichtet war, deren Interesse wahrzu
nehmen, ergiebt sich schon aus seiner Zusammensetzung aus 
Gliedern aller Land stände, so wie daraus, daß Letztere bei 
jeder Gelegenheit den Landesherrn zur Zuziehung des Ra
thes in Landesangelegenheiten verpflichten, und aus dem 
Zwangsrechte selbst, welches der Rath gegen den Landesherrn 
auf Zuziehung seiner dadurch erwarb. Auf der anderen 
Seite schloß aber die Zuziehung des Rathes die der Land
stände selbst, und insbesondere der Ritterschaften, m wichti
gen Land es angelegenheiten keinesweges aus. Am häufigsten, 
und fast in der Regel findet man, daß in solchen Angelegen
heiten in den einzelnen Territorien die gesammten Landstände, 
oder Deputirte derselben, insbesondere der Ritterschaft, in 
Gemeinschaft mit dem Rache und den Landesherrn handel
ten. Angelegenheiten dagegen, welche mehrere der livländi-
schen Territorien, oder alle insgesammt betrafen, gehörten 
vor den Land tag . 

§ 3 . 

Gemeine Landtage'°). Einleitung. 

Schon früh, und zwar namentlich schon im Anfange des 
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vierzehnten Jahrhunderts, finden wi r , daß die Landesherrn 
der verschiedenen livländischen Territorien gemeinschaftliche 
Zusammenkünfte hielten, zu welchen sie auch ihre Vasallen 
zuzogen. Der Zweck dieser Zusammenkünfte war gleich An
fangs die Herstellung einer näheren politischen Verbindung 
zwischen den einzelnen Territorien, und Erhaltung des Land
friedens ^") . Die gegenseitige Stellung der Landesherrn, 
besonders des Erzbischofs und des Ordensmeisters, gegen 
einander war jedoch von der Ar t , daß es der Realisirung 
eines solchen Planes lange Zeit im Wege stand. Zwar fan
den auch im weiteren Verlauf des vierzehnten Jahrhun
derts, wenn die fast ununterbrochenen Fehden auf kurze Zeit 
ruhten, ähnliche Zusammenkünfte statt ^ ) , jedoch kann man 
dieselben wohl noch nicht als eigentliche Landtage betrachten, 
welche vielmehr erst im fünfzehnten Jahrhundert begründet 
wurden ^ ) , als die landständische Verfassung sich in den 
livländischen Territorien bereits ausgebildet und festgestellt 
hatte; durch diese erhielten erst die Landtage ihren eigenthüm-
lichen Character, und umgekehrt entwickelte sich auf den Land
tagen die landständische Verfassung zu ihrer höchsten Blüte. 
Daß übrigens nicht die Landstände einzelner Territorien auf 
diesen Landtagen mit ihren resp. Landesherren zusammen
traten, sondern dieselben einen Sammelplatz für sämmtliche 
livländische Landesherrn und ihre Landstände zu gemeinschaft
licher Berathung und Beschließung darboten, und die Art, 
wie dies geschah, ist der livländischen Verfassung ganz eigen-
thümlich, und erregt ein doppeltes Interesse durch die Aehn-
lichkeit mit der Verfassung des römisch-deutschen Reiches und 
seiner Reichstage. 

Die für diese Versammlungen gewöhnliche Benennung 
Landtag oder Landestag , gemeiner Landes tag , sel, 
tener gemeine Tageleistung, gemeiner T a g , war schon 
in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts im Gebrauch ^ ) , 
und blieb es bis zum Schlüsse dieses Zeitraumes. 
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s 4. 
Fortsetzung. Zelt der Haltung der Landtage. Teilnehmer an denselben. 

Wiewohl aus einer Stelle in dem ältesten uns aufbe
haltenen Landtagsschlusse vom Jahre 1424 24) geschlossen 
werden könnte, daß alle Jahre ein Landtag gehalten werden 
sollte, und es auch nicht unwahrscheinlich ist, daß dies beab
sichtigt war,' so scheint es doch in der Folge nicht beobachtet 
worden zu sein; denn wir finden nicht, daß die Landtage 
regelmäßig, geschweige denn zu einer ganz bestimmten Zeit 
des Jahres, wiederkommen, sondern es wurden dieselben 
wohl durch das jedesmalige besondere Erforderniß veran
laßt 25). Der Landtag wurde alsdann förmlich ausgeschrie
ben, und die zurTheilnahmeBerechtigten dazu geeschet, d . i . 
eingeladen ^ ) . Das Ausschreiben des Landtages gebührte 
in der ersten Zeit ohne Zweifel dem Erzbischof von Riga, 
als dem damals angesehensten unter den livländischen Lan
desherrn ^ ) . Indeß finden wir , daß auch der Ordensmek-
ster schon früh Landtage ausschrieb, besonders während der 
heftigen Kämpfe des Ordens mit dem Erzbischof in der zwei
ten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts ^ ) . Später schei
nen sich beide zuvor über die Ansehung eines Landtages ge
einigt zu haben ^ ) , bis in der letzten Zeit dem Ordensmei
ster, in Folge der von ihm erlangten Uebermacht, auch die 
Anberaumung der Landtage als ein ausschließlich ihm gebüh
rendes Recht scheint zugestanden worden zu sein " ) . 

Als Theilnehmer an den Landtagen werden seit dem 
Jahre 1424 in der Regel, und zwar, in nachstehender Ord
nung, alle Landesherrn und Stände aufgeführt: der Erzbi-
schof von Riga, die Bischöfe von Dorpat, Oesel, Curland 
und Reval, der Ordensmeister, die St i f tscavi te l " ) (zuwei
len einzeln genannt), der Landmarschall und die übrigen 
Ordensgebietiger, die Ritterschaften der einzelneu Stifter, so 
wie die harn'sch-wierische Ritterschaft, auch wohl die der übri
gen Ordenslande, die Städte Riga, Dorpat und R e v a l " ) . 
Ob auch noch andere Städte wirklich selbstftändige Theil-
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nähme an den Landtagen hatten, ist zweifelhaft; eine spätere 
Urkunde führt zwar namentlich die Städte Pernau, Wenden, 
Wolmar, Narva, Fellin und Kokenhusen a u f " ) ; jedoch 
wird ihrer in den Landtagsrecessen selbst nirgends ausdrück
lich erwähnt" ) . Die Landesherren erschienen immer in 
Person auf den Landtagen; von den Ordensgebietigern nur 
einige, und zwar „als Vollmächtige des Ordens"; ebenso 

° mochten von den Domcapiteln — wiewohl sie in den Land
tagsrecessen zuweilen ganz allgemein aufgeführt werden — 
in der Regel nur einige Glieder, besonders Domprobst und 
Decan, sich einfinden. Die Glieder der Ritterschaften, welche 
auf den Landtagen in nicht sehr bedeutender Zahl erschienen, 
werden immer als „Vollmächtige" oder als „Sendeboten" 
der gesammten Ritterschaft der einzelnen Territorien aufge
führt, auch mögen die Stiftsräthe, so wie die harrisch-wieri-
schen Näthe ^ ) in der Regel sich eingefunden haben. Die 
Städte beschickten die Landtage durch Bürgermeister und 
Räch — worunter jedoch nur einzelne Glieder des Raths 
zu verstehen sind 4°), — als „Sendeboten". I n der späteren 
Zeit haben auch Sendeboten aus der städtischen Gemeinheit 
(gemeine Bürgerschaft) den Landtagen beigewohnt"). Die 
Zahl der Bevollmächtigten, z. B . der Ritterschaften, war we
der in allen Territorien gleich, noch blieb die Zahl der aus 
demselben Territorium auf verschiedenen Landtagen sich ein
findenden Sendeboten dieselbe. Ob diese Bevollmächtigten 
oder Sendeboten der einzelnen Landstände, durch welche also 
letztere auf den Landtagen repräsentirt wurden, von den ge
sammten Mitgliedern der Stände dazu förmlich gewählt wur
den, läßt sich zwar aus den Quellen nicht mit Gewißheit 
abnehmen, ist jedoch mehr als wahrscheinlich. Denn es läßt 
sich nicht denken/daß, wenn alle Mitglieder eines Standes, 
oder auch nur besonders qualisicirte, z. B . von der Ritter
schaft alle Besitzlichen, zur Theilnahme an den Landtagen be
rechtigt waren, und dazu jedesmal berufen wurden — daß 
alsdann nur so wenige erschienen, als wir in den Landtags
recessen aus dem fünfzehnten Jahrhundert angegeben finden; 
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noch weniger ist es denkbar, daß die Erschienenen, ohne be
sondere Vollmacht des gesammten Landstandes, auch im Na
men der Abwesenden handelten. Zweifelhafter wird die 
Sache in der Folge, seit dem Ende des fünfzehnten Jahr
hunderts, wo die einzelnen Sendeboten in den Recefsen nicht 
mehr aufgeführt werden; und eine Nachricht aus der zweiten 
Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts läßt vernmthen, daß 
die Landtage von sämmtlichen Gliedern der Landstande be
zogen wurden, oder gar bezogen werden mußten. Als näm
lich im Jahre 1383 ein Landtag veranstaltet werden sollte, 
einigten sich der Ordensmeister und Erzbischof dahin, daß, 
zur Vermeidung der großen Kosten einer „gemeinen" (d. i . 
allgemeinen) Versammlung, — eine solche muß demnach 
damals Regel gewesen sein — von den Landständen solche 
Bevollmächtigte gesendet werden sollten, die im Namen 
der gesammten Stände den Beschluß fassen könnten, und 
demnach dazu vollkommen ermächtigt seien. Der Ordens
meister sandte 6 Personen, nämlich 2 aus dem Orden, (Ge
bietiger), 2 von den Rächen und 2 aus der Gemeinheit (d. i . 
von der Ritterschaft der Ordenslande); die Bischöfe gleich
falls 6 Personen, 2 aus dem Capitel, 2 von den Rächen 
und 2 aus der gemeinen Ritterschaft; die Städte sollten 2 
Personen aus dem Rath und zwei aus der Gemeinheit 
(Bürgerschaft) schicken ̂ ) . So scheint man denn hier zu dem' 
früheren Grundsatze der Repräsentation der Lnndstände durch 
eine Art von Ausschuß derselben, welchen die genannten Bevoll
mächtigten bildeten, zurückgekehrt zu sein. 

Uebrigens repräsentirten die auf dem Landtage versammel
ten Sendeboten der Landstände in Gemeinschaft mit den Landes
herrn zugleich das ganze Land, also auch die vonderTheiK 
nähme an den.Landtagen selbst ausgeschlossenen Stände ^ . 

Zum Versammlungsorte des Landtages diente in der frühe
ren Zeit (namentlich in den Jahren 1424,1426,1433,1436) der 
Flecken Walk, später (schon im 1.1434) und bis an das Ende 
dieses Zeitraumes in der Regel die Stadt Wolmar " ) , wahr
scheinlich wegen der bequemen Lage dieser Orte mitten im Lande. 

s 
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§ 3 . 
Fortsetzung. Gegenstände der Verhandlung auf den Landtagen. 

Die Gegenstände, welche auf den Landtagen zur Ver
handlung kamen, waren: 

1) allgemeine Landesangelegenyeiten, besonders sofern 
Von Streitigkeiten unter den Landesherrn und Landständen, 
oder vom Kriege nach außen die Rede war. Innere Strei
tigkeiten sollten nicht mehr, wie bis dahin in der Regel ge
schehen, durch Fehde und Sclbstgewalt, sondern durch güt
liche Vereinbarung und Entscheidung vor Gericht oder durch 
die unbetheiligten Stände auf den Landtagen abgemacht wer
den 22), offenbar ein den deutschen Austrägen nachgebildetes 
Institut °2). Es wurden zu- diesem Zweck früher auf eine 
bestimmte Zeit, gewöhnlich auf zehn Jahre, Landfr ieden 
abgeschlossen 66), später, wohl in Folge des im deutschen 
Reiche eingeführten ewigen L a n d f r i e d e n s ^ ) , ganz allge
mein und für immer alle Selbstgewalt abgeschafft und mit 
Strafe belegt^). I n Beziehung auf Kn'ege gegen aus
wärtige Feinde ward wiederholt der Grundsatz ausgesprochen, 
daß solche nicht ohne Bewilligung sämmtlicher Stände be
gonnen, und diejenigen, welche einseitig sich in Kriege einlassen 
würden, von den Anderen nicht unterstützt werden sollten ^ ) . 
Auch über die Behufs des Krieges von dm Landesherrn 
erbetenen Steuern wurde auf den Landtagen verhandelt. 

2) Aber nicht bloß Streitigkeiten unter den Landesherrn 
und Landständen kamen auf den Landtagen zur Sprache, 
sondern diese waren auch die höchste Instanz für Processe 
zwischen Privatpersonen ^ ) . Endlich wurden 

3) die Landtage, besonders in der spätem Zeit, näm
lich im sechzehnten Jahrhundert, zu legislativen Zwecken 
benutzt. Jedoch waren es weniger,privatrechtliche Gegen
stände, auf welche man sich hier einließ, als vielmehr meist 
nur das öffentliche Wohl betreffende Normen, welche wir 
gegenwärtig unter dem Namen des Polizeiwesens begreifen, 
an welche aber freilich oft auch privatrechtliche Bestimmun
gen sich anknüpften. Das Münzwesen, die Verhältnisse der 
Erbleute, deren Ausantwomng, Lwusgesttze, Religionspo-
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lizeilc. warm die vorzüglichsten Gegenstände, über welche 
auf den Landtagen Bestimmungen getroffen wurden ^ ) . 

§ 6 . 

Verfahren auf den Landtagen. 

Ueber das Verfahren, welches am Schlüge dieses Zeit
raumes auf den Landtagen befolgt wurde, giebt uns ein Me
morial Auskunft, welches im I . 1362 dem Fürsten Radzivil 
von den Landständen überreicht wurde, als er einen Landtag 
in Livland zusammenberufen wollte«"). Wenn — heißt es 
darin — die Landesherr« und Landstände sich versammelt 
hatten, so wurde ihnen öffentlich durch den Kanzler des 
Ordensmeisters gedankt, daß sich ein jeder, dem Willen 
seines Fürsten gemäß, unbeschwert zu dem Landtage einge
funden. Hierauf wurden die Punkte vorgelegt̂  über welche 
in der Versammlung beratschlagt werden soNe, und nach 
deren Anhörung jedem Stand ein besonderes Eremvlar da
von übergeben. Nach reffer Erwägung, und Erörterung der
selben, wurde an einem bestimmten Tage eine Generalver
sammlung gehalten, und was nach Gebrauch und zum Nutzen 
des Staates zu thun sei, durch Stimmensammlung festge
setzt. — Bei der Berathung und Abstimmung wurde aber 
diese Ordnung beobachtet, daß der Erzbischof von Riga, 
nebst den Bischöfen von Dorpat, Oesel, Curland und Reval, 
und mit Zuziehung der Aebte von Falkencm und Pabis " ) , 
den einen Stand ausmachten und gemeinschaftlich ihr Gut
achten abgaben. Nach ihnen folgten der Ordensmeister Mit 
den Mitgebietigern und Rittern des Ordens, welche den 
zweiten Stand bildeten, und über ihre Stimme gleichfalls 
sich vereinigten. Die dritte Stelle hatte der Adel des ge-
sammten Livlands, mit welchem die Räche der Fürsten sich 
vereinigten) welche nun auch wieder unter sich die Stimmen 
sammelten, und so ihre Meinung abgaben. Den letzten 

'Platz hatten .die Städte Riga, Dorpat, Reval/ Pernau, 
Wenden, Wolmar, Narva, Fellin und Kokenhnsen, mit 
denen zusammen auch die Schloßhauptleute stimmten. 

Somit Heilte sich der Landtag bei den Deliberationen 
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nicht nach den Territorien, sondern nach den Ständen, in 
vier Kammern oder Collegien, in deren jedem die gesammten 
gleichbenannten Landstände aller Territorien gleichsam einen 
vereinten Stand bildeten. I m ersten Collegium kamen die 
geistlichen Landesherrn hinzu; zu Hm hätte eigentlich auch 
das zweite gezogen werden müssen, welches aber ausnahms
weise davon gesondert erscheint. I n der Generalversamm
lung hatte zuletzt ohne.Zweifel der Ordcnsmeister den Vorsitz 
und die Leitung der Verhandlungen; im ersten (geistlichen) 
Collegium wohl der Erzbischof; im zweiten (Ordens-) Colle
gium der Meister; im dritten (ritterschaftlichen) wahrschein
lich die Ritterschaftshauptmänner, vielleicht auch die Räche; 
im vierten (städtischen) Collegium mochte wohl die Stadt 
Riga, als die erste des Landes, die^ Leitung der Verhand
lungen haben. Auf welche Weise sowohl die Stimmen in 
den einzelnen Collegien, als die etwanigen Collectivstimmen 
der letzteren, Behufs eines Beschlusses, gezählt wurden, ob 
Stimmenmehrheit, und welcher Ar t , entschiede., darüber 
berichtet jenes Memorial nichts; wahrscheinlich weil es auch 
schon ohnedies stets zu einer Vereinigung kam, wo das 
öffentliche Interesse eine solche erheischte ^ ) . 

Die auf solche Weise gefaßten Beschlüsse wurden sodann 
in einer Urkunde aufgezeichnet, welche Receß oder Abschied 
hieß ^ ) , von sämmilichen Landesherrn sowohl, als von den 
Landständen besiegelt wurde ^^), und von welcher den Land
standen, auf deren Wunsch, beglaubigte Abschriften ausge
fertigt wurden ^ ) . Einer ferneren Bestätigung solcher Land-
tagsrecesse bedurfte es zwar nicht, und sie waren ohne Wei
teres für alle Territorien verbindlich ^ ) ; jedoch finden wir 
auch, daß sie, zur größeren Bestärkung, zuweilen dem römi
schen Kaiser zur Confirmalion vorgelegt wurden " ) . 

§ 7 . 
Besondere Zusammenkünfte der Ritterschaften, für sich und mit den 

übrigen Landstanden, ohne Zuziehung der Landesherren. 

Die Versammlungen der Landesherren und Landstände 
auf den Landtagen wurden übrigens auch von den Ständen 
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benutzt, um, einzeln oder gemeinschaftlich, ohne Zuziehung 
der Landesherrn, sich über eigene, wie über Landesangele
genheiten zu berathen, und darüber besondere Beschlüsse zu 
fassen und Recesse auszufertigen. Besonders merkwürdig ist 
in dieser Beziehung der Receß, welcher von dem auf dem 
Landtage vom 1.1343 zu Wolmar versammelten „gemeinen 
Adel und Ritterschaft der Lande zu Livland, für sich und 
ihre Erben und Nachkommen", am Donnerstag nach I^etar« 
ausgefertigt und besiegelt wurde ^ ) . Er enthält sehr reich
haltige Bestimmungen über den Lmus, ungleiche Ehen, Si t -
tenlosigkeit, über Bauernangelegenheiten, Appellation, Auf
rechterhaltung der ritterschaftlichen Privilegien:c., und ist der ^ 
wichtigste Act der Autonomie der Ritterschaften aus der an
gestammten Periode. 

Aber auch außer den Landtagen fanden Zusammenkünfte 
der Ritterschaften aller Territorien, und zwar, wie es scheint, 
ohne Wissen, ja vielleicht wider Willen der Landesherren ^ ) , 
statt. Das merkwürdigste Beispiel liefert hier die Versamm
lung der Ritterschaften zu Wemel im 1 .1482 und der von 
ihnen daselbst am Donnerstag vor Iohannis d. I . verfaßte 
Receß " ) . Er enthält zwar meist nur Beschwerden, nament
lich auch über die Landesherren, wegen der vielen Miß
bräuche, und Klagen über den traurigen Zustand, in welchen 
das Land dadurch gerathen, aber auch Beschlüsse, welche 
auf Beseitigung jener abzweckien, besonders über die Ver
hältnisse der Bauern, über das Creditwesen u. a. m. Die 
Urkunde scheint jedoch zunächst den Zweck gehabt zu haben, 
den Landesherren vorgelegt zu werden, um sie zur Abstel
lung der darin aufgestellten Beschwerden zu veranlassen ^ ) . 

Aehnliche Umstände gaben im I . 1332 Veranlassung zu 
einer Versammlung nicht nur der Ritterschaften, sondern der 
„gemeinen geistlichen und weltlichen Stände, Ritterschaft, 
Städte und Gemeine der Lande zu Livland" in Pernau. 
Sie waren dazu von den Aeltesten (Rächen) der Stifte und 
des Ordens berufen worden, daher die Zusammenkunft 
„gemeine Landes-Verfchmbung" genannt wird ^ ) , und hatten 
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sich ohne Zuziehung der Landesherren daselbst eingefunden, 
von denen gleichwohl Anträge an die Versammlung eingin
gen ^ ) , und denen auch nachgehends über die dortigen Ver
handlungen berichtet werden sollte ^ ) . Diese betrafen die 
freie ReK'gionsübung, die von den Landesherren geforderte 
Steuer, den. Landfrieden, Vorsorge für Lebensmittel, das 
Münzwesen, die Abstellung unnützen Aufwandes:c., und 
warm zum Theil durch der Landesherren Anträge veranlaßt. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß außer diesen bis 
jetzt bekannt gewordenen Zusammenkünften der Landstände 
noch andere stattgefunden haben mögen, worüber die Nach
richten noch verborgen liegen, oder verloren gegangen sind, 
M e i n auch schon die angeführten Beispiele beweisen, wie 
ausgebildet die landständische Verfassung in diesen Ländern 
der Zeit war , und wie ausgedehnt insbesondere die Rechte 
der Ritterschaften waren. 

§8. 
Einzelne landständische -Rechte. 

Die den Landständen zustehenden Rechte sind größten
te i l s bereits im Vorstehenden gelegentlich angegeben und 
Erörtert worden, so daß es hier zum Schluß nur der noch
maligen kurzen Zusammenfassung und Nachtragung des bis
her noch nicht Erwähnten bedarf. Man kann zu den land-
ständischen Rechten zählen: 

4) Die Theilnahme an der Verwaltung der Landesan-
gelegenheiten überhaupt ^ ) . 

2) I n den Stiftern die Conrurrenz bei der W a h l des 
Landesher rn , und die Regierung des Landes während der 
Erledigung des Bischofsstuhles. Erst im 16. Jahrhundert 
wurde durch diese Concurrenz das ausschließliche Wahlrecht 
des Capitels ^ ) beschränkt. Namentlich wurde in dem Erz
stift Riga zwar dem Capitel die freie Wahl vorbehalten, 
dasselbe jedoch verpflichtet, sechs der Aeltesten des Rathes 
zuzuziehen, und sich mit ihnen über die Wahl zu berathen und 
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zu vereinigen. Der dergestalt „mit Nach der Ritterschaft 
vom Capitel gekorene" Erzbischof sollte sodann vom Capitel, 
der Ritterschaft und der Stadt Riga (welche mithin an der 
Wahl selbst keinen Antheil gehabt zu haben scheint) dem 
Pabste und Kaiser zur Bestätigung vorgestellt werden"). 
I m Stifte Oesel ward ebenso Anfangs dem Capitel „die 
fteie Kur" in der Art zugesichert, daß es die Ritterschaft 
dabei zuziehen und die Wahl mit Einwilligung der zehn 
Aeltesten des Rathes vollziehen sollte^). Später ward 
dies genauer dahin bestimmt, daß nach dem Tode eines B i 
schofs der Probst und Decan, oder zwei im Stiftsrach sitzende 
Glieder des Capitels, mit zwei Aeltesten des Rathes und 
dem Ritterschaftshauptmann des Stiftes und aller Herrschaft 
gewältig sein, die Regierung führen, und die Ritterschaft 
zur Kur eines neuen Herrn verschreiben sollten. Zugleich 
sollte das Capitel seine zwölf Glieder und die zehn Aeltesten 
aus der Ritterschaft einladen. Diese 22 Personen vollziehen 
die Wahl, und führen den Gewählten ein, dem sodaun von 
obigen fünf Stiftsverwesern Land und Herrschaft übergeben 
werden ^ ) . Daß auch im Stifte Dorpat die Landstände an 
der Bischofswahl Theil' nahmen, beweisen die zum Theil 
aufbehaltenen Verhandlungen über die Wahl des letzten 
Bischofs von Dorpat, bei welcher außer dem Capitel, auch 
der Stiftsrach, die Ritterschaft und die Stadt Dorpat con-
currirten ^°). 

3) das Einigungsrecht stand in größerem oder gerin
gerem Umfange allen Ständen zu, am ausgedehntesten ge
bührte es jedoch den Ritterschaften. Wiewohl sich keine spe-
cielle Bewilligung dieses Rechts im Allgemeinen vorfindet, 
so sehen wir dasselbe doch häufig von den Ritterschaften — 
und zwar abgesehen von den Privateinigungen — auch in 
Beziehung auf öffentliche Rechtsverhältnisse üben. Beispiele 
davon kommen am frühesten bei der harrisch-wierischen Rit
terschaft v o r ^ ) , Mter auch bei den Stiftsritterschaften, 
welche in Gemeinschaft mit dem Nach Bündnisse schlössen 
und Bereinigungen zur Wahrnehmung der Gemeineinteressen 
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mit anderen Ritterschaften, Städten lc. eingingen ^ ) . Da
mit stcht 

4) ein besonders wichtiges Recht im Zusammenhange, 
welches die Landstände gegen den Schluß dieses Zeitraumes 
errangen, nämlich das Recht des offenen Widerstandes 
gegen den Landesherrn, wenn dieser ihnen etwas gegen ihre 
Freiheiten zumuthen wollte. Sie wurden in einem solchen 
Falle, wie alle Unterthanen überhaupt, als ihres Eides und 
ihrer Huldigung entbunden angesehen, und die übrigen Stände 
sollten sie in diesem Widerstände unterstützen, bis sie sich 
mit dem Landesherr« verglichen hätten ^ ) . 

3) das Autonomierecht wurde von allen Landstän
den ^ ) , besonders aber von den Ritterschaften in sehr um
fassender Weise geübt, nicht nur in Gemeinschaft mit dem 
Landesherren auf den Land - und Manntagen ^ ) , sondern 
yuch selbstständig ^ ) . Zu größerer Bestärkung solcher selbst
ständig getroffener Festsetzungen suchten sie zuweilen — wie
wohl dies nach dem Geiste der damaligen Verfassung keines-
weges nothwendig w a r ^ ) — um die landesherrliche, j a 
um die kaiserliche Bestätigung derselben nach, und erhielten-
solche ohne Weiteres ̂ ) . 

Anmerkungen zum v ie r ten Abschnitt. 

') Das älteste Beispiel ist das oben Abschn. I. 8 3 a. E. erwähnte. 
G. auch die Urk> des Bischofs Nicolaus von Riga vom 9. Uugust1231z 
g,bone«toruiu 2e pruäentuw virorum, persZrmoium et aliovum tum 
z»lae8entium cousillo." 

°) Es bedarf hier nichb der Anführung einzelner Beispiele; in jedes 
Urkundensammlung stößt man überall auf das ,,äe con8l1io et con» 
«6N8U capituli nnstii et v282UoruN^no8toruN", — „mit rääe vnä 
vollborö VN8S8 capittelg vn<1 vn8er ui«mnen" im Eingange der Ur
kunden. Namentlich beginnen auch fast alle Lehnbriefe mit dieftr Formel, 

2) Vergl, Eichhorn's deutsche St . u. R. G. §309. 

' ) S. oben Abschn. UI. § 1. 
' ) S. z.B. hinsichtlich Riga's besonders die Bulle Papst Gregors IX» 



__ 89 — 

v. 6. April 1231. Freilich reservirte Pabst Bonifacius V l I I durch eine 
Bulle vom 19. Decbr. 1300 die Besetzung des rigischm Erzstifts dem 
römischen Stuhle, und erst durch Pabst Julius I I . wurde am 5. April 
1508 dem rigischen Domcapitel wieder das Recht der freien Wahl oder 
der Postulation des Erzbischofs ertheilt. Ueber die spätere Theilnahme 
der Landstqnde an der Bischofswahl 5 Z 8 dieses Abschnittes. 

«) cap. 11 u. 14 X . äe maiorlt. et obeäient. (1,34). Oäß, 40 äo 
«lectione in VItn (1,6). Vergl. Eichhorn a. a. O. §333. 

)̂ Vergl. die Statuten des deutschen Ordens' Gesetze Cap. 1 u. 9, 
Gewohnheiten Cap. 18 u. 19. 

«) Naldemar-Grichsches Recht Art. 28 fgg. S . unten Anm. 14. 

s) S . Z 2 dieses Abschnitts. Die in vielen Beziehungen abweichend? 
Verfassung des Ordensgebietes ließ überhaupt eine wahrhaft landstän
dische Verfassung in demselben nicht aufkommen. Zwar hatte auch der 
Ordensmeister feinen R a t h , welcher innerster N a t h , heimlicher 
oder geheim e rRa th genannt wird. Derselbe bestand zedoch nur aus Or-
densgebietigern, und der Ordensmeister war an dessen Rath und Ein
willigung in allen Angelegenheiten gebunden. S . darüber das Statut 
für den livland. Ordensmeister vom Dienstag in Ostern 1438 und das 
Gesetz des Hochmeisters Conrad von Erlichshausm vom Sonntage vor 
Dionysii 1442. 

" ) Capitulation des Grzbifchofs Sylvester vom Mittwoch nach Ostern 
1449, Urk. des Erzb. Michael vom 2. März 1480 Art. ? (f. unten 
Anm. 25), Privilegium des Erzb. Iaspar Linde v. Montag nach Weih
nachten 1523 u. a. m. 

" ) Capitul. des Erzb. Sylvester vom I . 1449: „ sozelowen 
wir in Kraflt üi88S8 vn8er8 drill"» ä28 wir y8 mit en oucli lialäen 
wellen 2I80 sis «8 un«ir anäer vorkaren »eli^en Zet2,n linden 8y 
ftas wir lce^ue lcri^e in^oden aäir verlieben wellen aäir 8o11eii Vg 
wer« äenne ä28 ÜÄ8 ßezcdege änrod vo8ern vnä idreu ratd vnä 
willen etc.̂ ^ S. auch den Landtagsschluß vom Sonnabend nach Doro? 
theen 145? und die meisten spateren Landtagsschlüsse, besonders den zu 
Wolmar vom 28. Jul i 1546 Z7. 

" ) Privi l. Wjlhelms, Markgrafen von Brandenburg, postulirten B i 
schofs von Oesel vom Nage plaesentationi« Narias 1332. 

" ) Dies scheint wenigstens der Sinn folgender Worte in dem Privi
legium des Erzb. Johann Blankenfeld vom Abend Matthai 1524 Art. 7 
zu sein: „ M t ä e r l w e vir 6er aclitd. Riüäerselioo uieäe ty l 'Ks^sN' 
3« ,̂0Hi ta «tte«lle^ wollen ^Vv l ins N2 6e1sZendeit vn^ .^d di l-
I'ig doläen." 

" — ' « ) Waldemar-Erichsches Recht v. I . 1315 Art. 29, „4Ue or^ 
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sels, äe uesoueläen iveräeu vor äe»yecnter, cke 52l men tuen vor 
Heu N M 625ÜM, äen äs L.öniZ aar gezeltet neikt. >Vat äs äeelet 
vnä linäet, äat »gl «tsäs 8vn." Privilegium des Königs Christoph I I . 
v. Dänemark vom Tage des Apostels Matthäus 1329. Vergl. auch 
Russow's Chronik M . 18., unten Anm. 17. 

" ) Bergt, das Privil. des Hochmeisters Heinrich Dustmer in der 
Frchnleichnahmsoctave 1347 bet Arndt I I , 101 fg. Plettenberg's Verord
nung vom Tage Iacobi 1307. Z 5. O M . Hermann v. Brüggeney's Pr i 
vi l . v. Montag nach Oonceot. Nariäs 1538. Beliebung der Harrisch
wierischen Ritterschaft v. I . 1491 u. 1500, und besond. Russow^s 
Olironica B I . 18, beim I . 1397: „ i n welcllersln Riääer recnts vnäs 
^ericute, 8088 Aärrizzcus vnäs 888« "V^vr8cus lieäs, vnäs tvvs <3s» 
deäigerz, 2l8e äs Ouinnter van Neuel vnüs äs V^get V2N ^S8sn> 
berge gezeteu nsdden." ^ab7»i lormulary nrocuratoruin, v2g. 165: 
„lelc laäs iu'lv " vor, äat gv niv tko recnts «tlin, to üe55em — 
ullmäaZe, äen äs ^VeräiZe lcumotor llio Iteuel, VoZst rbo ^Ve8en> 
berge, 82mot äen ^.cntdgrn Reäeu^ vn Narrven vnäs ̂ Virlänäs, — 
tno boläenäs vngsnauisn etc." 

«) urk. des Erzh. Michael Hildebrand v. 2. März i486. Art. 4 : 
„Uaäeins äs a^s I'aT-ts Hn8er nilligen Xerclcen Rigs Dn88 snäsr« 
uiolit ^voiüen, noon geüacnten vo to neinen vor evnein Hern ^ 
be8unäer wv sto. beim Pabste'um eine Dispensation vom Ordenshabit 
anhalten !c. Art. 7: „Hat v?v lce8en vollen ene« FeH«!«^?! H«^ t 
u^t alle« t^een ^ai-tem^ Oa^it«lo^, Hl««F0^oP unck Htacl etc. 
Art. 8: „Dat ^vv »IIs ?riuilegien unä Vrvlieit, von 8eUgen Nern 
lstenuäno, Unzen Vorlslirn, irlanget, v?,Uen v^v cls HittT'ts l/V^ei' 
^ e ^ e n , bvnenoläen ste." Seit dieser Zeit kommen die drei 
Parten, wie hier die Landstande genannt werden, häufig vor; der Rath 
scheint indeß in der Folge nur aus Gliedern des Capitels und der Rit
terschaft bestanden zu haben; wenigstens fehlt in spateren Urkunden die 
ausdrückliche Erwähnung von städtischen Mitgliedern des Stiftsraths. 

" ) S. G adebusch's livl. Jahrbücher Th. I. Abschn. 2. S . 352.409 
fgg. 420. 460. Vergl. auch Th. I. Abschn. 1. S . 407, wo Gadebusch 
aus dem Umstände, daß ein Streit zwischen dem rigischcn Domcapitel 
und der Stadt Riga durch den Bischof von Dorpat, einen seiner Dom
herrn, einen seiner Vasallen und einen dörptschen Bürgermeister geschlich
tet wurde (s. di? Urk. v. Dienstag nach yu^imoäogeniti 1326), fol
gern wi l l , daß schon damals eine landstandische Verfassung im Stifts 
Dorpat bestand?« habe; was/aber, wenn man die Landstände im engem 
Ginne nimmt, wohl zu viel behauptet sein möchte. Am 6. Febr. 141ä 
schrieb der Hochmeister wegen der Ermordung des (dörptschen) Ritters v. 
Dalen „an das Capitel, die Mannschaft und die Stadt zu Derbt." Zu 
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den Rathen des Bischofs von Dorpat gehörte auch noch der Abt von Nalkena 
(Privil. des B. Johann Gellingsy. v. 16. Decbr. 1540 § 23). Auch der bor-
pater Stiftsrath scheint übrigens in der Folge nur aus Capitels- und 
Ritterschaftsgliedern bestanden zu haben. Vergl. Gadebusch I. c, 
Abschn. 2. S . 410. 

2°) Privi l . des B . Johann Kievel v. Oestl vom Donnerstag nach 
Imcme 1524. Art. 2 : „äs vere vnser ßescinvarnen l iet l ie, vunzer» 
>V. Oäpittels vnnä äe telne vnussr ße8cnv?ornen Retue v t vnnser 
^ : vnnä Nr: Rittersobgft.« Spater kommen sie oft vor, namentlich 
auch unter der Collectivbenennung „der R a t h . " S . z. B . die Urk. 
v. 25. Octbr. 1539. 

-") Vergl. inöeß Tetsch's curlandische Kirchen-Geschichte. Th. !. 
(Riga und Leipzig. 1767. 8.) S . 106, wornach die Veräußerung des 
Stiftes Curland an den König Friedrich I I . von Dänemark im I.1559 
vom Bischof Johann Monnichhusen „mit Consms seines Domcapitels 
und Adels" geschah. 

2̂ ) Privi l . des Erzb. Iaspar Linde v. Montag nach Weihnachten 1523. 
Art. 2 : „m i tn Vn8en v^eräigen Oa^ittell vnä äen t«)sl/e?t Vn8es. 
Nentl,2in l iaäe«." Privi l. Erzd. Johann Blankenfelds vom Abend 
Matthai 1524. Art. 8. 

^2) S . das Privi l . des B . Kievel v. I . 1524, oben Anm. 20. Privi l , 
des B . Georg v. Oesel von Maria Reinig. 1528. 

" ) G. die oben Anm. 18 angef. Urkunde. 

" ) S . dieselbe Urkunde Art. 7, wo es nach den dort angeführten 
Worten heiSt: „8unäer 26 (was freilich auch auf die Stände überhaupt 
gehen kann) in werolcliken »gken üer Rercken vrvlieit, miäe äe äeu 
s»2rte anärenenäe, nickt tc» uanäelnäe, 6onäe, eilte «lutencke, esty 
äilienbouen von IIn83 ^ve8 ßezcuäu, «cliäl! van unweräen ßenoläen 
«vn. Art. 11. ,,^Vv willen Uns« »Iletvät dedben nz r2äeI7n8e8 Ze> 
«walu-en Itaäe».« Privi l. des Erzb. Ioh. Blankenftld v, Abende Mat
thai 1524. Art. 12: , M t äeme äat äe 2cb.tli. RitterscKMt vnä ^rs 
O1äe8ten im ligäe sittenäe, zellckz Vn8erem ^veräizen Oanittell Ze-
noläen ^vollen 88in, lconen ^ v >voll l iäen, 62t 88s Zeliclc Vnse-
rem ^eräiZen Oavittell, na oläer <3el)öre ^elioläen; v^H «n'iittn 
ö«te??, sH^em IZacls «ic/itH «lie^ti^eH li/l.on, sliclsT' sluten.." Privi l . 
des Erzb. Iaspar Linde v. Montag nach Weihnachten 1523. Art. 8. 
Auf der Ritterschaft Beschwerde: „äatt 53s nacn oläem ^edruko 
vnäüerlcruM to äen I^2nät««2ken, «80 äat Me I'itn vorder ße^ve-
een, nielit Zetozen «8vn, l3o e« Äocn von Oläin^e» 2I880 genoläenn, 
Männer 882^en äs I^gnäs anärepenäe ^veren, eääer äer nilli^en 
Recken, äe Qentbar Ii,iääer8«:non 2I880 äsn mecklicn ä^rto ^eto^en 
^vortü, vnä buteu elueu ^2ä« uiHt» ße«cÜ2b," resoh)irt der Erzbi? 
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schof: «Ä38S mit äer üitterseliop, äatt g«s to äsn ̂ »näesäggen vnn 
I^anäsaKen nicut ßetozen, ^lvill ^Vv Vns n^H 6ebör ertößen, vnä 
buteu Vuse« >veräizen lDapittel« vnäliaät niclit« oosgluten, «sunäer 
«56 äarto tlieen." Privi l. des B. Johann Kievel v. Oesel v. Donner
stag I^ucwe 1524: „ Inom veeräen mit äatk äie Itiääersonop unä 
liier Mäesten äie IKeep Ricliter im Rkäe 8ittenäe nicnt tlio äen 
I^gnäzyKen unäe Keckensalcen, AetgZen unä« Aetoräert: 30 'lviilen 
'iVv Du» karÜ2n ^e^en «ie nacu äer <3edöer Iiolüen, vnäe buten 
Vn8Ll« '«velä. M i t t e l « , vnä äer lüeen vtli Vnser ^,cntb. Nrnu. 
ltiääerscnop vnä ürer Oläezteu Ncntere vnä Itää« nicnte» l»e-
«cuiueten eääer tnuu, «onäern «s äarto tbeen, vnä buteu ören 
Raäs niontes vorbanäelen." Privi l. des Erzb. Thomas v. Donner
stag nach Martini Ep- 1531: „ T i l l e n ock outen elirer 01ä«> 
eten im «»ittenäen Itaäe Miclite8 ^ieutize» änon vnä vortstellenu." 
Reversale des Coadj. des rig. Erzstifts, Markgr. Wilhelm v. Branden
burg, u. Mittwoch nach Francis« I53l). 

2°) S. 5. W. Privil. des Erzb. Iaspar Linde v. Montag nach Weih
nachten 1523 Art. 2. Privil. des Erzb. Johann Blankenfeld v. Abende 
Matthai 1524 Art. 8. Privil. des B. Ioh. Kievel v. Oesel vom Don
nerstag I^ucias 1524 Art. 2. F'abi'i iorm. nrocur. an vielen Stellen 
des 2. 3. u. 4. Buches, u. a. n> 

27) Für das Erzstift ergiebt sich dies aus d?n in der Anm. 18 ange
führten Worten der Urk. des Erzb. Michael Hildßbrand v. 2. März 
i486. Art. 7: „äat f^z, Hess«, «Men, enen Zsswanrn rant etc." 
— Daß die übrigen Stiftsrathe auch in dieser Beziehung mit dem erz-
stiftischen gleiche Verfassung hatten, ist wohl höchst wahrscheinlich. 

°«).Nergl.Eichhorn's deutsche St . u-RG. §430 (Th. UI. S. 300 fg. 
der Ausg. v. I . 1836.) 

2«) Die §§ 3—7 sind schon früher unter dem Titel: „Zur Geschichte 
der Landtage in Liv-, Efth- und Kurland während der bischöflichen und 
Ordensperiode" in der Zeitschrift: das Inland, herausgeg. von F. G. v, 

^ Bunge. Jahrg. 1836. HZ 2 u. 3 gedruckt. 

2°) Das früheste, sehr merkwürdige Beispiel einer solchen Zusammen
kunft ist wohl die Versammlung, welche im I . 1304 zu Dorpat gehal
ten wurde, auf welcher sich der Ordensmeister nebst dem Landmarschall 
und noch zwölf anderen Ordensgebietigern, die Bischöfe von Dorpat und 
Oesei nebst ihren Capiteln und Basallen, so wie die dänischen Vasallen 
aus Harnen und Wierland einfanden, und ein Vündniß mit einander 
schlössen, welches die Erhaltung des Friedens im Innern, und die Lei
stung eines gemeinsamen Widerstandes gegen auswärtige Feinde bezweckte. 
Jeder innere Zwist sollte durch Schiedsrichter beigelegt; wer von den 
l i v l . Landesherrn sich vom Bündniß ausschließt, als Feind bettachtet z 
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wer einseitig einen Offensiv-Krieg nach Außen beginnt, ohne Unterstützung 
gelassen werden. Wenn der König von Danemark Esthlanb veräußern 
wolle, solle sich die harrisch-wierische Ritterschaft ihm widersetzen, und 
dabei von den übrigen Bundesgliedern unterstützt werden. (Urk. u. 24. 
Febr. 1304). Diesem Bündnisse trat in der Folge auch das rigische 
Capitel und die erzstiftische Ritterschaft bei (Urk. v. 23. April 1316); 
allein der Pabst Johann X X I I cafsirte dasselbe (Bulle v. 21. Decdr. 
1317). — Hierher möchte auch die Zusammenkunst gehören, deren 
eine Urk. v. Sonntage Invocavit 1314 mit den Worten erwähnt: 
„nrout i n H)?«oiti5 «la?t« I ^ o w a n t (Pernau) a iiomiiu'H tei^as 
luerat — oräinatum", was sich auf einen Zwist zwischen Riga und 
Wenden bezieht, der auf jenem plaeiwin entschieden war. Vielleicht 
war dies aber eine Zusammenkunft bloß der Landesherren. 

°') Dahin gehört z. B . die Versammlung des Erzbischofs, der Vis 
schöfe und des Meisters zu Wolmar im I . 1383 (s. A rnd t I I , S . 112 
fg.), welche Gadebusch (Iahrbb. TH.I. Abschn. I S . 484) wohl ohne 
Grund einen Landtag nennt. Wahrscheinlich ist es diese Versammlung/ 
welche.auch J a n n a u (Geschichte TH.I. S.270) für den ältesten livländ. 
Gndwg hält, sie aber irrthümlich ins Jahr 1385 setzt. I n einer Ur
kunde vom 10. Januar 1385 ist übrigens allerdings schon davon 
die Rede, daß „?l5eoo8iw5 et Oanonici Nzense» traetatibu» et 
7)lai<?l'tlH muxims Fensln/ib«.? una cuin V^äl l i« semper coususueruut 
interesze." 

22) Die älteste bis jetzt bekannte Zusammenkunft, welche man mit S i 
cherheit für einen Landtag, d. i. für eine Zusammenkunft a l ler l iv l . 
Landesherren nebst a l len ihren Landstanden, zu gemeinsamer VerathUng 
und Beschließung, ansehen kann, ist wohl die im I . 1424 zu Walk ge
haltene, von welcher uns auch ein vollständiger Landtagsschluß aufbehal
ten und in Hupel's nord. Miscell. Sck. 24 S . 477 fgg. abgedruckt ist. 

2') S . z. B . Urk. vom Donnerstag vor Petri Stuhlfeier i486, gegê  
ben „vp eme Feintznsn lamckeHckaFS tow Malice." Urk. v. Sonnabend 
nach Dorotheen 1457: „Z^mene»' a^F t ie^ei ' la^lis^sT'en,." Urk. 
v. Tage ^.Znetis 1472. Urk. v. Sonntag Rüwiniscers 1532: „ßemeino 
D«Felei5t«NFe vnü vorsgnilinZe." 

°̂ ) Urk. v. Tage Orisoini et Oris^inigni 1424; „ — «o i» wen äoeb. 
nu äarumwe in zisste äe8 bleue» ül5o en8 Ze^voräen vnn 8a1 Iiol-
äeN, Ü2t inen «ils tai» en^, 37/?la?ne^ «oe ,̂ cls Fems^ns« ianclsz 
Fsi 'e^ t^,0H«inß«lie Hilinen^ vor äsusului^en Heren äe Nüntbe tbo 
probereu bat eto." Obschon hier wörtlich nur von einer Versammlung 
der Landesherrn die Rede ist, so ist doch Nicht bekannt, daß dergleichen 
Versammlungen anders, als auf Landtagen, also in Gemeinschaft mit 
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den Standen vorkamen; somit müssen unter diesen Versammlungen Land
tage zu verstehen sein. 

^ ) Zwar find nicht von allen Landtagen Und Lanbtagsverhandlungen 
vollständige Nachrichten auf uns gekommen; allein auch aus den bekann
ten kann man ersehen, wie wenig sie an eine bestimmte Zeit gebunden 
waren. Während der unruhigen Zeiten in der zweiten Hälfte des 15ten 
Iahrh. waren sie sehr häusig, zuweilen mehr als ein Landtag in einem 
Jahre; später kommen sie seltener vor; und gegen das Ende der Or
dens-Periode veranlaßten die gedrängten Verhältnisse Livlands wieder 
häufigere Zusammenkünfte auf Landtagen. 

'«) S. z. B. Schreiben des dörptschen Rathes an den Rath zu Thorn 
v. Konnerst. vor Petri Stuhls. 1456: ^ v/i t ie fem Fsinene» 
la«il«HilaFe ̂  l lai ' wz, vnune «ollcer «alcs willen vz» äutum äesse« 
breue» FemenMe»! Fsesze^et Wo^alsn." Schreiben des Erzb. an ben 
t ig. Rath v. 10°. Decbr. und des O. M . an denselben Rath v. 19. 
Decb. 1554. 

2?) Urk. u. Tage Mvpoht i et «oo. 1484: „ äe conürmirecks 
Uere (Nrübizclwt), «o de int länät Komenäe wertü, «cuall N2 oläer 
^ewolinkeit bestimmen vnä vorscnriuen enen ^smeneu lauäesäaz." 
S . auch die Urk. v. Freitag nach ^««umt. Nariae 1484. 

°«) Vergl. die Urk. v. Freitag nach l iuu i t i i 1478 an mehreren Stel
len; desgl. die Urk. v. Abend Lornoris Curisti 1479. 

2») Vergl. die oben Anm. 36 angef. Schreiben des Erzb. und des 
tX M . an den rig. Rath v. I . 1554. 

" ) Vergl. bes. das Momonal der l ivl. Stande an den Fürsten Rad-
zlvil v. I . 1562; unten Anm. 60. 

<') S. über diese schon die Urk. v. 10. Januar 1385, oben 2lnm.3I. 

" ) S . bes. die Lanotagsrecesse von den Jahren 1424 (vergl. mit dem 
Schreiben des B. Dietrich v. Dorpat v. Dienstag vor Simon und Iudä 
1424), 1457, 1472. I n den späteren werden in der Regel die Land-
stünde nicht speciell aufgeführt, sondern deren Gegenwart nur im Allge
meinen gedacht. 

" ) S. das angef. Memorial v. I . 1562, unten Rnm. 60. 

" ) Wenigstens nicht in den alteren^ welche die Landstände genauer 
specificiren; es ist möglich, daß in der allgemeineren Bezeichnung der 
Stande in den späteren Recessen auch diese Städte mit begriffen sind, 
und dieselben demnach spater das Recht, auf den Landtagen zu erschei
nen, erworben haben mögen. 

" ) Wegen der Räche vergl. den Landtagsreceß v. 1424 und das Memo
rial v. 1.1562. 
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" ) S . das dorpater Rathsprotocoll vom I . Rovbr. 1550 und vom 6. 
Decbr. 1553. 

" ) Vergl. das Schreiben des O. M . an den rtgischen Math vom 19. 
Decbr. 1554. 

" ) Vergl. überhaupt die Landtagsrecesse aus diesem Zeiträume und 
bes. die in der Anm. 42 angeführten, so wie das Memorial v. I . 1562. 
Um ein Paar Beispiele von der Zahl der Bevollmächtigten aufzuführen, 
so waren auf dem Landtage v. I . 1457 gegenwartig: 7 Ordensgebieti-
ger, 10 rigische, 11 dorvtsche, 10 öselsche, 20 harrisch-wierische, 2 stift-
curländische Ritter, und 5 aus den übrigen Orbensgebieten außer Har
rten und Wierland. Auf dem Landtage v. I .1472: 4 Ordensgebietiger, 
4 rigische, 4 dörplsche, 4 öselsche, 6 harrisch-wierische Räthe. Die gleiche 
Zahl von Vollmächtigen aus vier Territorien auf letztgenanntem Landtage 
könnte zwar zufällig sein; jedoch ist es nicht unmöglich, daß hier 
schon eine ähnliche Einrichtung stattgefunden, wie die oben S . 81 er
wähnte vom I . 1555. 

- 4°) S . die auch sonst interessanten Schreiben des Erzbischofs und Or
densmeisters an den rig. Rath v. 10. u. 19. December 1554. Ob der 
durch dieselben ausgeschriebene Landtag wirklich zu Stande kam, ist zwar 
aus den bekannten Quellen nicht zu ersehen; darauf kommt es jedoch 
hier gerade nicht wesentlich an. 

" ) Darauf deuten offenbar die in einigen Landtagsrecessen, z. V . in 
dem v. I . 1424, gebrauchten Ausdrücke, daß die Landesherrn und Stän
de in Vollmacht „des St i f ts" oder „aller Untersassen" « . erschienen 
seien, wobei man jedoch nicht nothwendig eine ausdrückliche Bevollmäch
tigung anzunehmen braucht. Vergl. Eichhorn's Rechtsgeschichte §425. 
Th. I I I . S . 260 fgg. 

°l) I n der zweiten Hälfte des 15ten Iahrh. wurden mehrmals Land
tage nach Riga ausgeschrieben, der Landtag vom I . 1534 wurde zu 
Fellin gehalten. I n Wolmar dagegen alle übrigen, namentlich in den 
Jahren 1454, 57, 72, 79, 1507, 25, 30, 32, 33, 37, 43, 46, 54, 
56, 58. 

«2) Dies war ein Hauptgegenstand der Verhandlungen fast auf allen 
Landtagen, welche, besonders im 15ten Iahrh., gerade durch die bestän
digen Fehden veranlaßt, und zu deren Beilegung ausgeschrieben wurden. 
Vergl. besonders die in Anmerkungen 54 und 55 angeführten Land
tagsrecesse. 

°2) Das Wort „ A u s t r a g " findet sich namentlich in diesem Sinne 
im Landtagsreceß v. 28. Ju l i 1546. Art.' 6 a. E. 

1 °<) S . z. B . den Landtagsreceß vom Tage Agnetis 1472, worin die 
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versammelten Lünbesherrn und Stande bekennM: „äass M i r 6ott Tu 
I^ob unü äe«8en armen l^anäe 2U I^iNanä Ig gro88er ^sotKäurK 
uuä allen IKeilen «u LeavewIicKlceit uuä «u gut «in /^«ncilic,^ 
«int^aiHt Fßiileiiiejt F>is<ls ««t l i n e ^ i ^ F s lle?' ^iebenlis«, ^s> 
mac/tt /l,«be7t «nts? l/nz.f^ tle^ Is^i ' mit tlen, «nHe^il, /lallen, 
^olle??, >««.<! wollen, ^ ^a/«' neclist inliegeuäe nack gekunge äiese» 
Vriefes in äieser nackgezckriebenen Mei«e. 1) Ob 5>vi8cKeü uns 
vorbenant einige 8cKeeIIiat?tige sacken ^veren oäer vieleicKt ent-
«teken ^Vüräeu in Lulcowwenäen le i ten , in äen M i r un«« «slb8t 
niekt vereinigen Konten unter Uns« uuä äarvoll vieleicKt wogte 2ü 
bevakren 8ein Lr ig yäer «ck^vekrer 2i??i8t in üie8en I^anäe unä 
uo'ck ßr^teken wogte, «o «ollen M i r nock niewanäs von äen un» 
3ern «eine 8cKelKgiktige 8acKen verfolgen oäer verfolgen 1a88en 
mit 8elb8tge'«v2lä oüer wit trewäe (I'eKüe?) nack äato äie8e8lLrie» 
fe5. l8t S8 Ü388 äie vatten äer 8acKen 8ieK nickt vertragen Ilön» 
nen mit äen, äie «is äaöu nelimen wsräen, 80 «oll man äie «acks 
erstlick 2u vvi8«en tkuen un3 vorbenaute, newlick äisjenigen äis 
«u «olcken «acken au«8enleute «ein uuä so «ollen <lie8elbigen au«-
«enleute äen verwittel«t un88 «elk8t oäer äe8 LeKul«ei oäer verwittert 
äen unsern äie sacke kuglicken unter einanäer verKören unä aucli enä-
licken nack unsern besten HrlcenwiS8 nack einen gotlicken gelilcen unä 
Î anäläusstigen reckten umlegen unä KericKten, 8overne 2I88 M i r äa«8 
wit Vulboräe äer garten Völklingen Können, Xan aber äa88 nickt 
ge«ckeken, 80 wag ein icKIicK nack äen 8cKe1Kasstigen parten «on» 
äer Kinäer oäer Meääer«tall «eine« Mieüernarte«« seine «acKe> 
«ucken unä verfolgen in al8oäanen <3ericKte unä reckte al8« äen 
öa«8 gekukrlick «e^n >virä unä ein icKIicK äatmit bewiäwet i8t. 
VortweKr «o «oll niewanä von äen «ökelkassligen varten 8elnMie-
äerpart Kiuäern oäer Kinäeru lassen i u M28«er oäer 2U I^anäe in 
«einen Loten «äer Lri le 2U8enäenäen oäer in einigen anäern «2-
«Ken äie ikw in «einen 8acKen oäer reckten äien wögen. Vort-
mekr «o «oll «ick Wewanä von I1n«s vorKenanteN an äen anäern 
erkolen mit 8elb3tge^alä> «onäern 8elb8tge^valä «oll gant2 alige» 
«teilet «ein unä wan «oll 8icli an I^anäläuligen reeliten gnugen las» 
sen ein icnlicn vckrt gegen äen anäern. Mere e« auen «acke, äa«8 
iwanä von uns vorbenanten oäer äen un«ern äa>vieäer tnuen 
^vuräe unä nickt wandeln so l l te , Üer 'lvers auck ^e r «8 ^vere, 
äar 8ollen M i r u»8« alle vorkenante mit äen uu8ern nack anro-
vunge unä Kei«cKunge äe« üker^valtigten parte«« nack un8ern t»e> 
«ten Verwögen entgegen «et^eu, Icein geaalt oäer Kinäer äe« reck-
ten in äieseu I^auäen liusteksnäe, «onäern äen «elbgev^altigen äar-
2« 2ivingen wit reckt unä n'elckerlev ivei« äa« äenn KeKul '»virä 
5ein, ein icKIicli nack «einer gedukr uuä geleSeuKeit, 80 äass er 
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von «oäaner ße!l)8t8ev?2lt I»8L8 unä »n I^llnälltuüZen recuten l«85e 
ßnu^en." S. auch den Landtagsreceß vom I . 1457, unten Anw. 
57, und die Urk. der erzstiftischen Ritterschaft vom Abend Ooinor!» 
Oblisti 1479. 

- " ) S . Eich h ö r n ' s slechtsgesch. Z 498, 409. 
°°) Landtagsreceß u. 13. Febr. 1534, vom Michaelistage 1537, auch 

v. 28. Ju l i 1346. 

" ) Landtagsreceß v. Sonnabend nach Dorotheen 1457: „Und darum 
so hahen wir eine freundliche Eintracht gemacht unter uns, die 
wir mit den Unfern halten sollen und wollen zu zehen Jahr nechstfolgende 
nach Gebung dieses Briefes in dieser nachgeschriebenen Weise. Wäre 
es Sache, daß jemand von aussen Landes — ^ - diese Lande zu Liefland 
oder jemand von uns anfiel, so wollen wir oben alle samtlich und beson
dern darzu getreulichen ziehen, dies Land wehren, und denjenigen, der 
also überzogen wird, auch getreulich helfen, 2c. Und des sollen auch 
niemand von uns allen oben genannten (Landesherrn und Standen) und 
den Unsrigen Krieg und Orlog anschlagen ohne einigen gemeinen 
Ra th unser a l ler . Würde jemand drüber sothane Kriege undOrloge 
anschlagen, und deshalben, als oben berührt ist, überzogen^ damit bedür
fen wir andere nichts zu thun haben." — Landtagsreceß v. Michaelis 
1537: „ N8 350II oolc Keiner von vn«s VKeiüe oäer Orlo^e, 
onn äer Nerrn vnä slenäe itaät, Nimveten Vull Voldurtü vornemen 
oäer llnkelenn." 

^ ) Privi l. des V. Ioh. Kievel v. Oesel v. Donnerstag I^uAas 1324 
Art. 6, des-B. Ioh. Gellinghausen v. Dorpat v. 16. Decbr. 1540. F'abi-, 
kormulare vrocurgt. p3Z. 185, 213 u. a. m. 

°2) S. bes. die Landtagsrecesse v. Tage Orisnmi und Orlspim^ni 1424, 
vom Sonntag vor Fabian Sebastian 1426, v. Iacobi 1507, v. Sonn« 
tag Reminiscere 1532 u. ü. 

^°) Die Urkunde findet sich m einem im riglschen Rathsarchive auft 
dewahrten Hefte gleichzeitiger Gonrepte und Acten, welches die Auf
schrift führt: ^ul ico i>olonica. ^.ctll l)onuentu8 ßenerali« oräinum 
I^ivonige Ri^en8. ? . IV. ^lo. 13. Oav8. ^.ulicc»' ?o1onic2 ?sr. 34z 
und lautet, so weit der Inhalt hierher gehört, so: 

„HuÄnäoyuiäein äe moclo proceäenllj in vrovlneiMnug coiniei^s 
Oel8ituäo Ve8tr^ I1lu8tri88im2 veryuisierit N2cteuu8 ita c>08eru°>,-
tum luit. 

c!onuo«:2ti8 Oläininuz at^ne 8tatibu8 prouincias nnbUee per 
Ogncell^riuiu prineipi8, scwe'sunz ßr^tiae, guocl qui^gue 26 «ui 
prmcip!» voluntgtein »e uauü zrauatim 2a comioig, coutulerit, L x 
«0 enim 2ßno8cere nrincipe« äeuitäm er^a MZisträtum suum ol)56r» 
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U2nt!2m et Mein, veiuä« «zuoä vatrla« «alutem rebu« omnlliu« 
aMenonere nun «int gr»U2tl, 

Paste» articnli vrovoni «olebant <le gmliu» in cowich's «lelilie-
rllnäum erat, quidu» äuäiti« exemplar illorum 8in°uli» Orümibu» 
öadatur, ^uibu» bene xeipen8i3 et üelineratis 8tMo üie conuenie-
dlint onme«,'»«:, «ussr2M8 c o l l e c t , iä <̂ uoä ex uzu et vtilitat« 
Keivuli. lacers viäebgtur con8tituerunt, 

In äeliberationinuZ autem et «uttrIZi^ eollizenäi», i« ol)«eru2-
bllwr Orän, Vt ^rcnieyi8covu5 cum L^iscnvis Vorntano, Oxill» 
ensl, Ourc>nien8i, et üeualiensi »äluneti« «idi »dkatibu» ValKena 
et paäis vnum 8t2tum renie8ent2rent, 2L in vuuw sua con8ili» 
retli^erent, 

?roxiwnm locum «idi venäicaoat Neuerenäu« Vominu8 Ugßi-
«ter cum eomoree6ot0lil,U8 et oräini« «m kratriliu«, yui eum cou-
«tituerent älterum Fraäum in «imul con8ilium «unm exvo8uerunt, 

l'ertium lacum ontinuit I>lobllitll8 totiu« l^iunniae, ^uinu8 con-
«iligry vrincivum tan^uam inäißeu^e st nutriei^ Iiuni8 nrouiuciae 
eoniuncti erant, gui etimn collectis votis suum eon8ilium protu» 
lerunt in meäium, l?08tremum zraäum obtinuerunt OiuiwteL, l i lz», 
varoata, Reualia, ll?ernc»ui2, Menäena, 'Wolmaria, ^aruia, Veling 
8.oKennu8i2, in cluaruin LnürI^a ibant »lij vreteeti c28tellorum." 

°') M i t den Bischofen und Aebten zusammen stimmten wohl auch ohne 
Zweifel die Eapitel, als Regierungscollegien der Bischöfe; zumal sie in 
keine der anderen Claffen hin passen. 

°°) Wenigstens finden wir auch in den übrigen Territorien des deut
schen Reichs aus diesem Grunde keine dahin zweckenden Anordnungen. 
S . die treffliche Darstellung bei Eichhorn a. a. O. Z 426 (4te Ausg. 
Bd. I I I . S. 264 fg.). 

°°) Diese Benennungen finden sich erst im 16. Iahrh . ; früher wer
den diese Urkunden schlechthin B r i e f e genannt. 

" ) S . z. B. den Landtagsschluß vom Freitag nach I^etare 1543; 
a. E.: „ I )e8 lielideu nessen vn« (naml. den Bischöfen v. Dorpat, v. 
Oesel u. Curland u. von Reval) doeliZemelte Herrn Lrl?:bz8<:nc»ss vucl 
Geister w I^iWanäe, ock alle anäere stenäe, Og^iitlel vnä Ritter-
«cliakt to I^illlänät äu88en Areil initli vn8ern Uäju8 vnä 2«. 
ßeliornen 8eZelen vnr^e^eltli." Landtagsreceß vom Tage ^.Meti« 1472: 
„ 50 Naben ^Vir alle, so in äie8em Zrife stellen, vorZerulirt 
unsere iusi^ell vollinaontiZ ä» üie«en. Li i5 genan^en^ etc^" 

" ) Lllndtagsrecch v. Tage HZncH's 1472: „Vortmebr Zollen ^ i r 
varIe8cnrieliene Herrn un8ei> lieben unä getreuen Nitter, Rnerliten 
uml steten ein ickück 6en 5einen i n traussumiren unä ßeken ̂ u«> 
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«cnrllte- 6le«e» Lilels« mit »einem In8lezel versiegelt, oäsr, 62«« 
wenn äer IIn8«rn iwänä» von nütnen unä benuk »e^n «u Kr2ucneuäe, 
ä38« «ie ä»5 inö^en ßebrsucnen in «o valllcommentlicner N»ent äl»» 
äiesen Uäuptbrief". Privil. des B. Johann Gellinghaustst v. Dorpat 
vom 16. Decbr. 1540 Z 2 1 : „Wi r wollen von allen auf dem Landtage 
bisher gehaltenen Recessen und Abscheiden unserer Ritterschaft, sofern 
sie solches suchen und begehren würbe, unter Unserm Siegel ein glaub
würdig Viäiinat und l'ranzzumt abfolgen und zustellen lassen. So soll 
es auch bei den künftigen Landtagen, wenn deren gehalten würden, mit 
derselben Recessen und Abscheiden gehalten werden." 

°°) Dieser Satz, obschon er sich, nach der gestimmten Verfassung Liy« 
lands, von selbst verstand, findet sich in den meisten Lanotagsrecessen 
am Schluß ausdrücklich ausgesprochen. 

°") Landtagsreceß v. 28. Jul i 1546 a. E-: ,,vnä ö^rmitk »olcna« 
äeste Ze^visser ^esclieneu moZe, ditten ivir »Ue »emtiiclx 
vntertenizlicli, üie liolie rnmisclie lcev. vnü Ko. Ill2)e«t. vnzzern 

O »Uer^neäiß8teu Herrn, äle^^e 2uffKen'cnte Vereini^uuA äem beil. row. 
lteicn vnü gemeiner Oliriztenüeitt »vv 6ut te, »u» rom. Kev. vnn 
Ko . 6o^al tn niiläieiilicken «ivp- con/il-nielen vnä «u be8teäiKSli, «ick 
in 6n2<1en nicnt be^weren ^vollen." 

««) Abgedruckt in Hupe l ' s neuen nord. Miscellaneen Stck. 7 u. 8. 
S . 310 -322 . 

" ) Dies muß man wenigstens aus dem Inhalte z. N . des Wemel-
schen Ritterschaftsrecesses schließen. 

'°) Der Abdruck desselben in Hupel 's neuen nord. Miscellan. a. «. 
O. S . 475 — 496 ist nicht nur sehr verstümmelt, sondern enthalt auch 
viele Interpolationen, und in diesen Anochronismen, welche Veranlassung 
gegeben haben, an der Aechtheit der Urkunde oder doch an der Richtig
keit des Datums derselben zu zweifeln ( S . Hupe l ' s Miscell. a. a. O. 
S . 473 fgg. und Stck. 13 u. 14 S . 606 fgg. Wergl. auch ebendas. 
Stck. 17 S . 34 fgg.). Allein eine, wenngleich sonst auch nicht ganz 
correcto Abschrift der Urkunde im Königsberg« geheimen Qrdensarchiv 
beseitigt jene Zweifel vollkommen, indem in derselben gerade die Srellen, 
welche dazu Anlaß gaben, und noch einige andere fehlen, daher auch 
kein Grund mehr vorhanden ist, wie noch in Nap ie rskn 's Inäex 
Ooä. äipi. Bd. I I . S . 76 !Xa. 2179 für wahrscheinlicher angenommen 
zu werden scheint, — die Urkunde in das Jahr 1472 zu stellen. 

" ) S . bes. den Schluß der Urkunde. 

" ) Es heißt im Eingange der.Urkunde, welche in Hupe l ' s neuen 
nord. Miscell. Stck. 7 u. 8. S. 341 — 349 abgedruckt ist: .,KacKtieni 
^Vvl aull Trkoräeren vn8l»6i DitL5ten äe» Lrt28t'M5 ttl^H, vuä äer 
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vnäern 8tit?te, vnä ritterlißen 0räen53, 8tenäe vnä 8teäs üa^vl-, ^ 
l iun^, äiezer I^anäe obliegen vnä vorzekallener Lo88^ver ^veßen, 
nacb. äer alten l?erno^v VN8 betazett; vnä wvr aber in «olcber > 
zemeine Î anäe« VerzebreidunZ botracbtett etc." « 

^ ) S . z. B. Art. 5 des Recesses: „ äa8 aucb vn8ere ßne, Z 
6iZ8te vnä ^neäi^e Herrn, n'le in it^lZer Vorzclueibun^, K«H lle^- ^ 
«eibe?! ÄllFs^c/ne^tsw 8^7-We?» lincl ^o^ ie^s ,^ äie 8icb Zemeine ^ 
ßtenäe in vnterteniZlcelt Zetalleu lassen, vernommen etc." ' 

'^) Dies'ergiM sich aus einem, ohne Zweifel auf diese Versammlung 
sich beziehenden Schreiben des dörptschen an den rigischen Rath vom '̂  
Freitag nach Kreuzersindung 1552, worin gebeten wird: „äaz8 N. L , ' 
vV. al8 vnsere lieben Nläesten einen bequemen 0r t vnä Nal8tat , 
an äie It,ev2l8cnen unä värntscben naob äym alten, «ur alten» ^ 
?arnow" ausschreiben möchten, um zu beratschlagen, wie das Land > 
möge erhalten werden. Man wolle dem Herr Meister „dieses Tages 
Thuns und Lassens" hernach berichten. Vergl. damit den letzten Art. 
18 des Pernauschen Recesses, der in dem bis jetzt allein bekannten Text 
Unvollendet ist: „ L a »soll auob äiesse Ht̂ iSe nottwenäize Nalstett 
Lur l?ernov?, >velcbe bezzerer bo^uemicbeitt vnä vnzesteumen 
^Vetter» ^ve^en, aut? bitt äer anäern 8tenäe lilr älssniball ßL» 
h a l t e n . . , . . , " ' i 

« ) S . oben Anm. 6, 8, 10 fgg., 25, 52 fgg, 

" ) S , oben 2lnm. 5. 

" ) Urk. des Erzb, Thomas über den Vergl. zw. dem Cavitel und 
der. Ritterschaft v. Donnerstag nach Martin Bischof 1531: „ V o n 
Ktimät an v?en äe Vers zestoruen ^8, ««oll Unsse ^veräize Oapittel 
bebben, vnä beboläen ebren trieben Kbör, ^äocb 8o boZcbeäenlieb, 
v?en 88« äen äbon vveräen, 8olen 88« 80886 äer Oläesten äe« 
»cbtb, Itaäe« to 8«iclc vor«cbriuen, vnä 8«ilc äesbaluen mit ebne 
lloraät8MaZeu, 8o uoscneäentliH, äat 886 85iK voreinizen einen 
Hern to v ie len, bv eurer 8elen 8alicbeit, äe äem Lrt28tMe Ki^a 
Nutte vnä prouittlielc 8«v, l̂vbe äan al88oeinärecbticbll<:Km,it/?acks 
iisT' llc/ifK. ^ieitie^e/to^» van äem 'lveräiZen Oanittel gekoren, 
aar 8solen V»886 nei-äi^e Oapittel vnä acbtb. KiääerLcboo vnä äe 
ßuäe staät N z a , Î vess vnä <xuät bv vp vnä to netten etc." 
Bergt, auch die Urk. des Coadjutors des Erzb. Markgr, Wilhelm von 
Brandenburg v. 8. Jul i 1530, , 

- ^ ) Privil. des B. Ioh. Kievel v, Donnerstag Kuciae 1524. Art. 5, 

" ) Urk. des V. Georg von Oesel v nach puritic. 1528; 
«— ^- 50 soll man e» fortmebr nacb Ver8terben ein68 Herrn 2U 
Oetüe! also halten. Der t>rov8t unä veeban «äer 2^0 ltoälicby 
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Personen aus äem v^lrä. Oan. ln äen Katn ge«eb^voren, mlt «vielen 
äer Lläelsten nu« äem Itatb unä äer acbtb. Nttersobalt beudtman, 
«ollen von «tunät an nacb ^bsterbung sine« Nerren von Oetxel, 
äes 8tiM« unä aller Herrscliatlr in äer >Vielce unä auss Oetxel ge> 
wältig «eln^ unä äe« 8tillte« Voigt «oll bev seinen N^äen unä 
Lbren obn allem «eumen, äie tunss lt^t gemelten Personen vor-
scbreiben, unä äen«elben eiutbun 8eblo«, Vurge, I^anät unä I^eute/ 
ge«cbmieäe unä «cbatü, '̂eäoon aut? ein gebübrlicb. Inventarium — 
— äie «ollen äan vollkommen gev/alt upä maobt baben im gaut^en 
8tiFt 2u tlinn unät 2u l2«8en, gl« ob ein Nerr 2« detnel lebet 
unä regieret, Inreu Vor«cbrieben «ollen un«er ^ l r ä . <üan. unä 
acbtb. Kitt. gebor«am «ein, 8ie «ollen aucb 2U gebübrlieber Xeit 
unäer äen 8iegelen un«er« ^virä. Oap. unä aebtb. L i t t , äie gemeine 
Littersobatlt in äer ^VicKe nnä aut? OetLell, 2u äer Kübr eine« 
no'lven Herrn ver«cbreiben, äa« ^virä. Oao. «oll üie x^volt? Personen 
ibre« Oanittel« in äen gantxen prebenäen laut äer Necbte 2u äer 
ülection eiliren, »uon äie ^eben Personen äer acbtb. L i t t , ^m 
Natu gezcb^voren 2U äer Köbr eine« nev?en Merren, äie 2n?een, 
pnä »wantig i«;t gemelteu «ollen volllcommene warbt babeu, von 
«isFen HßH wi^t l . t)ap. «nF llei' ae/itb. ^ i t t . einen Herrn 2u 
Oeiiel 2U lce«en, nan «is äan «o 2N«ammen Kommen autl äen n« ' 
stimmten I'aeg äer Kübrs «ollen äs.« vrirä. Oav. unä äer acbtb. 
Itatb «icb lreunätlicb voreinigen unä voran» 2uk äg« beil. Nvan-
gelium «enteren, äa« «is «o einen llerrn weblen sol len bei ibrer. 
ßeelen 8ebligKeit äer äein 8tiilte unä Fürstentbumb nutx , 
unä ^ven äer al«o einärecbtig gelcören, 'ivie ivir <3otte lob gewebled 
«ein, von äem >v. O. unä äem acbtb. Kant äer Rit t , , «oll man 
äenselbigen Lerrn emlübren unä inn geben laut äer pr iv i -
legien, äer acbtb. Ritt, von b. ^obann Nvelen innen gegeben, 
e« «ollen üan von «tunät an, v?en äer newe Nerr äe« besitlient 
entfauzen, äie tünt? obßemelte Vor'«ve«er äe«8tit?t8, ärej Inventar!en 
^ - eine« äem neuen Herren, äa« anäer äem 'lv. Oan., äa« äritte 
äem acbtb. liabte uberantv?oräen, unä «olort Oecouomi zelcobren; 
I^aut äer Privilegien «ollen «is ibrer HerliZKeit entzetxet «ein, unä 
ä«N neuen sserren mit äem Oecouomo ge^valtiglien rabten^, regieren 
nnä gebieten la«8en bi« äa« äitz Legalien von lcevserl. Navt. 
— in« lanät lcommen, äen «ollen äa« vv. Oao. u. acbtb. L i t t , ibren 
gelcobren Herren annebmen, äenselbigen buläigen unä «obvveren, 
Unä «icb, äarinne balten ^vie anäer Näelleut äe« beil. üöm. Iteicb«." 

«") Vergl. Gadebusch's livl. Jahrb. Th. I. Abschn.2. S . ^09 fgg. 
6l) S . z. B . den Verein der harrisch-wierischen Ritterschaft mit den 

livländischen 3and?sherr?fl vym 24. Februar 1394 (oben Anm. 30) und 
spater öfters. 
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" ) I m 16. Iahrh. gab dazu die Kirchenverbesserung und deren Ver
breitung öfters Veranlassung; so z. B. verbanden sich wegen des evan
gelischen Glaubens am Donnerstag nach Oireumeizlon!» 1532 Nach und 
gemeine Ritterschaft des Erzstifts Riga mit der Stadt Riga; mit der
selben schlössen gleichfalls Religionsbündm'sse am Dienstag nach Maria 
Reinigung 1532 einige curländ. Edelleute, und am 25. Octbr. 1539 
Rath, Hauptmanner, Ausschuß und gemeine Ritterschaft des Stiftes Oesel. 

6°) I n dem Landtagsrecesse vom Tage Agnetis 1472 heißt es/ unmit
telbar nach der in der Anm. 54 mitgeteilten Stelle: „VortineKr ob 
einig llerr äie8e8 Î anäe« gegen «eine Dnter«2«8en ^velelier iva« 
(^vei«e?) 2« «neuen nette 80 «oll äer8elbige «ien mit »einen hinter-
«25sen lazzen gnugen in 2l8oäanen recnte, aar «eine Nntersaszen 
mit be'lvlämet i»t. Were e« «acbe, 6288 üer Herr «olcnes nicnt 
tnun waräe unä aar IInter«388en boven «oäaner recute geärenZet 
^varäe von «einein llerrn oäer VerneneclinÜ88e (?) äe« Herrn, «0 
«oll äer«eldige Dntel8a««e «einer üuläignnge unä Näe« entbunäen 
«ein, bi« »180 lange, 62«« «ieli äie«elbigen IInter8288en mit äem 
Herrn in lrünt8ebaft oäer recnte vertragen netten. Unä >vir anüere 
«ollen unä ̂ vollen äelime i u «ein reeliten gelwllen «elien, unä äa«» 
v?ir Ä̂ ein läer l u recbte M i t e tnuen, äarin «oll niemanä gefre-
'«velt nalien, oäer benötliigt unä I)ela«tert ^veräen von üem ^Viäer-
parte äarumn, äa«« ^vir äem reelite liellen t l inen." Vergl. auch die 
Urk. vom Abend Ooroorl» Onri«ti 1479, und den Landtagsreceß vom 
28. Juli 1546 a. E. 

" ) Vergl. F. G. v. Bunge 's Beitrage zur Kunde der liv-, 
esth- und curl. Rechtsquellen (Riga und Dorpat, 1832. 8.) S . 7 fgg., 
42 fgg., 53 fgg. 

" ) S . oben Abschn. I I I . § 3 u. 4 , Abschn. IV. Z 5. 
°«) S . Abschn. I I I . § 4 , Abschn. IV. Z 7. 
" ) Eichhorn's deutsche St. und R. G. § 258 fgg., 346, 427. 

'«) G. z. B . die Bestätigungen des im Abschn. I I I . Z 4 erwähnten 
Lemsalschen Manntagsrecesses vom I . 1523 durch die Erzbischöfe Iaspar 
Linde vom Donnerstag nach Maria Himmelfahrt 1523 und Johann 
Blankenfeld vom Dienstag nach Petri Kettenfeier 1524, so wie durch 
Kaiser Carl. V. vom 17. Sptbr. 1723. 
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Beilage zum ersten Abschnitt. 

Läuflingseinigung des Stifts Dorpat, aus d« Mitte des 
fünfzehnten Jahrhunderts.') 

v!«s ist äie Voreini^unZ «iviscnenn äem llerrn vunät äem 
stiffte vonn vörntt ^.nno im Fanr . . . "") 

V^ier Vllrtnolomeu« von 6otte« llnaäen Viscnot? i n Dörotte, 
'llinn v^i88entlicli ossenbanr in äieser ZeZenwertizen senrisst, äa» 
^Vier mit «intrecutiAen vnät l^nroarn Oauitel« äe« Lnr«2umen 
6ei8tlielien Vater« Nerrn ^ddet» ins I'alclcena'lv vnät eine» «treu-
ßen Mttern unnät TneoKte etc. äer vorbenauäten Vn«8er Nreuen 
sin ^ezlicner vor 8icu vnät üis lseinen ßemaclit Valien, eine New« 
VoreinizunZn autl öle HIte Voreiniguugn, ^Vier mit Innen unät 
l3ie mit Vn«8, Mit alle äem ^eni^en, äie äakr I^eneußutt, e« »ev 
I^ennZ^M oäer I>tanätßutt in Vnsserm 8 M t e uaben, vnter Vu«8 
vnät üen Vn8«ern 2un»ltenäe, in aller ma»8e al«« liiernacn ße^brie» 
den «teilet. 

§ I . Item ins» Nr«te, Lm Kesinäe vnät I^anätleutte, äie inrer 
Herr« Haut enätfaliren teuren, wiiräe inrem Herrn äem sie entlanren, 
e8 erlorsonet unät vermeläet, «o ma^n er 2» üem ^eni^en «enäen, 
äa üie I^eutte vnter «inät, vnät toräern «eine beulte wieäer aus«, 
uacli äer vorigen VereiniZun^li, n'ill äen ller, äa äie Ll'oräerunZli an 
ße8«:lielien i»t, äer Isoräerunzli ^uitt «ein, «o »oll er mit äem?oäe> 
rer reiten, oäer äie seinen mitsenäen, 5inät äie I^entts äaur, «o «oll 
er 5ie äem ^enizeu äem «ie enät^ozen »einät, ^vieüer au«8auätv?orl,ten 
mit aller üaiie vnnät alle äem Henizen äa« inm «ulcömpt, seinät 
8ie alier äakr nient, er oleidet äe» oline Fctiaäen, I»t8 aucn äa» äer 
lietriiebte Nann oäer ?ra^v, ßeiztlione oäer ^velätlicbe in ^sotn-
«aclieu nickt leäiZu i«t, mit äem I'öräerer 80 N2«ti^ 2u reitten, 
oäer 2uue8euäeäe, »o «oll äanr äie I^eutte vnter gekommen »ein, 
äem Henizen äem «i« euättLozen «ein, ein« vnuer^özerte Xeitt 
1e,^u, ä28« äie I^eutte iunerbalben 8 lazen äeme 'lvieäer anät> 

*) Aus einer mir gehörigen Handschrift!. Sammlung Î ivonie» aus dem Ende 
des 16. Jahrhunderts, deren schon in meinen Beiträgen zur Kunde der 
livl. lc. Rechtsquellen S. 28 Anm. 8«, S. 25 Anm. 10t Erwähnung 
geschehen. Bgs. 

"«) Die Iahrzahl fehlt in der Handschrift und ist auch sonst nicht nackzuweisen; 
wenigstens sind mir kein« andern. Abschriften dieser Einigung bekannt. 

Bge. 
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Worten, <lems 8l« enätxogen «ein, mit aller Nabe äie «ie aar 
gebracut naben «o sie äanr sein, «einät «ie »der äalir nickt, 
Vnät «eluät «i« äacn äanr ge^ve«8eun, >Vill äsnn äer aar «ie 
vnter gesuclrt weräen, vor äem ÜacKen liicntev äa« l,e«cl,weien', 
äa«» er äie beulte nicnt empfangen liade, oäer nacn äer Vor fa l l -
rungli n i M gev^arnet oäer wegn gezcliM balie, ,8t« äa« ilnne 
äe« äer nicnt vorla«8en w i l l , äeme äie I^entte «nätxogeu «inüt, 
«o «oll er «ein volkommen Iteclit äartxu tlnm. Item «iuät äie 
I^eutte aucli, äalir man» sie ge«uclitt l iat. vnät wi l l äer sie, äa 
«ie vnter gekommen «ein, niclit von «icli anätvvortten, 80 magll 
äer äem sie enätxogen »ein 2U äem Hacken üicliter reitten oäer 
»enüen, vnät bitten Itecnt« vber äem Wenigen, äer ilim «ein 6e^ 
«iuäe vnät I,elitts vorenätnelät«, so «oll äer Nacken Lichter von 
«tunäen ann äem Nager einen Zrieik geben, vnät in äen ßrieis 
bitten vnät reäen äen lper«olinen, äie äie I^eutto vnter 5ien Kalten ,̂ 
ä288 «ie äem Nager 8oine I^eutte, al«« 8ie xu ilim gekommen «ein, 
mit eile äem iliren 628 8ie 2u ilim geliraclit liatieu, inuernalben 
äen necn«ten 14 'lagen, wieäer guszanät^vortteu, gescniebt agil 
nickt, 8« «oll äer HücKenn RicKter von «tunäen akn in an« 6utt 
reitten vnät 2we^ Vu«8er ge«ckworner Männer mit 8icK nekmen, 
vnät rickten äem Nager «ein t3e«inäe au««, vnnät v/ieäer anät« 
wortten lkm äie I^sutte, Mit alle äen lnren e« «ev genennet wie 
«8 «e^, äa«8 «ie 2U ikm gedracktt Kaben^ <,e«inäs oäsr I^eutte 
oäer Inge«inäe, auck KierbiuneN enüNveäer, äa«8 äer Hucken 
NicKter KsinS Nackt Kaät, äie au«« Zugeben oäer au«8 2u ricktenä, 
«o «oll äer Hacken RicKter äie Nackt KaKen, äem Nager ein 
be8L8«en 6e8inüe mit 8einem I^anüe, «0 gutt oäer t»e«8er, i«t üer 
6le«inüe eine«, I«t äerer 2 , «o 2 tur einn ?lanät 2u einem ^läkr 
vnät läge, in «ein KaKenäer v^ekre mitt aller genug«amke!tt au««^ 
anätv^ortten LugeKraucKen vnät 2uKe«it2enäe, »o lange al«« er 
«icli mit äem Nager verträgtt. Können «ie «ick nickt vortragen 
innerlialben ^lalir vnät l'age, ivenn er äie ^a!»r vnät 1'»ge Zedr^u-
cnet Imtt, «0 «oll er äa« nocli «o lange gelirauclien, lii«« äa« ̂ Vier 
I^nzger Oa^itel« vnät Nann«clmU ilnne al)52gen, >va«« er von 
Reckte vor «ein 6e«lnäs, egen muge, welire e« 2ucli sacke äa« 
er äem Nager «ein 6e«inäe innerlialden äem ^anre wieäer au««-
anätv^orttete, «0 «oll er äa« <3e8iuäe vnnät äa« I^anät, äa« er in 
weliren gekantt liatt ^vieäer verl38«en, vnüt la«8en «icli wieäer 
legen «einen sclmäen, äa« er anrücke Kommen ist, äe« (3e«inäe8 
nalnen äa« ilun enätxogen i«t. Item 'lvennelir vnät ivo äer Hacken 
Kiclxter mit äen ü-ive^en Vn««ern gezclivvornen Männern wi l l äem 
2u ricntenäe, 80 «oll äer LIläger äer äen Hacken KicKter xu ricli-
tenüe getoräert liaät, äen Lacken üickter vtlegen, mit «einen 
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l u l l e rn !)188 Ü28 er üar Kümut, aar äas 6ericnte vollentüoZen war» 
äen, äen «o «oll äer äem äie OlaZe vl>ergeliet äen llacken Ricnter 
mit «einenfolgern lorät fliegen, mitt aller HerliZKeitt, wo lern er 
w i l l , w i l l er aucli nicllt., «o magli äer Nlcliter «icli selbst nllezen 
vnät nelimen äg« «um <3utte xveäer äo er «ick, vnät Iteclit vnät 
«eine <?ä«te mit ^entlegen batt. 

(§ 2.) Item ob äer Ricliter czueme in äie ^netter, äa88 er äie 
^nssricktim!» I l um 8 ölte vnät «elie ilime äen^eniZen wieäer «talät, 
von äem Wenigen äallr er vonn äie ^.««sriclitunZli tlmn «alte, «o 
«oll äer Wenige 6er äie ^Vieäerstalät tänte Zel/roclien liaben ärei 
newe NIarcK, äaruon eine newe ZlarcK Wien «oll an äa8-olier«te 
Neckt, vnät eins newe NarcK an äen Hacken Kickter, vnät eine 
UarcK an äein OläZer. 

(8 3.) Item oli einiger Nann an8«ZeanüNvorttet weräe, äer üa 
Korn ge«äett Ki'tle, es wer wg«« l iorn e« wekrs, von äem Xorn 
.«.oll äie Ilerr^cKasst au«,«nekmen 8eine reälicke sclmläe «einen 
Xekenäe» vnät «eine 6erecKtißKeitt. — 

(Z 4.)^ l tem ol, äer Nacken RicKter ^emanät loräerte von vn«-
gern ge«ckwornen Nannern xu äer ^«««ricktungk 2u Kommen, vnät 
er äa« weräe vnät würäe olme reälicke vnät Kewei88licke ?fotn-
«acke, äie gnug^amlick «ein, äer 8o1l gebrochen KaKen 6 newe 
KlarcK, äerer 2 8oIIen lallen an äa« ol)er«te l iecktt , vnät 2 an äen 
Nacken NicKter vnüt 2 au äen Nager. 

(§ 5.) Item wekre ^emanät von äen I^suttenn iun Neu««lanät 
getrogen, vnät wekre e3 «acke, äas ilun niemanät geleitete, äer 
«oll e8 «einem Herren xu wiesen tnun in 14 l'agen, Konten 3ie 
«ick äen äenn äarrin vertragen, 80 8oll äa« Geleite ÄlacKtt Kaben, 
wen 2wev Nonatt vmdgekonlmen «ein, finüet mann in «einem, 
lxutte äer ikn geleitet Kaät, «u «oll er ikn au«« rickten äenNann, 
ge«ckiekt es nickt, «o 8oll er gekrocken KaKen auss alltte UarcK 
V,igi«cK, äem IKei l «oll gleieker wei««« al«8 vorge«cnrielien «teket, 
vnät äarnock 211 «oll er äew NrKKerrn «ein txesinäe witt aller 
llalie äie sie au«« Iteusslanät gekrackt Kauen, wieäer aussanät-
wol l ten, «üer l?tanät äaruor 2« tlmn, alz« vorgesckriekeu «teket, 
wekre 68 sacke, äa8 er äe» niclit vn tliete, «o «oll e« äer Hacken-
RicKter tl iun, gleiolier wei886 al88 vorberürtt ist. 

(Z 6.) Item ein NaeKenmanu äer aulk einen Nacken «itset, äer 
«oll äe» Keine Naclitt nal»en, ä»88 er 8icn ^emanäe« lrömoäe« 
vermiete, >velire e« saclie, äa8 äarüber ße8cnene, 80 8vll ilim äer 
Wenige, üer inn gemietet liatt au8anütwortten, tnutt er äa« nickt, 
«o «ol! äi«8 äer Nacken Ricnter tuun, vnät nelime äen von inmo 
VrücKs 6 altte ÄlarK Rigi8cli in «olcner weisse als« vor ge8ckrielien 
«teilet, «einät inr 2 oäer melir auss einenn Hacken, äie mügen «icli 
vermieten wie «is mügen mit Oon8eu« inrer llerrzcnaift, «o ^!o 211, 
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Aren völligen «labren gekommen «ein, mit Volbortt äe8 Inge8lnä«8, 
v M äenn äarüber «ie ibr Nrbberr vvieüer baben in seinem Dienste, -
er «all 'äie ganzen meäe»ts äem Wenigen» au88ricbten äer sicll 
vermietet nette, aucll 8oll mann äa8 also Kalten, vmb alle Weä-
linge äie iure Xeitt enätlautlen, »u >veme gekommen, 6er »oll 8ie 
>vieäer au88ancltv/ortten, e« «ev Uann oüer 'Weib, oäer er gebe 
g»nt2 meäe8te, oller äer Hacken üicbtor.«oll 8ie »U88ricbten vnnät 
neluuen äen 6röcK äaruon vnüt tbevlen äen in ärev Parti als» 
vor ge8cbrleben 5teliett. 

(Z 7.) Item n'elcb l?artt Volck8 äie sieb genenuet baben, mit 
«intracbt vnät gutten Wil len vnät I3ruätlacbt getban balien, vnät 
«bne Xweillel an cler Lcbtescbaikt i8t, oäer äabr einer clem anäern 
enätLüge, aar 8oll äer Wenige aar sie vnter bescblagen iveräen 
2U nanclt äie ^vieäer 2U88anätv^ortten, vnnüt v^ill äer Wenige aar 
sie vnter be8cblagen 8einät löräer begen, »o soll äer Hacken 
Itienter au85anütv?ortten, vnä 1?fanät au88 äe8 Wenigen 6utte oäer 
llusse nebmen, i«t8 ein Uann 6 alte UarcK Rigiscb, i«t8 ein Weit» 
3 alte NarcK. Daruon «oll ä38 eine Parti in äa« oberste Itecbtt, 
äa»8 anäer partt äem Hacken Kicbter, Ü388 äritte partt äem Ivläger. 

(Z 8.) Item I^anätleutte äie vor äer alten Voreinigungb enät-
xogen 8inät, äie 8oll mann töräern mit 8tilkti8cbem liecbte l i ir 
äem 8tillti8cben Wcbter. 

(Ẑ  9.) Item ob ein Inge8inäe äabr mebr üen ein Kann fnno 
v^ebre, ob aar einige« Weibe» oäer Kanne« Rabme oäer klinge 
in Iieu88lanät enätiogen v^ebren vnnät autl ibr eigen Nbentbev^er 
vngeleitet in äi« N M >vieäer ô uemen vnter äem 8ie «icb 8etxetenn, 
äer «oll ä»8 ibren lLrbberrn vnuertxögeit xu v?i«8en tb,un, ä»8 8ie 
llull gnaäe xu ibm gekommen 8einn, Kan er 8icb äarümb mitt ibm 
vertragen glitt i8t8. Kann er 8icb nicbt äarümb vertragen, 80 »oll 
er «ie von stunäen abn 2U58 ricbten, nacb äer Vereinignngb., 
^vebre «8 8acbe äa« äer Wenige nicbt geineläet bette, aar 8ie vnter 
gekommen webren, äer NacKenn Rlcbter «oll 8ie 2u«8 liebten 
nacb äer Verevnigungli vnät nebmen planät von äem Nanne unät 
aucb von äer krav/en als« bieruor gescbrieben 8tebet, unä äa» 
2ue tbeilon in 3 l?artt al85 vor bereät i8t. 

(Z 10.) Item ob einig inge8inäe, liünlinge Hlänuer oäer Nen> 
uer nabmen, >Veiber oäer 'Weiber nabmen äie in Vereinigung 
geboren, ibrer Herr8cbalt enätxogen, in äer 8taät, I^anätgueter 
»U88er oäer in äer 8taät babenäe, äalir 8oll äer Hacken siebter 
Klacbt baben 2» ricbtenäe, »io mügen äen be-lvei88en, ä»8 6utt 
ibme so lrev von einem Herrn von vörotte vnät seinem Oauitell 
geben «ev, äl«« äen Mrgern ln äen Muren. 

^ . / / ' ^ ^ ^ 
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